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Zur Freude aller liegt die COVID-19 Pandemie hinter uns. Bleibt zu hoffen, 
dass es hier keine Rückschläge geben wird. Auch wir haben uns fest vor-
genommen, die in den zurückliegenden drei Jahren gewonnenen Erkennt-
nisse in die Zukunft mitzunehmen und das Altgewohnte mit dem Neuen 
zu verbinden.

Der KVI Kongress 2023 jährt sich zum achtzehnten Mal und findet in einer 
hybriden Form statt - Kongressauftakt ist am 28. und am 29. Juni 2023 in 
Präsenzform im Erbacher Hof, im Anschluss geht es bis Ende September 
online & digital weiter. Unter dem Motto „Verwaltungen in Kirche & Sozi-
alwirtschaft - Status Quo & Ausblick“ wollen wir, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die zurückliegenden Coronajahre, den Status Quo der Verwaltungen 
thematisieren und einen Ausblick auf die kommenden Jahre wagen. Digi-
talisierung, Demografie, Energie, Nachhaltigkeit bis hin zur Transparenz 
sind nur einige Aspekte, die thematisiert werden.

Diejenigen, die bereits bei einem KVI Kongress im Erbacher Hof in Mainz 
dabei gewesen sind, dürfen sich auf ein Wiedersehen, auf die einzigartige 
Atmosphäre, auf den persönlichen Austausch untereinander, auf die Ge-
spräche mit Experten und Wissenschaft sowie auf das Rahmenprogramm 
freuen. Denjenigen, die im Erbacher Hof noch nie dabei waren, verspre-
chen wir eine einzigartige Atmosphäre, gewinnbringende Erkenntnisse 
und ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Networking und Austausch von Erfahrungen sollen nach drei Pandemie-
jahren ganz wichtige Säulen des diesjährigen KVI Kongresses bilden.

Seien Sie also dabei und registrieren Sie sich schon heute unter https://
kviinitiative.de im Bereich KVI Kongress. Für die Auftaktveranstaltung im 
Erbacher Hof in Mainz haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen 
Teilnahmeoptionen. Da die Teilnahmeplätze für die KVI Kongress 2023 
Auftaktveranstaltung im Erbacher Hof in Mainz begrenzt sind, sollten Sie 
sich in den nächsten Tagen anmelden, soweit Sie dabei sein möchten.

Ich freue mich auf Sie, wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe und lade Sie herzlichst ein, Ihre Erfahrungen in 
einem Beitrag zu teilen. Ihr Beitrag, Ihre Anregungen, Fragen, Kritiken 
oder Ihre Resonanz sind herzlich willkommen. Nutzen Sie hierfür unsere 
E-Mail-Adresse redaktion@kviid.de.

Ihr

Peter S. Nowak

KVI IM DIALOG EDITORIAL

Peter S. Nowak, Herausgeber: Peter S. 
Nowak, Herausgeber: „Verwaltungen in 
Kirche & Sozialwirtschaft - Status Quo 
und Ausblick“ lautet das Motto des KVI 
Kongresses 2023, der in einer hybriden 
Form stattfindet.

Verwaltungen in Kirche & Sozialwirt-
schaft - Status Quo und Ausblick
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Mit der Ablösung würde ein weiteres Kapitel der Trennung zwischen Kirche und 
Staat abgeschlossen

Ein Beitrag von  
RA Prof. Dr. Dr. Christoph Stumpf

Ablösung der Staatsleistungen an die Kirche

AB
LÖ

SU
NG

Seit über hundert Jahren gilt ein 
verfassungsrechtlicher Auftrag 
an den Staat, den dieser bis heute 
nicht ausgeführt hat: Die Ablö-
sung der Staatsleistungen an die 
Kirchen. Der Auftrag wurde 1919 
in Art. 138 Abs. 1 der Weimarer 
Reichsverfassung niedergelegt. 
Nach Art. 140 GG gilt dieser Auf-
trag bis heute fort. 

Vordergründig richtet sich dieser 
Auftrag an die Landesgesetzge-
bung. Allerdings hat der Bund 
(bzw. vormals das Reich) hierfür 
die Grundsätze aufzustellen. Dies 
ist bis heute nicht geschehen.

In kontinuierlichen Abständen - vor-
zugsweise bei Wahlen oder nach be-
sonderen innerkirchlichen Skanda-
len - werden Zahlungen des Staates 
an die Kirche diskutiert, teilweise 
skandalisiert. Warum sollte ein 
Nichtmitglied der Kirche beispiels-
weise als Steuerzahler die Gehälter 
von Bischöfen und Domkapitularen 
mitbezahlen, wie dies etwa in Ba-
yern immer noch geschieht?

Das Ausmaß der Debattenbeiträge 
zu dieser Frage stand allerdings 
bislang in einem auffälligen Miss-
verhältnis zu gesetzgeberischen 
Initiativen zur Ablösung. Diese 
gab es kaum. Fast scheint es, als 
wollten die Kritiker der Staatslei-
stungen an die Kirche aus dem 
politischen Raum sich nicht selbst 
des Kritikpunktes berauben.

Bewegung kam jüngst in die Dis-
kussion, als die Bundestagsfrak-
tionen der FDP, „Die Linke“ und 
Bündnis 90/Die Grünen sowie die 
AfD im Jahre 2021 - kurz vor Ende 

der Legislaturperiode - Entwürfe 
für ein Rahmengesetz vorstellten, 
wonach die Staatsleistungen mit 
einer Zahlung des 18,6-fachen des 
Jahresbetrages abgelöst werden 
sollten.

Zwar wurden die Gesetzentwürfe 
nicht zuletzt aus zeitlichen Gründen 
vor der Bundestagswahl abgelehnt. 
Im Koalitionsvertrag der Ampelkoa-
lition wurde aber das Vorhaben wie-
der aufgegriffen. Inzwischen arbei-
tet die Bundesregierung an einem 
Gesetzentwurf und es finden auch 
Gespräche zwischen der Bundesre-

gierung und den Kirchen über die 
Ablösung statt. 

Auch auf Seiten der Kirche wird 
dieses Vorhaben inzwischen be-
grüßt: Zwar will man - gerade vor 
dem Hintergrund erwarteter Min-
dereinnahmen bei der Kirchen-
steuer - nicht ohne Gegenleistung 
auf Ansprüche verzichten. Aller-
dings würden es auch die Kirchen 
begrüßen, wenn diese Thematik 
nicht länger wiederkehrend in 
teilweise polemischer Weise in 
die Diskussion gezerrt werden 
würde. 

Prof. Dr. Dr. Christoph Stumpf besitzt umfassende Erfahrung in der Beratung von 
staatlichen und kirchlichen Einrichtungen, Unternehmen aus dem In- und Ausland 
und Stiftungen sowie als Prozessvertreter vor deutschen und europäischen Ge-
richten. Zudem engagiert er sich als apl. Professor an der Universität Halle-Wit-
tenberg, als Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie in diversen Ehrenämtern.
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STAATSLEISTUNGEN
Mit dem Gesetz würden zwar nicht 
selbst die Staatsleistungen abgelöst 
werden; dies ist den Bundeslän-
dern vorbehalten. Aber immerhin 
würden hiermit doch die Voraus-
setzungen und die Grundregeln 
eine Ablösung geklärt werden. 
Deswegen sind in diesem Zuge be-
reits eine Reihe von Vorfragen zu 
klären.

Zunächst einmal bedarf es hierfür 
eines Verständnisses dafür, wie 
es überhaupt ursprünglich zu den 
Staatsleistungen kam: Historisch 
sind sie im Wesentlichen durch 
die Folgen des Reichsdeputati-
onshauptschlusses aus dem Jahre 
1803 zu erklären.

Mit dem Reichsdeputationshaupt-
schluss wurden weltliche Reichs-
fürsten für einen Gebietsverlust 
durch die Annexionen Frankreichs 
auf der linksrheinischen Seite ent-
schädigt. Diese Entschädigung ge-
schah auf Kosten der geistlichen 
Territorien und im Regelfall unter 
Inanspruchnahme kirchlicher Ver-
mögenswerte.

Die Vermögensverluste kirchlicher 
Stellen wurden ihrerseits durch 
kontinuierliche Leistungen kom-
pensiert, beispielsweise dadurch, 
dass der Staat verschiedene Inha-
ber kirchlicher Stellen dauerhaft 
alimentierte.

Diese Leistungen bilden bis heu-
te den wesentlichen Bestand der 
Staatsleistungen. Sie wurden im 
Laufe der Zeit durch Verträge zwi-
schen den Kirchen und dem Staat 
präzisiert und manifestiert und 
diese Verträge bilden bis heute 
den Ansatzpunkt für die Staatslei-
stungen.

Es versteht sich von selbst, dass 
diese vertraglichen Leistungsan-
sprüche nicht einseitig durch den 
Staat beseitigt werden können, 
weswegen das erwartete Rah-
mengesetz über die Ablösung der 

Staatsleistungen wiederum nur - 
aber immerhin - den Rahmen für 
entsprechende Vereinbarungen der 
Bundesländer mit den anspruchs-
berechtigten Kirchen setzen kann.

Freilich gibt es noch Anspruchs-
titel, die nicht zum Gegenstand 
staatskirchenvertraglicher Rege-
lung wurden. Bislang erscheint 
noch offen, wie mit dieser Thematik 
umgegangen wird, zumal sie auch 
rechtlich schwer greifbar ist, weil 
es häufig schlicht an einer ausrei-
chenden Dokumentation mangelt. 
Denkbar ist, dass sie möglicher-
weise schlicht unberührt gelassen 
werden.

Nicht zu den Staatsleistungen im 
klassischen Sinne gehören soge-
nannte Patronatsleistungen des 
Staates oder anderer staatlicher 

KVI ID | 04-2022

Im Jahr 2022 erhielten die Kirchen 594 Millionen Euro in Form von zusätzlichen 
Leistungen durch den Staat. Das Gesetz der Staatsleistungen für die Kirchen exi-
stiert seit dem Jahr 1949. Die Bundesregierung will die Staatsleistungen, die als 
Folge der Säkularisation an die Kirche gezahlt werden, ablösen.

Ab
b.

: C
ol
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Stellen, wie beispielsweise der 
Universitäten oder Kommunen. Sie 
fußen auf Patronatsrechten, also 
einem Bündel von Rechten, die 
einem Patronatsinhaber zustehen, 
die aber auch mit Verpflichtungen 
korrespondieren, wie etwa der Tra-
gung von Baulasten an Kirchenge-
bäuden oder anderen kirchlichen 
Bauwerken wie Pfarrhäusern oder 
Pastoraten.

Patronatsrechte stammen noch aus 
einer älteren Zeit als die eigent-
lichen Staatsleistungen. In vielen 
Fällen wurden staatliche und kom-
munale Patronate bereits abgelöst, 
entweder durch Vereinbarungen, 
beispielsweise zwischen dem Land 
Brandenburg und verschiedenen 
evangelischen Landeskirchen 
oder infolge der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts, 
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wesentliches Kapitel der Rechts-
geschichte geschrieben, vor allem 
aber ein weiteres Kapitel einer noch 
ausstehenden Trennung zwischen 
Kirche und Staat abgeschlossen.

Man mag das als zeitgemäß begrü-
ßen, sollte aber dennoch nicht ver-
gessen, dass die Kirchen und der 
Staat auch nach der Ablösung der 
Staatsleistungen beide weiter auf-
einander angewiesen sein werden.

möglicherweise auch interessenge-
recht erscheint auch eine Ablösung 
durch Übertragung von Vermö-
gensgütern, namentlich Immobili-
en. Hier wird freilich nur jeweils im 
Einzelfall eine interessengerechte 
Lösung zu finden sein.

Für die Kirchen werden insoweit 
vor allem ertragsbringende Immo-
bilien von Interesse sein, wohin-
gegen kunsthistorisch wertvolle 
Kirchengebäude eher belasten. 
Gleichwohl ist natürlich auch denk-
bar, dass im Zuge einer Ablösung 
von Staatsleistungen auch über die 
Eigentumsverhältnisse von noch 
dem Staat oder Kommunen gehö-
renden kirchlichen Bauten gespro-
chen wird.

Mit der Ablösung der Staatslei-
stungen an die Kirche würde ein 

wonach es angeblich keine Rechts-
nachfolge zwischen den alten und 
den heutigen Kommunen auf dem 
Gebiet der früheren DDR gegeben 
haben soll. Ob sie in das Rahmen-
gesetz erfasst werden, erscheint 
noch offen, dürfte aber eher un-
wahrscheinlich sein.

Nicht zu den abzulösenden Staats-
leistungen gehört auch die Finan-
zierung von geistlichem Personal 
durch den Staat, etwa Religionsleh-
rer oder Anstaltsgeistliche. Auch 
diese Materie dürfte durch das Rah-
mengesetz unberührt bleiben.

Wesentlicher Dreh- und Angel-
punkt für die Ablösung der Staats-
leistungen wird die Höhe einer zu 
erwartenden Ablöseleistung des 
Staates an die Kirchen sein. Hier 
wird von staatlicher Seite immer 
wieder vertreten, dass keine Ent-
schädigung zum Verkehrswert 
erfolgen müsse, was ebenso rich-
tig wie inhaltsleer ist, zumal es 
schlicht keinen Verkehrswert für 
die Staatsleistungen gibt.

Da aber andererseits die Ablösung 
der vertraglichen Ansprüche auch 
der Zustimmung der Kirchen be-
darf, wird hier jedenfalls ein Einver-
nehmen erforderlich sein und das 
Ergebnis dieses Einvernehmens 
wird sicherlich zum einen von der 
Leistungsfähigkeit des Staates und 
zum anderen vom eigenen Wunsch 
der Kirchen nach einer abschlie-
ßenden Lösung bestimmt sein.

Ob der in den vorerwähnten Ge-
setzentwürfen vorgesehene Ablöse-
betrag in Höhe des 18,6-fachen der 
bisherigen Jahreszahlungen auf Zu-
stimmung der Kirchen stoßen wird, 
erscheint eher fraglich: Dieser Fak-
tor stammt aus dem Bewertungsge-
setz, so dass seine Übertragung auf 
die Ablösungsthematik nicht per se 
sinnvoll erscheint.

Eine Ablösung muss nicht zwin-
gend in Geld erfolgen; denkbar und 

Die Kirchen und der Staat werden auch nach der Ablösung der Staatsleistungen 
aufeinander angewiesen sein.

Ab
b.

: C
ol

ou
rb

ox

Anmerkung   
der Chefredaktion

Die Überlegungen und Diskus-
sionen im Hinblick auf eine 
mögliche Ablösung der Staats-
leistungen werden sicherlich 
noch länger andauern.
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Rechnungsprüfungsamt – es gibt 
wohl wenige Einrichtungsbezeich-
nungen, die so missverständlich 
sind wie diejenige des Rechnungs-
prüfungsamtes. Nicht selten sorgt 
die Bezeichnung bei zahlreichen 
Stakeholdern, aber auch Interes-
senten, für eine nur (!) gefühlt klare 
Aufgabenvorstellung.

Dabei hat der tatsächliche Arbeits-
umfang eines Rechnungsprüfungs-
amtes nur in geringen Bruchteilen 
etwas mit der Prüfung von Rech-
nungen zu tun. Vielmehr ist in 
nahezu allen Regelungswerken 
zur Rechnungsprüfung ausgeführt, 
dass diese die Ordnungsmäßig-
keit (also die Übereinstimmung 
mit dem geschriebenen und unge-
schriebenen Recht) und die Wirt-
schaftlichkeit (dass also Ziele mit 
den minimal möglichen Mitteln 
oder aus zur Verfügung stehen-
den Vermögensmassen maximal 
mögliche Erträge erzielt werden) 
der öffentlichen – resp. kirchlichen 
- Organisationen zu prüfen haben. 
Der vorliegende Artikel beschreibt 
die historische Herkunft der for-
malen Rechnungskontrolle und 
warum diese (vor 300 Jahren) eine 
zentrale Funktion bei der Einfüh-
rung der Ausgabendisziplin hatte. 
Er stellt die Entwicklung hin zu 
einer inhaltlich herausfordernden 
sachlichen Prüfungstätigkeit dar 
und umreißt die konkrete Tätigkeit 
einer Ordnungs- und Rechtsmäßig-
keits- sowie einer Zweckmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeitsprüfung.

Er schließt mit einem Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen einer 

modernen, zukunftsorientierten Fi-
nanzkontrolle. Er beschränkt sich in 
seiner Darstellung auf die Aufgaben 
der öffentlichen Finanzkontrolle in 
der evangelischen Kirche. Die Art 
und Weise der Organisation der Fi-
nanzkontrolle in der katholischen 
Kirche, beginnend mit einem durch 
den Bischof eingesetzten Rech-
nungshof bis hin zu einem Revisi-
onsreferat im operativ tätigen Ge-
neralvikariat, würde den Rahmen 
des Artikels hier sprengen1. Nichts-
destotrotz sind zahlreiche Ausfüh-
rungen aufgrund der vergleichbar 

professionellen Revisionstätigkeit 
in der katholischen Kirche in Ab-
hängigkeit der jeweiligen Organisa-
tionsform übertragbar2.

Entwicklung der Inhalte der öf-
fentlichen Finanzkontrolle

Mal abgesehen von antiken Fun-
den zu Kontrolltätigkeiten im 
alten Ägypten oder Babylon, be-
schreibt Paulus in der Bibel noch 
heute prägende Grundsätze für 
die öffentliche Finanzkontrolle3, 
u.a. das 4-Augen-Prinzip und die 

ENTW
ICKLUNG

Oberkirchenrat Sebastian H. Geisler ist 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. 
Als Volljurist und Wirtschaftswissen-
schaftler (MBA) widmet er sich der 
Weiterentwicklung der öffentlichen 
Finanzkontrolle in Kirche und Staat. 
Er ist zertifizierter Rechnungsprüfer 
(Steinbeis-University, AOEV) und zertifi-
zierter Prüfer für Qualitätsmanagement 
in der kommunalen Rechnungsprüfung 
(KGSt). Er ist Moderator der Bundes-
prüfertage, des 2. Kirchlichen Prüfer-
kongresses und gemeinsam mit Herrn 
Ahlers Vorsitzender des KVI Zukunfts-
forums „Vernetzung der Rechnungsprü-
fung“.

Michael Thomas (Dipl. Verwaltungswirt 
FH und M.A.) ist Kirchenrat und seit 
2015 stellvertretender Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers. Als unabhängige 
Prüfungseinrichtung führt diese die 
örtlichen und überörtlichen Prüfungen 
in allen Untergliederungen der größ-
ten evangelischen Landeskirche ein-
schließlich deren Beteiligungen durch. 
Seit fünf Jahren beschäftigt sich Herr 
Thomas intensiv mit der Weiterentwick-
lung der öffentlichen Finanzkontrolle. 
Mit seinen Veröffentlichungen hat er an-
erkannte Kriterien zur angemessenen 
Personalausstattung in der öffentlichen 
Finanzkontrolle entwickelt.

SerieSerie

Was prüft eigentlich ein Rechnungsprüfungsamt?

Teil 1. Ein Beitrag von  
Sebastian H. Geisler und Michael Thomas

Entwicklung und Inhalt evangelischer  
Finanzkontrolle
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öffentliche Rechenschaftslegung. 
Die Geschichte der öffentlichen 
Finanzkontrolle als Behörde geht 
auch schon mehr als dreihundert 
Jahre zurück und findet neben der 
1713 beginnenden, vielfach doku-
mentierten und auch erforschten 
Geschichte der preußischen Gene-
ralrechenkammer4 ihre erste un-
abhängige Finanzkontrollbehörde 
in der von August dem Starken am 
24.05.1707 errichteten sächsischen 
Oberrechenkammer5.

Schon die Gründung der ersten 
Rechenkammern war eine Reakti-
on auf eine schwer einzufangende 
verschwenderische Haushaltsfüh-
rung und Phasen staatlicher Mittel-
knappheit. Die sich daran anschlie-
ßende Geschichte der öffentlichen 
Finanzkontrolle wurde immer wie-
der geprägt von der Intention, dass 
die Finanzkontrolle Verschwen-
dung offenlegt und damit verhin-
dern hilft. Finanzkontrolle sollte im 
Weiteren Einsparpotentiale aufwei-
sen und Ressourcen aufzeigen, die 
zum Erreichen der gesteckten Ziele 
gehoben werden können.

Mit dem Amtsantritt des Preußen-
königs Friedrich Wilhelm I. um 
1713 wurde ein umfangreiches 
Rechnungsbelegwesen einge-
führt6. Ziel war es, die bis dahin gel-
tende Fondswirtschaft abzulösen 
und mittels einer periodischen 
Haushaltsführung und festen Etats 
eine deutlich bessere Kostendiszi-
plin zu entwickeln.

So kam tatsächlich der Prüfung des 
Belegwesens und - im Konkreten – 
der Prüfung der nunmehr vorzule-
genden Rechnungen zu Beginn der 
behördlich organisierten Finanz-
kontrolle eine strategische Bedeu-
tung zu. Die kalkulatorische und 
formelle Prüfung der Rechnungen 
wurde eine Aufgabe der preu-
ßischen Generalrechenkammer7. In 
den darauffolgenden Jahrzehnten 
war neben der Bedeutung der Un-
abhängigkeit immer wieder der In-

halt des prüferischen Handelns Ge-
genstand der Weiterentwicklung. 
Sehr gut lässt sich dabei an der 
Geschichte der preußischen Gene-
ralrechenkammer ablesen, dass ge-
rade Zeiten der Mittelknappheit und 
der erfolgsorientierten Zukunftsge-
staltung dazu führten, die Aufgaben 
der Rechenkammern stärker auf die 
sachlichen Prüfungshandlungen zu 
fokussieren8. Gleichzeitig wurde in 
diesen Zeiten die sehr weitgehen-
de und nur durch ein innen veran-
kertes Kollegialprinzip kontrollierte 
Unabhängigkeit betont9.

In der Bewältigung von Krisen er-
wies sich die Finanzkontrolle als 
wesentliches Handwerkszeug der 
damals in Verantwortung stehen-
den Monarchen. Mit Auslaufen 
des 18. Jahrhunderts wurde die 
sachliche Prüfung der Wirtschaft-
lichkeit durch den Schwerpunkt 
‚Prüfung der Zweckmäßigkeit‘ 
besonders betont10. Gleichzeitig 

führten eine Vielzahl an Sonderauf-
trägen zu einem deutlich ausgewei-
teten Arbeitspensum.

Von Einsparzwängen geprägt, blieb 
das dazu erforderliche, fachlich 
versierte Personal verwehrt. Die ei-
gentlich intendierte Unterstützung 
der Einsparbemühungen in der 
Gesamtverwaltung konnte gerade 
durch Einsparungen bei der Gene-
ralrechenkammer nur noch unzu-
reichend geleistet werden. Manches 
Reformvorhaben scheiterte daran. 
Und soweit zur prüferischen Tätig-
keit lediglich durchschnittlich qua-
lifiziertes Personal herangezogen 
wurde, nahm die pedantische und 
wenig kommunikative und dadurch 
wenig mehrwertorientierte Aufga-
benerledigung zu11.Mit der Instrukti-
on von Friedrich Wilhelm II. vom 18. 
Dezember 1824 wurde nicht nur das 
preußische Haushaltsrecht erstmalig 
vollständig kodifiziert, sondern die 
Instruktion kodifizierte neben der 

Mit der Errichtung der Oberrechenkammer gründete August der Starke die erste 
unabhängige oberste Finanzkontrollbehörde in Deutschland. Mit Reskript vom 
24.05.1707 aus Leipzig fand die Oberste Revisionsbehörde ihre definitive Geneh-
migung zur Rechnungsprüfung der Staatsfinanzen.
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benverständnis weiter. Faktisch 
erhielten aber die Parlamentsan-
gehörigen mit der Anbindung des 
Rechnungshofes an das Parlament 
eine direkte Rückmeldung und 
konnten so ungefiltert erfahren, ob 
und wie die gefassten Beschlüsse 
umgesetzt wurden.

Auch die Phasen 1918 bis 1933 sowie 
während der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft waren nicht von 
einer bewussten Weiterentwicklung 
des inhaltlichen Prüfungshandelns 
geprägt. Vielmehr bestimmten fak-
tische Umstände – insbesondere die 
Aufhebung jeglicher demokratische 
Strukturen nach 1933 – eine inhalt-
liche Anpassung.

1966 – und damit wieder in einer 
Kriesensituation (die ersten konjunk-
turellen Abschwünge und eine Re-
zession nach den Jahren des Wieder-
aufbaus) war Katalysator für einen 
wesentlichen Funktionswandel nicht 
nur in der öffentlichen Haushalts-

Folge hatten, der vorherrschenden 
Pedanterie bei der Prüfung und der 
immer noch wenig exakten Bud-
getierung und Rechnungslegung 
auch als eine Zeit der Ohnmacht 
und des Verfalls der ORK im Ge-
dächtnis haften“ bleiben16. Traten 
in den Folgejahren 1840 bis 1918 
zahlreiche organisatorische Ver-
änderungen in der öffentlichen Fi-
nanzkontrolle in Kraft, blieben die 
inhaltlichen Aspekte des Prüfungs-
handelns konstant. Nach langen 
Auseinandersetzungen erstritten 
sich die Parlamentsangehörigen al-
lerdings das Recht, unmittelbaren 
Zugang zur - und später auch noch 
die direkte Zuordnung der - Rech-
nungsprüfung zu erhalten. Erst 
durch diese direkte Zuordnung der 
Rechenkammer bzw. des Reichs-
rechnungshofes zum Parlament 
konnte die zur wirksamen Budget- 
hoheit alles entscheidende wirk-
same Budgetkontrolle erreicht 
werden. Inhaltlich agierte der 
Rechnungshof in gleichem Aufga-

vollständigen Unabhängigkeit der 
Finanzkontrolle auch erstmals die 
Pflicht zur „Wirtschaftlichkeitsprü-
fung“12.

Nur colorandi causa sei darauf ver-
wiesen, dass mit der Betonung der 
Wirtschaftlichkeits- und Zweck-
mäßigkeitsprüfungen seitens der 
Geprüften eine Neuorganisation 
der Rechenkammer und eine Auf-
wertung durch Fachleute gefordert 
wurde. Auf diese Weise könne man 
selbst besser von den Prüfungslei-
stungen profitieren13.

Beeindruckend ist weiter, dass 
diese Instruktion von 1824 bereits 
erste Ansätze eines Verständnisses, 
des Prüfers bzw. der Prüferin als Be-
raterin aufwies. In § 1 Abs. 1 b der 
Instruktion zur Oberrechenkammer 
heißt es: … „nach den aus den Rech-
nungen sich ergebenden Resultaten 
der Verwaltung zu beurtheilen, ob 
und wo zur Beförderung des Staats 
zwecks Abänderungen nöthig oder 
doch räthlich sind“14.

Die Instruktion vom 18. Dezember 
1824 sollte so für mehr als hundert 
Jahre die öffentliche Finanzkontrol-
le zentral und wegweisend gestal-
ten. Ihre materiellen Prüfungsmaß-
stäbe - neben der rechnerischen 
Richtigkeit auch die Wirtschaftlich-
keit und die Zweckmäßigkeit zu 
prüfen - fanden bis zur Gründung 
des Reichsrechnungshofs Eingang 
in die Gesetzgebung und lassen 
sich auch dem § 96 RHO ent-
nehmen. Es entbehrt dabei nicht 
einer gewissen Ironie, dass man-
gels unzureichender personeller 
Ausstattung die von allen Seiten 
befürwortete Wirtschaftlichkeits-
unterstützung nicht zum Tragen 
gekommen ist15.

Faktisch wird die Periode „auf-
grund der schwierigen Arbeits- und 
der geringen Einkommensverhält-
nisse für das Personal der Rechen-
kammer, die zudem eine zuneh-
mende Überalterung derselben zur 

Im Jahr 1714 rief der preußische König Friedrich Wilhelm I. eine „General-Rechen-
Kammer“ (später „Preußische Oberrechnungskammer“) ins Leben. 1818 siedelte 
die General-Rechen-Kammer nach Potsdam über. 1868 wurde der Preußischen Ober-
rechnungskammer zusätzlich die Rechnungsprüfung des Norddeutschen Bundes 
und 1871 die des Deutschen Reiches übertragen. Fortan war sie zugleich der „Rech-
nungshof des Deutschen Reiches“. Das Gebäude des ehemaligen Reichsrechnungs-
hofes ist heutiger Sitz der Außenstelle Potsdam des Bundesrechnungshofes.
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Bereich ausgeprägt. Aber sie sind 
mit einem inhaltlichen Auftrag 
ausgestattet, der der aktuellen Auf-
fassung und dem inhaltlichen Ver-
ständnis einer zeitgemäßen öffent-
lichen Finanzkontrolle entspricht.

So gilt für die evangelischen Prü-
fungseinrichtungen ebenfalls

    die Vorgabe der lückenlosen 
Prüfung („es darf keine prü-
fungsfreien Räume geben“), 

    die Prüfung der gesamten Haus-
halts- und Wirtschaftsprüfung 
(also auch die vorgelagerte 
Maßnahmenprüfung, die be-
gleitende und die beratende 
Prüfung) und 

    die Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
(also eine Prüfung, die auf 
Rechtsverstöße genauso wie auf 
Verletzungen des Minimal-/Ma-
ximalprinzips hinweisen soll).21

In der nächsten Ausgabe der KVI 
im DIALOG gehen die Autoren 
zunächst auf den Inhalt der öffent-
lichen Finanzkontrolle ein. Zudem 
wird ein Ausblick auf moderne öf-
fentliche Finanzkontrolle gegeben.

Religionsfrieden 1555, Westfälischer 
Frieden 1648 und viele mehr bis hin 
zum Weimarer Reichsverfassungs- 
und zum Grundgesetz, haben eine 
spezielle, rechtliche Ordnung von 
Kirche und Staat ausgeprägt.

Ein wesentlicher Aspekt dieser re-
ligionsverfassungsrechtlichen Ord-
nung ist, dass Kirchen eine interne 
Rechtsordnung schaffen können und 
sich dabei zahlreicher prägnanter 
Gestaltungsoptionen bedienen dür-
fen. Die Kirchen setzen sich mit ihrer 
Rechtsordnung aber nicht grundsätz-
lich von den Gestaltungen in Bund 
und Ländern der Bundesrepublik ab. 
Vielmehr werden zahlreiche Organi-
sationsfragen sehr vergleichbar ge-
staltet. Dazu gehören auch zentrale 
finanzverfassungsrechtliche Fragen. 
So orientiert sich die evangelische 
Kirche auch bei ihrer Rechnungsle-
gung an vergleichbaren Standards 
im staatlichen Bereich19. Insofern 
verwundert es nicht, dass auch die 
evangelischen Landeskirchen und 
die EKD Einrichtungen der öffent-
lichen Finanzkontrolle eingerichtet 
haben20.

Diese sind organisatorisch zwar 
vielfach schwächer als die Prü-
fungseinrichtungen im staatlichen 

wirtschaft, sondern zugleich auch 
in der öffentlichen Finanzkontrolle. 
Anspruch war es, in einer sich auch 
zukünftig immer wieder ändernden 
und zugleich herausfordernden Situ-
ation wirtschaftlich klug zu agieren. 
Insbesondere der Bundestag selbst 
ging dabei in die Initiative17.

Bahnbrechend waren neben der 
strukturell engeren Anbindung 
an das Parlament (und damit der 
Stärkung der parlamentarischen 
Budgetkontrolle) vor allem die 
„Prüfung der gesamten Haushalts- 
und Wirtschaftsführung“. Damit 
wurde ausdrücklich die Bindung 
der Prüfungshandlungen an Etat-
positionen, mehr noch an zu legen-
de Rechnungen aufgehoben. Die 
öffentliche Finanzkontrolle bekam 
ausdrücklich den Auftrag, nunmehr 
auch finanzrelevante Entschei-
dungen und Maßnahmen frühzeitig 
bzw. bereits begleitend zu prüfen. 
Dies umfasste für die Prüfungs-
einrichtungen ganz neue Prü-
fungsfelder (z.B. Erfolgskontrollen, 
Organisationsprüfungen, Personal-
wirtschaftsprüfungen) und setzte 
zugleich die zukunftsorientierten 
Gedanken der Instruktion vom 18. 
Dezember 1824 konsequent fort. 
Die von vielen Prüfungseinrich-
tungen noch lange Zeit praktizierte 
nachgelagerte Prüfung wird dem 
nun in öffentliches Recht gegos-
senes Prüfungsverständnis nicht 
mehr gerecht.  Nicht zuletzt wurde 
1966 mit der Beschlussfassung die 
Lückenlosigkeit der Finanzkontrol-
le als Verfassungsgrundsatz für öf-
fentliches Handeln festgelegt. Ein 
Prüfungsgrundsatz, der bis heute 
uneingeschränkt gilt:“ Es gibt kei-
ne prüfungsfreien Räume.“18

Kirchliche Finanzkontrolle im 
Verständnis einer öffentlichen Fi-
nanzkontrolle der Kirchen

Das Verhältnis der Kirchen zum Staat 
ist durch eine lange, wechselhafte 
Geschichte geprägt. Zahlreiche Sta-
tionen, wie Reformation, Augsburger 

Evangelische Prüfungseinrichtungen unterliegen der Vorgabe einer lückenlosen Prü-
fung. Hiernach darf es keine prüfungsfreien Räume geben.
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Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Planung, Budgetierung und Budgetkontrolle

Teil 10.  
Ein Beitrag von Friedrich Vogelbusch

In den ersten neun Beiträgen 
dieser Artikelreihe wurden die 
Grundlagen des externen und in-
ternen Rechnungswesens (wie 
die Buchhaltung, das Interne Kon-
trollsystem, die GoB und der Jah-
resabschluss) dargestellt. Neben 
der Rechenschaftslegung und der 
Information externer Bilanzadres-
saten nutzt die Geschäftsführung 
von diakonischen und caritativen 
Vereinen das interne Rechnungs-
wesen zur Steuerung des eigenen 
Vereinsbetriebs.

In dieser Ausgabe werden die für 
die laufende Steuerung eingesetz-
ten Instrumente des operativen 
und strategischen Controllings 
und die Steuerung der Wirkungen 
besprochen. Neben dem auf kurze 
und mittlere Frist ausgerichtetem 
operativen Controlling hat sich das 
strategische Controlling etabliert, 
das einen zeitlich weiteren Hori-
zont hat und die Grundlagen und 
das Geschäftsmodell insgesamt im 
Blick hat.

Die Budgetierung ist – wie im letz-
ten Beitrag dargestellt – ein Instru-
ment, mit dem eine Planung für 
die gesamte NPO verbindlich an 
die ausführenden Stellen weiter-
gegeben wird. Die einzelnen Teil-
bereiche erhalten mit den Budgets 
einen Rahmen für ein eigenverant-
wortliches Handeln.

Die klassische Funktion des Rech-
nungswesens wird mit dem Con-
trolling erweitert um die Steue-
rungsaufgabe. Controlling ist ein 
Konzept, mit dem die Unterneh-
mensführung unterstützt wird. 

geben, die mittels Soll-Ist-Verglei-
chen und Abweichungsanalysen 
zeitnah überwacht werden.

Den im Unternehmen verantwort-
lichen Kostenstellenleitern werden 
durch die Planung Budgets vorge-

Controlling und umfassende Reporting-Instrumente zur Steuerung der Wirkungen

Grundlagen des Rechnungswesens von kirchli-
chen, caritativen und diakonischen Vereinen
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nung, Kontrolle und Steuerung. Con-
trolling unterstützt das Management 
eines Betriebes bei der Wahrneh-

mung der üblichen Leitungsaufgaben, 
es bereitet Leitungsentscheidungen 
vor, unterstützt bei der Überwachung 
betrieblicher Routineprozesse und 
dient der Koordination der betrieb-
lichen Teilbereiche. Es ergänzt die 
anderen Führungsfunktionen der 
Planung, Kontrolle, Informationsbe-
reitstellung und Personalwirtschaft1.

Controlling ist ein komplexes Sys-
tem, welches das Management beim 
Treffen unternehmerischer Entschei-
dungen unterstützt. Das Controlling 
besteht aus den Elementen der Pla-
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Controlling legt ein Netz an Zah-
len und Kennzahlen über das Un-
ternehmen und trägt Sorge dafür, 
dass die für Entscheidungen not-
wendigen Informationen in adä-
quater Weise bereitgestellt werden.

Das Controlling blickt vom zeit-
lichen Horizont sowohl auf die ope-
rativen Abläufe und das Ergebnis 
der Leistungserstellung (opera-
tiver Zweck) als auch auf die sich 
wandelnden Einflüsse der Umwelt, 
der Mitbewerber und die sich än-
dernden Kundenbedürfnisse (stra-
tegischer Zweck).

Operatives Controllings

Das Controlling ist ein Manage-
mentinstrument, welches auf der 
vorhergehenden Budgetierung 
aufbaut und eine Steuerung des 
Unternehmens durch eine zeitna-
he Soll-Ist-Abweichungsanalyse 
erlaubt. Controlling ist eine stän-
dig im Management vorzuhaltende 
Funktion im Führungsbereich des 
Unternehmens.

Das Controllerblatt (Abb. 2) zeigt, 
wie die Kommunikation zwischen 
dem Controlling und den Kosten-
stellenverantwortlichen in einer 
NPO Unternehmen vonstattenge-
hen kann.

Der Controller berichtet monatlich 
über das operative Geschäft (Anam- 
nese). Seinen Bericht sendet er 
standardmäßig an die Leiter der 
Kostenstellen. Ein Ampelsystem 
erlaubt das rasche Erkennen, wenn 
vorher definierte Schwellenwerte 
für Abweichungen überschritten 
sind. Der Controller erstellt ge-
meinsam mit dem Kostenstellen-
veranwortlichen eine Diagnose 
und kennzeichnet, bei welchen 
Abweichungen Gegensteuerungs-
maßnahmen möglich sind.

Ebenfalls gemeinsam mit dem Ko-
stenstellenleiter werden Vorschlä-
ge für Therapiemaßnahmen erar-

Abbildung 2: Controllerblatt
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beitet. Diese werden im unteren 
Teil des Controllerblattes mit einer 
„persönlicher Verantwortung“ und 
einem „Termin“ sowie dem Feld 
„erledigt“ versehen.

Balanced Scorecard als Instrument 
des strategischen Controllings

Das strategische Controlling un-
terstützt das Management darin, 
die Strategie zu planen und durch-
zusetzen. Damit leistet es einen 
Beitrag zur nachhaltigen Existenz-
sicherung der NPO. Die integrie-
rende Funktion des Controllings 
wird darin deutlich, dass das Con-
trolling nicht auf eine bestimmte 
Person, eine Abteilung oder eini-
ge Instrumente reduziert werden 
kann. Vielmehr sind alle Bereiche 
zusammen zu betrachten. Dieser 
ständige Blick auf das Ganze zeich-
net das strategische Controlling 
aus.

Die Balanced Scorecard (BSC) ist 
ein Instrument, das in den vergan-
genen Jahrzenten zunächst in der 
gewerblichen Wirtschaft, zuneh-
mend aber auch darüber hinaus 
eingesetzt wird. Nach den Beo-
bachtungen des Verfassers ist sie 
in größeren NPO ein übliches In-
strument der Planung im Manage-

ment und der Kommunikation mit 
dem Aufsichtsgremium geworden.

Da Anfang der 90er-Jahre zuneh-
mend Kritik an der Eindimensiona-
lität finanzwirtschaftlich geprägter 
Kennzahlensysteme laut wurde, 
wurde durch Kaplan und Norton 
ein Forschungsprojekt mit zwölf 
US-amerikanischen Unternehmen 
ins Leben gerufen, welches sich die 
Anpassung der bisherigen Kenn-
zahlensystem an die Bedürfnisse 
der Unternehmen zum Ziel gesetzt 
hatte.2

Sie entwickelten ein Instrument, 
um die Wirksamkeit der Strategie-
umsetzung zu verbessern. In ihrer 
beruflichen Tätigkeit stellten sie 
fest, dass viele strategische Ansät-
ze konzeptioniert und aufbereitet, 
aber dann nicht umgesetzt wur-
den. Bis heute ist dies der Kernge-
danke ihres Konzepts geblieben: 
Translate strategy into action!

Anders als die konventionelle, 
vorwiegend auf finanzielle Daten 
wie Umsatz, Gewinn und Kapi-
talverwertung ausgerichtete Lei-
stungsmessung und -bewertung 
propagierten sie ein ausgewogenes 
(»balanced«) Set an Kennzahlen, 
die auf einem übersichtlichen Be-
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richtsbogens (Scorecard) darge-
stellt werden können – die Balan-
ced Scorecard (BSC) war geboren.

Neben dem Blick auf die finanzi-
ellen Ergebnisse kommt es nach 
dem BSC-Konzept darauf an, 
gemeinsam strategieorientierte 
Aktionen zu erarbeiten und zu 
vereinbaren. Die wesentlichen In-
teressensgruppen eines Unterneh-
mens werden von Kaplan/Norton 
als »Perspektiven« bezeichnet. Ne-
ben der Perspektive der Eigentü-
mer (Shareholder) wurden weitere 
Blicke anderer Interessensträger 
(Stakeholder wie die Kunden, Koo-
perationspartner, die Öffentlichkeit 
und die Arbeitnehmer) betrachtet.

Da die BSC die verschiedenen Per-
spektiven der betrieblichen Tätig-
keit umfassend berücksichtigt, hat 
sie sich als Reportinginstrument 
zunehmend auch im Sektor der 
(größeren) NPO beispielsweise in 
der Wohlfahrtsbranche bewährt. 

Bei der Balanced Scorecard handelt 
es sich zudem um ein Instrument, 
das über den operativen Bereich 
hinaus strategische Aspekte ab-
bildet. Die BSC ist in dem Sinne 
umfassend, als sie voneinander ab-
hängige Zielsetzungen, Maßgrößen 
und Aktionen berücksichtigt und 
damit die Strategie einer Organisa-
tion darstellt.

Damit kann sie eingesetzt werden, 
um die Berichterstattung und Steu-
erung über die strategischen Ziele 
und den Stand der Umsetzung zu 
gewährleisten. Sie dient der Kon-
trolle und Abstimmung ökono-
mischer und nicht wirtschaftlicher 
Indikatoren.

Die Balanced Scorecard betrachtet 
vier Perspektiven und erweitert so 
die für NPO einseitige Betrachtung 
allein der finanziellen Aspekte, wie 
sie beispielsweise beim Sharehol-
der-Value-Konzept bei profitorien-
tierten Unternehmen vorherrscht.

Abbildung 3 stellt die vier Perspek-
tiven zusammenfassendend dar.

Ein wesentliches Element der BSC 
ist, dass die Strategie und die dort 
formulierten Ziele für jeden Ver-
ein spezifisch in messbare Kenn-
zahlen und Indikatoren gefasst 
werden. Es bedarf einer eigenen 
Analyse und Entscheidung, wie die 
Strategie in messbare Ziele zerlegt 
werden kann und wie die Messung 
des Grads der Zielerreichung um-
gesetzt werden kann.

Die Balanced Scorecard ist auf-
grund ihrer flexiblen Möglichkeiten 
der Gestaltung ein Instrument zur 
Einrichtung eines integrierten Ma-
nagementsystems. Die Entwick-
lung der Geschäftsvision kann 
über die Kennziffern der betrach-
teten Objekte verfolgt werden. Das 
Management kann auf diese Weise 
neben den finanziellen Aspekten 
auch strukturelle Frühindikatoren 
für den unternehmerischen Erfolg 
analysieren, kommunizieren und 
gemeinsam mit den Aufsichtsgre-
mien und den Leitern der NPO-
Bereiche steuern.

Abschließend ist darauf hinzuwei-
sen, dass eine dezidierte Planung 
und Steuerung strategischer Ver-
einsziele nur bei größeren NPOs 
umsetzbar sein wird. Kleinere 
NPOs werden ihre Strategie und 

Abbildung 3: Dimensionen der Balanced Scorecard
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deren Umsetzung eher qualitativ 
planen und steuern.

Instrumente zur Steuerung der 
Wirkungen

Bei diakonischen und caritativen 
Vereinen haben sich in den letzten 
Jahren zwei umfassende Control-
ling- und Reporting-Instrumente 
herauskristallisiert. Neben der Ba-
lanced Scorecard ist es vor allem 
die Wirkungsberichterstattung.

Im zweiteiligen Beitrag 

    Teil 1 in der KVI im DIALOG 
08/2017 Bedeutung der Wir-
kungen für diakonische und ca-
ritative Sozialunternehmen

    Teil 2 in der KVI im DIALOG 
11/2017 Bedeutung der Wir-
kungen für diakonische und 
caritative Sozialunternehmen 
wurde beispielhaft eine Ge-
meinwohlbilanz abgebildet. Sie 
hat folgende Aspekte bilanziert: 
Wirkungsorientiertes Manage-
ment und die Wirkungsbe-
richterstattung.

Hier sei auf das Konzept der Wir-
kungskette mit den Elementen 
Input-Output-Outcome-Impact und 
das Konzept der Sozialrendite (So-
cial Return on Investment − SROI) 
verwiesen. Die Wirkungskette 
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Input-Output-Outcome-Impact eva-
luiert und misst den Erfolg der Ver-
einsarbeit in den vier Dimensionen 
der Abbildung 4.

    Input/Output: quantitative Aus-
bringungsmenge (mengenmä-
ßiges Produktionsergebnis), 

    Outcome: gesellschaftliche Wir-
kungen und Nutzen für den 
Klienten (Kunden), die Kunden-
organisation bzw. die Gesell-
schaft,

    Effect: direkter, objektivierbarer 
Nutzen des Verbands für defi-
nierte Zielgruppen,

    Impact: subjektiv erlebte Wir-
kung des Leistungsempfängers 
bzw. der Stakeholder. Impacts 
können als Reaktion auf die Lei-
stung des Verbands geänderte 
Einstellungen, Urteile oder die 
Zufriedenheit des Leistungs-
empfängers sein.

In Abbildung 5 werden die Begriffe 
mit Beispielen veranschaulicht.

Die ersten beiden Messgrößen wer-
den in der GuV gemessen, für die 
drei folgenden Größen sind eigene 
Messverfahren zu finden. Derzeit 
sind nicht alle Tätigkeitsbereiche 
von diakonischen und caritativen 
Vereinen vom erweiterten Blick der 
Wirkungsanalyse erfasst. Lediglich 
in vier Bereichen ist die Wirkungs-
analyse weit vorangeschritten.

1.  In der Entwicklungszusammen-
arbeit ist es seit vielen Jahren 
weit verbreitet, dass die Entwick-
lungshilfeorganisationen über 
die gesellschaftlichen und ma-
kroökonomischen Effekte eines 
Förderprogramms berichten (vgl. 
für eine Übersicht Axel Borrmann 
/ Reinhard Stockmann (2009) 
Evaluation in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit (Bd. 1 
Systemanalyse) und Bd. 2 Fallstu-
dien), Münster et. al.).

Abbildung 4: Übersicht zur Wirkungskette

Abbildung 5: Veranschaulichung der vier Messgrößen der Wirkungskette anhand von 
Beispielen
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2.  Um über die Wirkungen der sozi-
alpädagogischen, pflegerischen 
oder therapeutischen Arbeit 
eines Verbands systematisch 
Rechenschaft ablegen zu kön-
nen, müssen patienten- bezie-
hungsweise klientenbezogene 
individuelle Werte gemessen, 
aggregiert und in einer Kenn-
zahl zusammengefasst werden. 
Diese Kennzahlen holt sich das 
wirkungsorientierte Control-
ling aus den Hilfeplänen, den 
Anamnesebögen, Zielvereinba-
rungen, Entwicklungsberichten 
- oder aus validen Messinstru-
menten (vgl. Joos van Loon / 
Manja Buchenau / Frank Löbler 
/ Gitta Bernshausen. (2012) POS 
- Personal Outcomes Scale: In-
dividuelle Qualität des Lebens, 
Gelsenkirchen und Bernd Halfar 
/ Britta Wagner (2011) Soziales 
wirkt. Teil 1: Der Social Return 
on Investment bewährt sich in 
der Praxis, in: BFS-Info/Bank 
für Sozialwirtschaft (Oktober 

2011), S. 13-16 und dies. (2011a) 
Soziales wirkt: Teil 2: Wirkungs-
orientiertes Controlling, in: BFS-
Info/Bank für Sozialwirtschaft 
(November 2011), S. 13-16.

3.  NPO im Schulbereich orientieren 
sich an den seit dem Jahr 2000 
durchgeführten PISA-Schulleis-
tungsstudien (vgl. OECD (2001) 
Lernen für das Leben. Erste Er-
gebnisse der internationalen 
Schulleistungsstudie PISA 2000, 
Paris bzw. Eckhard Klieme et. al. 
(2010) PISA 2009. Bilanz nach 
einem Jahrzehnt, Münster).

4.  Weitere Verfahren wurden für 
die Jugendhilfe und Kindertages-
stätten (Kitas) entwickelt (vgl. 
Susanna Roux (2002) PISA und 
die Folgen: Der Kindergarten 
zwischen Bildungskatstrophe 
und Bildungseuphorie (www.
kindergartenpedagogik.de/
fachartiekl/bildung-erziehung-
betreung/967)).
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Für Verbände in diesen Branchen 
ist es eine besondere Herausforde-
rung, die „weichen“ Erfolge bzw. 
Wirkungen zu messen. Im Schrift-
tum finden sich verschiedene Vor-
schläge, wie diese Wirkungen ge-
messen werden können.  Ob auch 
andere Bereiche (z.B. in der Kultur, 
im Sport, dem Naturschutz oder 
der Feuerwehr) die Wirkungsbe-
trachtungen in Zukunft einsetzen 
werden, muss abgewartet werden.

Social Reporting Standard (SRS) 
bezeichnet einheitliche Richtlinien 
zur Berichterstattung von Initiati-
ven und Projekten des Nonprofit-
Bereichs. Der Begriff des SRS ist 
an die für profitorientierte Unter-
nehmen geltenden Rechnungsle-
gungsstandards (Financial Repor-
ting Standard) angelehnt.

Der SRS ist ein Gemeinschaftspro-
jekt verschiedener Akteure aus 
der Zivilgesellschaft, Unterneh-
mensberatern, der Universität 
Hamburg und der TU München 
und einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft. 2011 wurde die Social 
Reporting Initiative e.V. gegründet. 
Spezielle Standards sind zu ent-
wickeln, welche die gesellschaft-
liche Zielsetzung der Vereine und 
Non-Profit-Organisationen berück-
sichtigen und darstellen können. 
Gesellschaftliche Effekte sind über 
geeignete Indikatoren in den Blick 
zu nehmen.

Der Social Reporting Standard ist 
eine Methode, mit der Vereine ihre 
Wirkung abbilden. Es handelt sich 
um eine systematische und stan-
dardisierte Darstellung 

    der Organisation, 

    der Leistungen, 

    der Vision, 

    der Arbeitsweisen und 

    der Wirkungen.

Der SRS ist eine Möglichkeit, 
das eigene Verständnis von Wir-
kungszusammenhängen und die 
Kenntnis der eigenen Wirkungen 
darzulegen. Der Standard kann ei-
gene Ansätze transparent machen, 
liefert jedoch keine objektiven Ent-
scheidungskriterien.

Im Übrigen trägt der SRS nur indi-
rekt dazu bei, die Finanzierung der 
Leistungen zu verbessern. Direkt 
hat der SRS keine Auswirkungen. 
Die Entscheidung, ob die berichteten 
Wirkungen gesellschaftlich akzep-
tiert und vor allem finanziert wer-
den, liegt beim Berichtsadressaten.

Alle Richtlinien zur Berichterstat-
tung im gesellschaftlichen Bereich 
können grundsätzlich als SRS 

bezeichnet werden. Ein solches 
Rahmenkonzept für Standards zur 
Rechnungslegung und Bericht-
erstattung im sozialen Bereich, 
welches bislang breite Unterstüt-
zung und Anwendung gefunden 
hat, wurde von verschiedenen Ak-
teuren und Experten aus dem Sek-
tor entwickelt. Und versteht sich 
als offenes nicht-kommerzielles 
Projekt.

Folgender Auszug aus dem Leitfa-
den SRS erläutert die grundsätz-
liche Vorgehensweise.4

    nach Möglichkeit und im Rah-
men des wirtschaftlich Vertret-
baren sollen die Wirkungen 
anhand von geeigneten Indika-
toren quantifiziert werden

Abbildung 6: Beispielindikatoren für Leistungen 

Abbildung 7: Beispielindikatoren für Wirkungen 
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    für alle Indikatoren gilt, dass sie 
konkret, messbar und positiv 
formuliert werden

    falls exakte Zahlen nicht be-
kannt oder ermittelbar sind, sol-
len Schätzungen erfolgen und 
zugrunde liegenden Annahmen 
begründet und Quellen angege-
ben werden

    die Entwicklungen über mehre-
re Jahre sollen dargestellt werde 
(stetiger Ausweis derselben In-
dikatoren bzw. Zusatzangaben 
bei geänderten Indikatoren)

Wenn es nicht möglich ist, die Wir-
kungen mit quantitativen Angaben 
zu beschreiben, bleibt nur die Wahl 
einer qualitativen Formulierung.

Die beiden Abbildungen 6 und 7 
erläutern die Vorgehensweise an-
hand beispielhafter Indikatoren.

Es ist davon auszugehen, dass der 
Berichterstattung über Wirkungen 
in Zukunft eine größere Bedeutung 
zukommen wird (besonders in den 
Hilfefeldern, bei denen keine Ver-
gütungen existieren). Wenn solche 
Berichte auch finanziell relevant 
werden, wird die Aufmerksamkeit 
der Vereinsorgane (Management 
und Aufsicht) zunehmend auch auf 
diese Wirkungsberichte gelenkt.

Gemeinwohlbilanz 

In der Gemeinwohlbilanz (frü-
her Sozialbilanz) werden die Er-
gebnisse eines Unternehmens in 
einem mehrdimensionalen Bewer-
tungsschema dargestellt.5 Damit 
werden die Social Reporting Stan-
dards erweitert. Zusätzlich wird 
die gesellschaftliche Wirkung im 
Vergleich mit anderen finanziellen, 
ökologischen, mitarbeiterbezo-
genen Wirkungen (d. h. im Ge-
samtkontext) betrachtet.

Im Beitrag 11/2017 wurde beispiel-
haft eine Gemeinwohlbilanz ab-

gebildet. Sie hat folgende Aspekte 
bilanziert:

    Lieferanten

    Geldgeber

    Kunden 

    Dienstleistungen

    gesellschaftsrechtliches Umfeld 
und

Ausschlusskriterien, auf die sich 
ein Unternehmen verpflichtet wie 

    Verletzung der Arbeitsnormen 
und Menschenrechte

    menschenunwürdige Produkte

    Kriterien an Zulieferer und Ko-
operationspartner in den Liefer-
ketten 

Heute umfasst die Gemeinwohl-
bewegung weltweit 11.000 Unter-
stützer. Ca 1.000 Unternehmen 
bilanzieren eine Gemeinwohlbi-
lanz.6 Derzeit erstellen ca. 400 
europäische Unternehmen eine 
solche Gemeinwohlbilanz. Sie wird 
vornehmlich für Wirtschaftsunter-
nehmen und die öffentliche Hand 
verwendet.

Die Gemeinwohlbilanz ist begriff-
lich nahe bei Idealvereinen, die sich 
nach ihrer Satzung für das Gemein-
wohl einsetzten. Das Instrument 
der Gemeinwohlbilanz ist jedoch 
nicht spezifisch für Vereine. Die 
bisher erstellten Bilanzen stammen 
fast durchweg von gewerblichen 
Unternehmen. In der Vereinspraxis 
ist bisher zu beobachten, dass die 
Gemeinwohlbilanzen bisher nur ein 
Randthema sind.7

Dennoch kann der gesellschaft-
liche Nutzen auch bei Vereinen 
betrachtet werden. Nach Ansicht 
des Verfassers wird sich in Zukunft 
erweisen, ob sich die Vereine mit 

diesem Instrument oder mit ande-
ren Fragen der Wirkungsmessung 
intensiver beschäftigen werden.

Fazit Besonderheiten der Rech-
nungslegung für NPO

Mit diesen zehn Beiträgen zur 
Rechnungslegung caritativer und 
diakonischer Vereine hat der Ver-
fasser einen Überblick über die 
Instrumente gegeben, die gemein-
nützigen Vereinen aus dem Umfeld 
der Kirchen zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich sind die gesetzlichen 
Bestimmungen und die Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung (GoB) für gewerbliche Un-
ternehmen nicht anders als die 
Vorschriften und Grundsätze für 
caritative und diakonische Vereine. 
Eine Besonderheit ergibt sich aus 
Rechtsform des e. V., da für diesen 
keine gesetzlichen Rechnungsle-
gungsvorschriften existieren. Für 
Kapitalgesellschaften sieht das 
Handelsrecht eine Bilanzierung 
abgestuft nach großen, mittelgroß-
en und kleinen Gesellschaften vor. 
Große und mittelgroße Kapitalge-
sellschaften haben den Jahresab-
schluss um einen Lagebericht zu 
ergänzen und müssen sich prüfen 
lassen. Vereine unterliegen diesen 
Rechnungslegungs- und Prüfungs-
pflichten nicht.

Auch aus weiteren Gründen erge-
ben sich für diakonische und cari-
tative Vereine Besonderheiten für 
die externe Rechnungslegung: 

    Sie weisen einen eigenen Bu-
chungsstoff auf, z. B. Spenden 
und Investitionszuschüsse sowie 
Ausgleiche bei Krankenhäusern.

    Sie sind aufgrund spezialge-
setzlicher Vorschriften gehal-
ten, bestimmte zusätzliche 
Rechenwerke zu führen, z. B. 
die Arbeitsergebnisrechnung 
bei Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM).

DIAKONISCHE
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legung bei caritativen und diako-
nischen Vereinen festzustellen, die 
sich aus der Governance ergeben: 

    Stakeholder ersetzen bei Verei-
nen den Eigentümer. Die Auf-
sichtsgremien nehmen statt der 
Gesellschafter (bei Vereinen 
Vereinsmitglieder) die Rolle der 
Prinzipale wahr.8

    Hohe Anforderungen an das 
Rechnungswesen ergeben sich 
aus der von den Stakeholdern 
geforderten Transparenz. Das 
Transparenzverhalten hat sich 
in der Welt geändert, diese An-
sprüche gelten auch für carita-
tive und diakonische Vereine. 
Der Verfasser hat über dieses 
Thema in der KVI im dialog 
berichtet (Vogelbusch „Trans-
parenz in Welt und Kirche“, 
KVI im Dialog 1 2012). Auf die 
vorbildlichen Transparenzstan-
dards der Diakonie und Caritas 
wird ausdrücklich verwiesen.9

Auch die Frage der Prüfung des 
Rechnungswesens ist in diesem 
Zusammenhang zu erörtern.

    Die Jahresabschlussprüfung ist 
für Vereine nicht gesetzlich vor-
geschrieben.

    In den vergangenen Jahren hat 
sich aber – zumindest bei mitt-
leren und größeren Vereinen – 
die gute Übung entwickelt, dass 
diese ihren Jahresabschluss 
und (wenn vorhanden) ihren 
Lagebericht durch eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
freiwillig prüfen lassen.

    Nach Ansicht des Verfassers 
empfiehlt sich zusätzlich zur 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnungslegung eine sol-
che Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung. 
Bei kommunalen Unternehmen 

ist eine erweiterte Jahresab-
schlussprüfung vorgesehen. Bei 
gemeinnützigen Unternehmen 
bestehen ähnlich gelagerte Ei-
gentümersituationen (bei Kom-
munen nehmen Parlamentarier 
die Eigentümerfunktion wahr, 
bei eingetragenen Vereinen sind 
es die ehrenamtlich tätigen Ver-
einsmitglieder). Sowohl die Parla-
mentarier als auch die Aufsichts-
rats- bzw. Vereinsmitglieder 
sind selten Fachleute für Wirt-
schaftsrecht, Betriebswirtschaft, 
Management und Rechnungsle-
gung. Deshalb hilft hier der Sach-
verstand der Wirtschaftsprüferin 
bzw. des Wirtschaftsprüfers.

Für alle hier dargestellten Emp-
fehlungen zur Rechnungslegung 
gilt eine Abstufung nach der Größe 

des Vereins und dem Umfang der 
wirtschaftlichen Aktivitäten. Klei-
nere Vereine mit übersichtlichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen 
können eine einfache Buchführung 
(Einnahmeüberschussrechnung 
und Vermögensübersicht) verwen-
den. Mittlere und größere Vereine 
haben höhere Verpflichtungen. Sie 
können sich an den Instrumenten 
und Regelungen freiwillig orientie-
ren, die für gewerbliche Wirtschaft 
geschaffen wurden. Je nachdem 
sollten die Vorschriften für mit-
telgroße bzw. große Kapitalgesell-
schaften beachtet werden.

Mit diesem Beitrag schließt die Auf-
satzreihe. Der Verfasser bedankt 
sich für das Interesse an den The-
men und wünscht eine erfolgreiche 
Umsetzung der Empfehlungen.



Schnell verfügbare Informationen beschleunigen Forschung, Entwicklung und machen Marketing  
und Vertrieb schlagkräftiger. Die Menge der verfügbaren Informationen für Mitarbeiter bildet das  
Wissenskapital eines Unternehmens. Kyocera hilft Ihnen bei der Erfassung, Archivierung und schnellen  
Verfügbarkeit von Informationen. Durch intelligente Lösungen. Einfach, schnell und sicher.

Kyocera. Making information faster.

Wis.sen =  
gesicherte Informationen 

kyoceradocumentsolutions.de
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Mittendrin statt nur dabei. Das 
dachte sich Geschäftsführer  
Christian Potthoff und wurde zum 
Praktikanten im Präses-Held-Haus 
in Wesseling. Er absolvierte im Se-
niorenheim eine Frühschicht sowie 
eine Spät- und eine Nachtschicht, um 
den Pflegealltag hautnah zu erleben. 
Die Einrichtung gehört zur Diakonie 
Michaelshoven (Köln und Region). 
Bei der Diakonie Michaelshoven ar-
beiten rund 2.800 Angestellte und 
650 Ehrenamtler. Sie helfen in mehr 
als 200 Einrichtungen Kindern und 
Jugendlichen, Menschen mit Behin-
derung, Senioren und Menschen in 
Krisensituationen. 

Christian Potthoff ist dort seit 2015 
tätig. Seit zweieinhalb Jahren ist er 
Geschäftsführer der Diakonie Mi-
chaelshoven Pflege und Wohnen 
gGmbH. Über ein Praktikum mit 
allerlei Herausforderungen berich-
tet er im Interview.  

Wie kam es zu diesem Praktikum?

Christian Potthoff: Ich habe den ei-
genen Anspruch, Zukunftsgestalter 
der Pflege zu sein. Und um diesen 
Anspruch gerecht zu werden, muss 
ich die Arbeits- und Wohnbedin-
gungen in unseren Pflegeeinrich-
tungen kennen. Nicht nur in der The-
orie, sondern vor allem in der Praxis.

Als Betriebswirtschaftler habe ich 
vorher noch nie an der Basis in ei-
ner Pflegeeinrichtung gearbeitet. Ich 
kannte die Angebote und Abläufe 
nur aus meiner Geschäftsführer-Ebe-
ne, über das was mir andere erzähl-
ten und was ich mir über das Quali-

re Situation. Ich habe höchsten Re-
spekt vor dem, was die Mitarbeiter 
leisten. Somit stellten sich mir die 
Fragen: Packe ich das überhaupt? 
Was kann ich mir selber zutrauen?

Ich war extrem aufgeregt in den 
letzten Stunden vor dem Einsatz. 
Ich habe auch meine persönliche 
Challenge gehabt.

Inwiefern?

Christian Potthoff: Ich wusste vor-
her wirklich nicht, wie ich darauf 
reagieren werde, wenn ich zum 
Beispiel Wunden sehe oder ich mit 
künstlichen Ausgängen konfrontiert 
werde. Ich bin da eigentlich sehr sen-
sibel. Aber ich habe das wider Erwar-
ten gut gemeistert und überwunden 
und damit meine eigene persönliche 
Challenge gewonnen.

Wie sind Sie von den Mitarbeiten-
den vor Ort aufgenommen worden?

Christian Potthoff: Ich habe allen 
KollegInnen gleich zu Beginn der 

tätsmanagement selbst erarbeitete. 
Ich habe aber immer gern ein klares 
Bild von den Dingen im Kopf, über 
die ich spreche, und greife gern auf 
eigene Erfahrungen zurück.

Meine Intension war es also, ein 
möglichst reales Bild vom Pflege-
alltag zu bekommen.

Sie waren nicht als Undercover-
Boss unterwegs. Alle Mitarbeiter 
im Präses-Held-Haus der Diakonie 
Michaelshoven wussten, dass der 
Chef kommt – und für mehrere 
Tage bleibt und mitarbeitet. Das war 
sicher eine besondere Situation?

Christian Potthoff: Ja, es herrschte 
helle Aufregung im ganzen Haus. 
Das gab es in unserer Unterneh-
mens-Geschichte auch noch nie, 
dass der Geschäftsführer in der 
Pflege mitarbeitet. Es gab unter 
den Kollegen bestimmte Sorgen, 
Ängste und Vorbehalte, die ich 
im Vorfeld auch nicht ausräumen 
konnte. Ich muss ehrlich sagen: 
Für mich war es auch eine besonde-

Ein Beitrag von Heiko Senebald

Mit allerlei Herausforderungen

Geschäftsführer erlebt als Praktikant den  
Pflegealltag hautnah

Vom Geschäftsführer zum Praktikanten: Christian Potthoff.
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Schichten gesagt, dass ich nicht 
da bin, um sie zu kontrollieren, 
sondern dass ich da bin, um einen 
authentischen Einblick in den Pfle-
gealltag zu bekommen.

Was sind die Herausforderungen? 
Wie funktioniert beispielsweise die 
Medikamentenbereitstellung oder 
wie sind die hauswirtschaftlichen 
Abläufe? Darum ging es mir. Als 
das den KollegInnen klar war, war 
auch die Nervosität abgeräumt. 
Wir kamen schließlich alle in einen 
intensiven Austausch. Ich habe in 
meinen Praktikums-Tagen gefühlt 
zehntausende Fragen gestellt. Ich 
habe auch ebenso so viele Fragen 
zu meiner Person privat und Funkti-
on als Geschäftsführer beantwortet. 
Das war ein Riesen-Gewinn, weil 
wir somit mehr Verständnis für die 
jeweilige Rolle des anderen bekom-
men haben.

Sie haben im Früh-, Spät- und 
Nachtdienst gearbeitet, also alle 
Facetten des Pflegealltags ken-
nengelernt. War denn konkret die 
Nachtschicht eine große Umstel-
lung für Sie?

Christian Potthoff: Ein Kollege 
spendierte mir Red Bull, damit 
ich den müden Punkt in der er-
sten Nachtschicht meines Lebens 
besser überwinden und bis in die 
Morgenstunden für unsere Be-
wohner da sein konnte. Das war 
schon eine Umstellung. Es gab 
viele neue Eindrücke und Situ-
ationen für mich, zum Beispiel 
wie man mit der Nachtaktivität 
von Senioren oder mit Demenzer-
krankten mit verändertem Tag-
Nacht-Rhythmus umgeht. Es gibt 
auch Menschen, die gar keinen Ta-
ges-Rhythmus haben. Ein Herr im 
Rollstuhl war beispielsweise Tag 
und Nacht in der Einrichtung un-
terwegs – bis er keine Kraft mehr 
hatte und beim Essen eines Bröt-
chens am Tisch einschlief. Diese 
Situation ist für alle Beteiligten 
eine Herausforderung.

Was hat Sie noch beschäftigt?

Christian Potthoff: Nachdenklich 
hat mich beispielsweise auch die 
Versorgung mit Inkontinenzmate-
rial gemacht. Die Einlagen müssen 
bei einigen Senioren in der Nacht 
gewechselt werden. Das führt dann 
dazu, dass die Schlafphasen gestört 
werden, was sich wiederum auf die 
Fitness des Folgetags auswirkt. 

Ob es eine andere Lösung gibt, wer-
de ich nun mit meinen Netzwerk-
partnern aus Medizin, Forschung 
und Entwicklung thematisieren.

Gibt es etwas, dass Sie relativ 
schnell verbessern können oder 
müssen?

Christian Potthoff: Ja, beispielswei-
se bei der Pflegedokumentation. 

Die frisst bekanntlich viel Arbeits-
zeit. Wenn dann die Computer 
keine gute Performance haben, 
kommen die Kollegen zeitlich noch 
mehr in die Bredouille. Hier ist nun 
unser IT-Abteilung gefragt, die be-

sagten PCs und Datenleitungen auf 
Vordermann zu bringen.

Was sind Ihre größten Erkenntnis-
gewinne aus dem Praktikum?

Christian Potthoff: Da gibt es noch 
viele Themen mehr. Besonders be-
schäftigt mich die Frage, wie wir die 
Dienstpläne personell so sicherge-
stellt bekommen, dass nicht perma-
nent Mitarbeitende, die eigentlich 
frei haben, einspringen müssen.

Im Alltag höre ich von Mitarbei-
tenden bei Personalengpässen oft: 
„Okay, dann springe ich eben in 
der Nacht ein“. Jetzt weiß ich, dass 
man nicht mal EBEN in der Nacht 
einspringt. 

Denn der Bio-Rhythmus gerät 
aus den Fugen. Auch am Vor- und 
Folgetag der Nachtschicht ist der 
Körper noch damit beschäftigt. Im 
Pflegebereich zu arbeiten heißt 
auch, oftmals an körperliche Gren-
zen zu stoßen. Ich kann nur allen 
Pflegenden danken, die diesen Ein-
satz bringen.

Die Diakonie Michaelshoven bietet im Präses-Held-Haus in Wesseling nahe Köln 
kompetente Pflege und Betreuung für bis zu 80 Senioren.
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Wir bedanken uns herzlichst für 
das Interview und wünschen Herrn 
Potthoff weiterhin eine glückliche 
Hand bei der Leitung der Diakonie 
Michaelshoven Pflege und Wohnen 
gGmbH als Geschäftsführer.

Hat die Pflege ein Image-Problem?

Christian Potthoff: Es ist oft von 
einem schlechten Image der Pfle-
ge die Rede. Das wird zumindest 
oftmals von den Medien so kolpor-
tiert. Das ist aber nicht das, was ich 
in meinem Praktikum wahrgenom-
men habe. Unsere Mitarbeitenden 
sind gern in unseren Einrichtungen 
und in der Pflege tätig. Sie sind mit 
viel Leidenschaft und Engagement 
dabei. 

Ich nehme auch nicht wahr, dass 
Mitarbeitende ihren Job in Frage 
stellen. Auch was das Gehalt be-
trifft: Wir als Diakonie Michaelsho-
ven unterliegen dem Tarifvertrag 
und sowohl unsere Auszubilden-
den als auch die Fachkräfte bekom-
men eine anständige Entlohnung. 
Das ist ein konkurrenzfähiges Ge-
halt.

Woran wir arbeiten müssen, ist wie 
schon angesprochen die Dienst-
plan-Sicherheit. 

Wie kann man die Pflegeberufe 
dennoch attraktiver machen?

Christian Potthoff: Ein zentraler 
Baustein liegt im Führungsver-
ständnis. Wir müssen vom Hierar-
chien-Denken wegkommen und 
gemeinsam das Verständnis entwi-
ckeln, dass wir alle in einem Boot 
sitzen.

Da gibt es die Mitarbeitenden, 
die die Segel hissen und den Ge-
schäftsführer, der am Steuer steht. 
Wir haben unterschiedliche Rollen 
und Verantwortlichkeiten, aber alle 
sind gleich wichtig, um das Boot 
auf den richtigen Kurs zu bringen.

Mir war wichtig, dieses Verständ-
nis in meinem Praktikum den 
Mitarbeitenden gegenüber zu ver-
mitteln. Wenn wir diese Kultur 
etablieren und manifestieren, dann 
können die Pflegeberufe weiter an 
Attraktivität gewinnen.

Der Fachkräftemangel ist ein 
großes Thema. Wie ist die Perso-
nal-Situation in Ihren Häusern?

Christian Potthoff: Ganz unter-
schiedlich. Die Besetzung der Stel-
len ist von ganz verschiedenen 
Faktoren abhängig: Von der Stadt, 
der Infrastruktur, von der Einrich-
tung, dem Team oder generell vom 
Umfeld. Wir haben einige Häuser, 
die ihre Stellenschlüssel komplett 
erfüllt haben. Es gibt aber auch 
Häuser, die Vakanzen vorweisen. 
Grundsätzlich ist es so, dass Pfle-
gekräfte nur in einem begrenzten 
Umfang zur Verfügung stehen. 
Egal welche Recruiting-Maßnahme 
man ergreift, man fischt immer im 
gleichen Becken. Wenn ich einen 
neuen Mitarbeitenden für unser 
Unternehmen gewinne, entziehe 
ich ihn/sie einem anderen Unter-
nehmen. Das macht die Situation 
im Pflegebereich generell natürlich 
nicht leichter.

Haben Sie eine andere Lösung?

Christian Potthoff: Ja. Wir kon-
zentrieren uns auf unsere eigene 
Pflegeschule. Wir bilden pro Jahr 
28 Pflegefachkräfte und seit 1. Juni 
dieses Jahres auch 28 Pflegefachas-
sistenten pro Jahr aus. Damit stehen 
uns immer wieder neue Mitarbeiter 
zur Verfügung, um die Stellenpläne 
möglichst sicherzustellen.

Die Bundesregierung will die 
Zugangsmöglichkeiten für Ar-
beitskräfte aus dem Ausland ver-
bessern. Ist das ein Thema bei 
Ihnen?

Christian Potthoff: Natürlich ist 
das auch bei uns ein Thema. Wir 
müssen uns in den nächsten Mo-
naten intensiv damit auseinander-
setzen. Wir möchten gern junge 
Menschen aus dem Ausland für 
uns gewinnen, sie in unserer Pfle-
geschule ausbilden und für unsere 
Einrichtungen und Angebote be-
geistern.

Heiko Senebald ist Leiter Kommunikati-
on beim eid Evangelischer Immobilien-
verband Deutschland. Seit 25 Jahren ist 
er in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, in der internen und externen Kom-
munikation, in der politischen Medienar-
beit und im Journalismus zu Hause.

Ab
b.

: H
of

fo
to

gr
af

en

Diakonie Michaelshoven

Die Diakonie Michaelshoven ist 
seit mehr als 70 Jahren in allen 
sozialen Belangen für Menschen 
da. Ihre 2.800 hauptamtlichen 
und 650 ehrenamtlichen Mitar-
beitenden helfen in weit über 200 
Einrichtungen dabei, Menschen 
zu begleiten, zu fördern und ge-
meinsam mit ihnen und für sie 
neue Perspektiven zu schaffen. 
Die Diakonie Michaelshoven be-
treut Kinder und Jugendliche, 
Menschen mit Behinderung, Se-
niorinnen und Senioren, Männer 
und Frauen in Krisen und Men-
schen, die eine berufliche Orien-
tierung suchen. Menschlichkeit 
und Nächstenliebe, stehen ge-
treu dem Leitsatz „Mit Menschen 
Perspektiven schaffen“, stets an 
erster Stelle.

www.diakonie-michaelshoven.de



Mit über 600 Teilnehmenden war der digitale KVI Kongress 2022 der erfolgreichste seiner Geschichte. 
Seien Sie 2023 dabei - in Präsenzform und digital. Unter dem Motto „Verwaltungen in Kirche & Sozial-
wirtschaft - Status Quo & Ausblick“ wird nicht zuletzt im Hinblick auf die Coronajahre der Status Quo der 
Verwaltungen thematisiert und ein Ausblick auf die kommenden Jahre gewagt. 

Anmeldungen können vorgenommen werden unter https://kvikongress.de

Entscheidungsträger, Führungs- 
kräfte und interessierte Mitar-
beitende aus Kirche und Sozial-
wirtschaft sind eingeladen, den 
jährlichen KVI Kongress zu nut-
zen, um sich über aktuelle und 
zukunftsnahe Verwaltungsthe-
men zu informieren und um über 
den Tellerrand des eigenen Fach- 
bereiches hinauszublicken.

Der KVI Kongress 2023 wird in ei-
ner hybriden Form stattfinden: Der 
Auftakt als Präsenzveranstaltung 
im Erbacher Hof in Mainz und im 
Anschluss digital und online.

Es erwartet Sie ein spannendes 
Programm in einer einzigarti-
gen Atmosphäre mit Vorträgen, 
Abendgala, persönlichen Ge-
sprächen, Online Sessions, Im-
pulsvideos und vielen ergänzen-
den Informationen.

KVI Kongress 2023  
28. Juni - 30. September 2023
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Die Neuregelung der Umsatzbe-
steuerung des § 2b UStG beschäf-
tigt die kirchlichen Stellen seit 
längerem nachhaltig. Dieser Bei-
trag versteht sich als ergänzender 
Kommentar zum Beitrag aus der 
Mai 2022 Ausgabe der KVI im DI-
ALOG. Davon betroffen sind neben 
den Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder, Kommunen, Landkreise) 
auch die anderen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts (Kirchen, 
Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, Rundfunkan-
stalten, Universitäten, Zweckver-
bände usw.). 

Zu den kirchlichen Stellen zählen 
(rund 100.000) kirchliche Rechts-
träger verschiedenster öffentlich-
rechtlicher Ausprägungen, konkret 
in der katholischen Kirche etwa die 
(Erz-)Diözesen, die katholischen 
Pfarr-/Kirchengemeinden, Pfarr-/
Gemeindeverbände, Kirchenstif-
tungen, Pfründestiftungen; bei 
den Evangelischen Landeskirchen 
diese selbst und auch die evange-
lischen Kirchengemeinden und Ge-
meindeverbände vor Ort. 

Die Neuregelung des § 2b UStG ist 
(eigentlich) bereits zum 1.1.2017 
in Kraft getreten. Der Gesetzge-
ber hatte mit der ebenfalls neu in 
§ 27 Abs. 22 UStG geschaffenen 
Öffnungsklausel die Möglichkeit 
eröffnet, durch eine einmalige, ge-
genüber dem Finanzamt bis zum 
31.12.2016 abzugebende Erklärung 
zur Beibehaltung der Regelungen 
des § 2 Abs. 3 UStG in der Fassung 
vom 31.12.2015, zu optieren.

Übergangsregelung kurzfristig in 
das Jahressteuergesetz 2022 auf-
genommen. Ziel dieser Maßnahme 
war es, vor allem die Kommunen 
vor dem Hintergrund der einschlä-
gigen Ereignisse (Ukrainekrieg, 
Energiekrise, Grundsteuerreform 
2025) nicht noch weiter zu bela-
sten, wodurch auch Kirchenge-
meinden und Kirchengemeinde-
verbände profitieren.

Im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens zum Jahressteuergesetz 
2022 hat der Bund die nochmalige 
Verlängerung der Optionsfrist bis 
zum 31.12.2024 vorgeschlagen 
und der Bundesrat stimmte am 
16.12.2022 dieser Änderung zu. 

Die Fristverlängerung hält das 
BMF – anders als die CDU/CSU-
Fraktion – EU-rechtlich für vertret-
bar. Die Unionsfraktion hatte das 
Vorhaben hingegen wegen „euro-
parechtlicher Risiken“ abgelehnt, 
heißt es in dem entsprechenden 
Bericht des Bundestags.

Diese Erklärung war jedoch einma-
lig für sämtliche vor dem 1.1.2021 
ausgeführten Leistungen abzu-
geben und die Kirchengemeinde 
oder der Kirchengemeindeverband 
konnte damit im Übergangszeit-
raum die für diese/n im konkreten 
Fall günstigere Rechtslage zur An-
wendung bringen. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung 
steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise (Co-
rona-Steuerhilfegesetz) wurde die 
bisherige Übergangsregelung zu  
§ 2b UStG in § 27 Abs. 22 UStG auf 
Grund dringlicherer Arbeiten der 
juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts (JPöR), insbesondere 
der Kommunen, zur Bewältigung 
der COVID-19-Pandemie, bis zum 
31.12.2022 verlängert.

Verlängerung im Jahressteuerge-
setz 2022

Das Bundesfinanzministerium 
(BMF) hatte die Verlängerung der 

Ein Beitrag von Stefan Zimmer 

Die Verlängerung der Verlängerung der Über-
gangsfrist des neuen Umsatzsteuerrechts des 
§ 2b UStG

Das neue Umsatzsteuerrecht des § 2b UStG geht erneut in eine Nachspielzeit

Klappe, die Letzte? Ein Fluch oder Segen?
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ERNEUTE
Rechtslage bis zum 31.12.2024 
und umsatzsteuerliche Konse-
quenzen

Durch die Kopplung der Umsatzbe-
steuerung an die Körperschaftsteu-
er und das Vorliegen eines Betriebs 
gewerblicher Art (BgA), bleiben 
(werden) Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbände weiter-
hin bis zum 31.12.2024 in nur weni-
gen Fällen umsatzsteuerpflichtig. 
Insofern wie für die Kirchengemein-
den bzw. Kirchengemeindeverbän-
de durch das jeweilige Bistum die 
Optionserklärung einheitlich abge-
geben wurde, kann der Widerruf 
(auch) nur einheitlich erfolgen. An-
dernfalls kann die Kirchengemein-
de bzw. der Kirchengemeindever-
band selbst entscheiden, ob diese 
die alte Rechtslage noch längstens 
bis zum 31.12.2024 anwendet oder 
bereits unter der neuen Rechtslage 
des § 2b UStG tätig wird.

Regelmäßig ist aber davon auszu-
gehen, dass diese Option für die 
kirchlichen jPöR nahezu flächende-
ckend ausgeübt wurde, sodass den 
optierenden kirchlichen jPöR diese 
weitere Übergangsfrist zur Verfü-
gung steht, um sich weiter auf die 
neue Rechtslage einzustellen. Die 
bereits abgegebenen Optionser-
klärungen gegenüber der Finanz-
verwaltung gelten auch für sämt-
liche Leistungen, die nach dem 
31.12.2020 und vor dem 1.1.2025 
ausgeführt werden. Eine erneute 
Erklärung gegenüber der Finanz-
verwaltung vor dem Hintergrund 
der Verlängerung (der Verlänge-
rung) ist nicht notwendig.

Es ergeben sich aber nachstehende 
Handlungskonsequenzen:

    Soweit die Kirchengemeinde 
und Kirchengemeindeverbände 
die weitere Verlängerung der 
Übergangsfrist in Anspruch neh-
men, bedeutet dies, dass bis zum 
31.12.2024 nur dann steuerbare 
Umsätze vorliegen, wenn diese 

im Rahmen eines BgA oder eines 
land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebs (LuF-Betrieb) erbracht 
werden. Nur in diesen Fällen 
oder wenn eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer benötigt 
wird, muss sich die jPöR beim 
Finanzamt registrieren.

    Unterhält die Kirchengemeinde 
oder der Kirchengemeindever-
band weder einen BgA noch 
einen LuF-Betrieb und bezieht 
diese/r auch keine innerge-
meinschaftlichen Leistungen, 
muss diese/r bei dem zuständi-
gen Finanzamt keine Umsatz-
steuervoranmeldungen oder 
-jahreserklärungen abgeben.

    Bei allen Umsätzen (Warenlie-
ferungen oder Dienstleistungen 
(sonstige Leistungen)) ist die 
aktuell geltende Kleinunter-
nehmerregelung des § 19 Abs. 1 
UStG einzuhalten. 

    Bei Überschreitung der geltenden 
Beträge der Kleinunternehmer-
regelung berechtigen Warenlie-
ferungen und sonstige (Dienst-)
Leistungen, die mit den steuer-
baren und steuerpflichtigen Um-
sätzen zusammenhängen, grund-
sätzlich zum Vorsteuerabzug.

    Für Leistungen einer Kirchenge-
meinde oder einem Kirchenge-
meindeverband außerhalb eines 
BgA oder eines LuF-Betriebs 
darf damit in Rechnungen und 
Verträgen keine Umsatzsteuer 
gesondert ausgewiesen werden. 
Andernfalls wird diese Umsatz-
steuer auch gegenüber dem Fi-
nanzamt gem. § 14 c Abs. 1 bzw. 
Abs. 2 UStG (unrichtiger bzw. 
unberechtigter Steuerausweis) 
geschuldet. 

    Die Umsatzsteuer im Rahmen 
von Reverse-Charge wird gem. 
§ 13b Abs. 8 UStG unabhängig 
der Anwendung der Kleinun-
ternehmerregelung durch die 
Kirchengemeinde bzw. den Kir-
chengemeindeverband immer 
geschuldet. Hier ist zwingend 
im richtigen Voranmeldungs-
zeitraum eine Voranmeldung 
abzugeben.  Die Vorsteuer ist 
hinsichtlich der Zuordnung zu 
einem BgA zu prüfen und ggf. 
nicht abziehbar bzw. nicht ab-
zugsfähig.

    Wenn die Kirchengemeinde bzw. 
der Kirchengemeindeverband 
die Verlängerung der Über-
gangsfrist nicht in Anspruch 
nehmen will, muss diese/r ihre/

Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände bleiben (werden) weiterhin bis 
zum 31.12.2024 in nur wenigen Fällen umsatzsteuerpflichtig.
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seine ursprüngliche Optionser-
klärung aktiv gegenüber dem Fi-
nanzamt widerrufen. Spätestens 
aber zum 1.1.2025 muss § 2b 
UStG angewendet und dann für 
bestimmte Leistungen Umsatz-
steuer ausgewiesen werden.

Voraussetzung für Anwendung der 
Altregelung nach § 2 Abs. 3 UStG 
ist, dass die jPöR bis zum 31.12.2016 
eine entsprechende Optionserklä-
rung gegenüber dem zuständigen 
Finanzamt abgegeben hat. Grund-
sätzlich war zu diesem Stichtag die 
Abgabe der Option zu empfehlen.

Beim Widerruf der Optionserklä-
rung ist zu beachten, dass mit der 
Rücknahme auch Pflichten verbun-
den sind.

So müssen z.B. ab dem Zeitpunkt, 
für den die Rücknahme erklärt wird, 
Steuererklärungen und Umsatz-
steuervoranmeldungen abgegeben 
werden. Dies ist nur möglich, wenn 
die jPöR für diesen Zeitraum be-
reits die entsprechenden Aufzeich-
nungen vorgenommen hat und ihre 
steuerlichen Pflichten entsprechend 
erfüllen kann. 

Hinsichtlich der Errichtung neu-
er Körperschaften, die nach dem 
31.12.2016 neu entstehen (z. B. in 
2017 neu errichtete Pastorale Räu-
me), gilt unmittelbar ohne Aufschub 
die Neuregelung des § 2b UStG. 
Nur wenn diese neu entstehende 
Körperschaft Gesamtrechtsnach-
folgerin ist (z.B. Zusammenschluss 
von Kirchengemeinden zu einer 
Kirchengemeinde) wirkt die Op-
tionserklärung i.S.v. § 27 Abs. 22 
UStG auch für den Rechtsnachfol-
ger.

Im Fall des Zusammenschlusses 
mehrerer bestehender Kirchenge-
meinden, von denen nicht alle die 
Option wirksam ausgeübt haben, 
hat die daraus entstandene Kir-
chengemeinde bzw. der Kirchen-
gemeindeverband einheitlich zu 

entscheiden, ob die Rechtsfolgen 
der Option gelten sollen. Eine Be-
schränkung auf einzelne Tätig-
keiten ist indes nicht möglich.

Rechtslage ab dem 01.01.2025 und 
umsatzsteuerliche Konsequenzen

Der Gesetzgeber hat die Besteu-
erung von jPöR in der Vorschrift 
des § 2b UStG neu geregelt. Über 
ihre eigentlichen hoheitlichen Auf-
gaben der Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbände hinaus, 
beteiligt sich diese/r in vielfältiger 
Weise am wirtschaftlichen Leben 
und tritt so in Konkurrenz zu pri-
vatrechtlichen Unternehmern. 

Die Kirchengemeinden und Kir-
chengemeindeverbände handeln 
damit in zahlreichen Bereichen 
privatrechtlich im Rahmen einer 
erwerbswirtschaftlichen (wirt-
schaftlichen) Tätigkeit (z.B. Kir-
chengemeinde betreibt Pfarrfest 
mit Bratwurststand). Hoheitliche 
Aufgaben der Kirchengemeinden 
und Kirchengemeindeverbände 
sollen auch künftig nach neuer 
Umsatzbesteuerung nicht der Be-
steuerung unterliegen.

Erbringt eine Kirchengemeinde 
oder ein Kirchengemeindeverband 
nicht der Umsatzsteuer unterlie-
gende Leistungen, kann diese/r im 
Vergleich zu privatrechtlich organi-
sierten Unternehmern günstiger, 
nämlich ohne den Umsatzsteuer-
aufschlag anbieten. Ist diese/r hin-
gegen als Unternehmer zu beurtei-
len, bedeutet dies einerseits, dass 
die Leistungen der Umsatzsteuer 
unterliegen und bilanzielle Auf-
zeichnungen zu führen sind.

Andererseits eröffnet es der Kir-
chengemeinde oder dem Kir-
chengemeindeverband die Mög-
lichkeit, den Vorsteuerabzug auf 
Eingangsleistungen (z.B. Einkäufe 
oder Investitionen) in Anspruch 
zu nehmen, soweit diese nicht im 
hoheitlichen Bereich verwendet 
werden. Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbände sollen 
damit ab dem 1.1.2025 marktrele-
vante, privatrechtliche Leistungen 
nach den gleichen Grundsätzen 
wie andere Marktteilnehmer, falls 
steuerpflichtig, deklarieren und 
versteuern. Auch Leistungen, die 
auf öffentlich-rechtlicher Grund-
lage (z.B. Satzung und/oder Ver-

Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sollen ab dem 1.1.2025 
marktrelevante, privatrechtliche Leistungen nach den gleichen Grundsätzen wie 
andere Marktteilnehmer, falls steuerpflichtig, deklarieren und versteuern.
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auf kommunaler und kirchlicher 
Ebene geklärt werden. 2019 gab es 
daher vermehrt Bestrebungen, den 
Übergangszeitraum zu verlängern.

Diesem Wunsch hat der Gesetz-
geber zunächst pandemiebedingt 
mit dem Corona-Steuerhilfegesetz 
entsprochen. Mit der Beschluss-
fassung zum Jahressteuergesetz 
2022 am 2.12.2022 wurde die Op-
tionsfrist dann nochmals bis zum 
31.12.2024 verlängert, insofern die 
Kirchengemeinde bzw. der Kir-
chengemeindeverband die Opti-
onserklärung nicht widerruft.

Um den weiteren Aufschub bis ein-
schließlich 31.12.2024 weiter nut-
zen zu können, muss keine neue 
Optionserklärung abgegeben wer-
den. Die Verlängerung der Verlän-
gerung kommt durch den schnel-
len Erlass im Jahressteuergesetz 
2022 überraschend spät. Die Kir-
chengemeinden und Kirchenge-
meindeverbände haben sich fach-
lich und technisch spätestens seit 
2018 umfassend auf die Einführung 
von § 2b UStG vorbereitet. 

Der Aufschub der finalen Durch-
setzung des Gesetzes aus 2017 

    Ausübung einer ihr im Rahmen 
der öffentlichen Gewalt oblie-
genden Tätigkeit,

    Fehlen größerer Wettbewerbs-
verzerrungen  und

    Ausschluss einer Katalogtätig-
keit nach § 2b Abs. 4 UStG. 

Ab dem 1.1.2025 (vorausgesetzt, 
das Gesetz tritt dann in Kraft) wer-
den weitere Umsätze in den Blick 
der Umsatzsteuer zu nehmen sein, 
mit der Folge, dass eine mögliche 
Kleinunternehmerregelung nicht 
mehr greift und die Kirchenge-
meinde oder der Kirchengemein-
deverband als Regelversteuerer 
behandelt werden würde, wenn 
diese/r nicht bereits im Rahmen 
des Fusionierungsprozesses ihre/
seine bisherige Stellung als Klein-
unternehmer verloren hat.

Abschließender Meinungsstand 
und allgemeine Handlungsemp-
fehlungen

Auch wenn der Optionszeitraum 
bis zum 31.12.2022 vergleichsweise 
lang bemessen war, konnten nicht 
alle Probleme und offenen Fragen 

waltungsakt) erbracht werden, 
jedoch keinem generellen Markt-
ausschluss unterliegen, können 
künftig der Umsatzbesteuerung 
unterliegen. Durch die Entkopp-
lung der Umsatzbesteuerung von 
der Körperschaftsteuer und un-
abhängig davon, ob ein BgA vor-
liegt, werden Kirchengemeinden 
und Kirchengemeindeverbände 
umsatzsteuerpflichtig. Leistun-
gen, wie zum Beispiel Personal-
gestellungen, Dokumentenbe-
glaubigungen, Überlassung von 
Parkplätzen, Sponsoring oder die 
Unterhaltung von Rechenzentren 
für andere Kirchen etc., sind daher 
auf eine mögliche Umsatzsteuer-
pflicht hin zu prüfen. 

Aber auch die Erhebung von Entgel-
ten für Kopien oder die Vermietung 
von Turnhallen und Gemeinderäu-
men sowie Park- und sonstigen 
Stellplätzen sind künftig nicht 
mehr generell der Umsatzbesteue-
rung entzogen. Bei Erbringung von 
Leistungen auf privatrechtlicher 
Grundlage gelten die allgemeinen 
Vorschriften des Umsatzsteuer-
rechts, d.h. soweit es sich um eine 
steuerbare und nicht um eine nach 
§ 4 UStG steuerbefreite Leistung 
handelt, ist diese Leistungserbrin-
gung entsprechend der Umsatz-
steuer zu unterwerfen. 

Anders als in der Vergangenheit 
rückt damit die Form der Entgelter-
hebung (öffentlich-rechtlich oder 
privatrechtlich) stärker in den Fo-
kus.

§ 2b UStG regelt als Ausnahmetat-
bestand die Umsatzbesteuerung 
der Kirchengemeinde oder des 
Kirchengemeindeverbandes beim 
Handeln auf öffentlichrechtlicher 
Grundlage. Hierin hat der Gesetz-
geber die Regelungen des Art. 13 
MwStSystRL übernommen:

    Handeln einer jPdöR (Kirchen-
gemeinde oder Kirchengemein-
deverband),

Für die meisten Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände ist eine vorzei-
tige Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts nach § 2b UStG in 2023 finanziell 
nicht tragbar.
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Beeinträchtigung des Wettbewerbs 
wird durch die erneute Verlän-
gerung der Übergangsregelung 
durch die Legislative nicht gese-
hen. Auffallend ist auch die Aus-
sage in der Gesetzesbegründung, 
dass sich durch die nochmalige 
Verlängerung für die Verwaltung 
kein Erfüllungsaufwand ergeben 
würde. Dies ist sicherlich bei den 
Kirchengemeinden und Kirchen-
gemeindeverbände individuell zu 
betrachten. Die Kirchengemeinde 
oder der Kirchengemeindeverband, 
welche/r die notwendigen Umstel-
lungsarbeiten noch nicht final zum 
31.12.2022 erledigt hatte, sollte die 
erneute Fristverlängerung intensiv 
nutzen, bis sich viele der noch be-
stehenden Unsicherheiten geklärt 
haben. Die Umstellungsarbeiten 
sollten jedoch trotz Fristverlänge-
rung fortgeführt werden.

Was für die einen bekanntermaßen 
ein Segen ist, ist für den anderen 
ein Fluch! Von daher sind hier die 
Meinungen zur neuen Umsatzbe-
steuerung abschließend nicht ein-
heitlich.

führt zwangsläufig dazu, dass der 
bereits begonnene Umstellungs-
prozess zum Erliegen kommt und 
eingeleitete Prozesse und Umset-
zungen im Laufe des Jahres 2024 
erneut aufgegriffen werden müs-
sen. Dieser Mehraufwand wäre 
vermeidbar gewesen, wenn die 
Intention einer nochmaligen Ver-
längerung deutlich früher bekannt 
gemacht worden wäre.

Wichtige Schritte zur Umsetzung 
der neuen Regelungen innerhalb 
der Verwaltung waren neben der 
umfassenden Leistungsanalyse 
zur Ermittlung steuerrelevanter 
Leistungen (Bestandsaufnahmen), 
die technische Vorbereitung der 
Buchführung zur Erfassung der er-
brachten und bezogenen Leistun-
gen, Anpassung von Verträgen und 
Aufnahme von Steuerschlüsseln, 
Prozessanalyse zum Erkennen 
von steuerlichen Risiken bei ver-
waltungsinternen Abläufen (Leis-
tungen mit und ohne Entgelt) und 
die Sensibilisierung der Mitarbei-
tenden auf allen Ebenen. In vielen 
Leistungsbereichen der Kirchen-
gemeinden und Kirchengemein-
deverbände führt die vorzeitige 
Umstellung spätestens in 2025 zu 
einer Verteuerung der Leistungen 
gegenüber deren Kunden, ohne 
dass ein adäquater Vorteil aus dem 
Vorsteuerabzug dies (vollständig) 
kompensieren kann.

Für die meisten Kirchengemeinden 
und Kirchengemeindeverbände ist 
eine vorzeitige Umsetzung des 
neuen Umsatzsteuerrechts nach 
§ 2b UStG daher (bereits) in 2023 
finanziell nicht tragbar, was bedeu-
tet, dass die Optionsverlängerung 
tendenziell dankend akzeptiert 
wird. In den Fällen der Neugrün-
dung neuer Rechtsträger  (da kei-
ne zeitliche Chance zur Abgabe 
von Optionserklärungen) bleibt die 
einzige Chance, die Umsätze be-
tragsmäßig unterhalb der Kleinun-
ternehmerregelung zu halten, um 
die Entstehung von Umsatzsteuer 

Literaturhinweise
1     Dieser Beitrag ist in nichtdienstlicher 

Funktion entstanden und stellt die Mei-

nung des Verfassers da. Die hier aufge-

führten Informationen dienen der Sensi-

bilisierung auf bestehende Änderungen 

der Umsatzbesteuerung im Rahmen von 

§ 2b UStG. Sie ersetzen keineswegs eine 

vollumfängliche, individuelle und ganz-

heitliche Steuerberatung.
2     Hierzu bereits Küffner/Rust, in: DStR 

2014, S. 2533; Englisch, in: DStR 2011, 

S. 1692; Schön, in: DStZ 1999, S. 701; 

Schulte, in: KuR 2012, S. 45.
3     Gem. § 19 Abs. 1 UStG wird die für Um-

sätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 

geschuldete Umsatzsteuer von Unter-

nehmern, die im Inland ansässig sind, 

nicht erhoben, wenn der Umsatz (zur 

Ermittlung der Umsatzgröße ist § 19 Abs. 

3 UStG beachten) zuzüglich der darauf 

entfallenden Umsatzsteuer (7 bzw. 19 %), 

im vorangegangenen Kalenderjahr 
4     EUR 22.000,00 nicht überstiegen 

hat und im laufenden Kalenderjahr  

EUR 50.000,00 voraussichtlich nicht 

übersteigen wird.
5     Einzelne Finanzämter sind hier nach 

Absprache kulanterweise bei dem Vor-

liegen keiner weiteren (steuerpflich-

tigen) Umsätzen auch mit der Abgabe 

einer Jahreserklärung einverstanden. 
6     Die entgeltliche Überlassung von Perso-

nal stellt einen nachhaltigen Leistungs-

austausch dar, der zur Unternehme-

reigenschaft führt. Wenn Personal 

gegen Entgelt überlassen wird, liegt 

grundsätzlich ein steuerbarer und steu-

erpflichtiger Vorgang vor. Die Unter-

nehmereigenschaft kann im Einzelfall 

entfallen, wenn keine größeren Wettbe-

werbsverzerrungen im Sinne des § 2b 

Abs. 1 Satz 2 UStG vorliegen.
7     Relevant ist hier insbesondere die 

prognostische Umsatzgrenze von  

EUR 17.500,00 aus gleichartigen Tätig-

keiten.
8     Für Kirchengemeinden und Kirchen-

gemeindeverbände irrelevant, hier nur 

wegen der Vollständigkeit angeführt.
9     Vgl. Drucksache 20/4729, Artikel 16, § 

27 Abs. 22a UStG.
10     Z.B. Neugründung Pastoraler Räume 

für die bereits ab Gründung nach dem 

31.12.2016 die Neuregelung gilt,

Stefan Zimmer ist Referent für Steu-
errecht beim Bischöflichen General-
vikariat in Trier. Er ist darüber hinaus 
Fachautor und Dozent für zahlreiche 
Themen des Controllings, der Jahres-
abschlussprüfung, der Steuerdekla-
ration und -planung sowie in daten-
schutzrechtlichen Fragestellungen in 
Zusammenhang mit KDG und DSGVO.
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Ein Beitrag von Peter S. Nowak

Zur Freude aller liegt die COVID-19 
Pandemie hinter uns. Bleibt zu 
hoffen, dass es hier keine Rück-
schläge geben wird. Auch wir ha-
ben uns fest vorgenommen, die in 
den zurückliegenden drei Jahren 
gewonnenen Erkenntnisse in die 
Zukunft mitzunehmen und das 
Altgewohnte mit dem Neuen zu 
verbinden.

Der KVI Kongress 2023 jährt sich 
zum achtzehnten Mal und findet 
in einer hybriden Form statt - Kon-
gressauftakt ist am 28. und am 29. 
Juni 2023 in Präsenzform im Erba-
cher Hof, im Anschluss geht es bis 
Ende September online & digital 
weiter.

Auf den letzten drei KVI Kon-
gressen, die coronabedingt rein 
online und digital stattfinden 
mussten, wurden die mit der Di-
gitalisierung einhergehenden 
Handlungsfelder sowie die damit 
verbundenen Veränderungen der 
Verwaltungen in Kirche und Sozi-
alwirtschaft vertieft. Zudem wur-
den die Fragen erörtert, wie dieser 
Wandel gemeistert werden kann, 
was uns mit der Verschmelzung 
der analogen mit der digitalen Ar-
beitswelt erwartet und wie dafür 
die während der COVID 19-Pan-
demie gemachten Erfahrungen ge-
nutzt werden können.

Auf dem diesjährigen KVI Kongress 
wollen wir unter dem Motto „Ver-
waltungen in Kirche & Sozialwirt-
schaft - Status Quo & Ausblick“ im 
Hinblick auf die zurückliegenden 
Coronajahre den Status Quo der 

kunftsnahe Themen behandelt, die 
für die Verwaltungen in Kirche & 
Sozialwirtschaft relevant sind oder 
relevant werden.

Auf der Abendgala am 28. Juni, auf 
der die Teilnehmenden u.a. vom 
Küchenchef und seinem Team 
des Erbacher Hofs kulinarisch 
verwöhnt werden, werden die Sie-
ger mit dem KVI Innovationspreis 
2023 prämiert.

Der KVI Innovationspreis wird 
jährlich vergeben und würdigt 
herausragende, nachhaltige und 
innovative Leistungen mit Vor-
bildcharakter für andere Bistümer, 
Landeskirchen sowie kirchliche 
und kirchennahe Organisationen.

Wenn auch Sie sich für den KVI 
Innovationspreis 2023 bewerben 
bzw. einen Ihrer Meinung nach 
würdigen Kandidaten benennen 

Verwaltungen thematisieren und 
einen Ausblick auf die kommenden 
Jahre wagen. Digitalisierung, De-
mografie, Energie, Nachhaltigkeit 
bis hin zur Transparenz sind hier-
bei nur einige Aspekte, denen wir 
uns widmen werden.

Auf dem Kongressauftakt im Erba-
cher Hof werden der persönliche Er-
fahrungsaustausch mit Kolleginnen 
und Kollegen aus dem gesamten 
Bundesgebiet, der Dialog mit Bran-
chenexperten, Wissenschaft und 
Verbandsvertretern sowie Networ-
king im Vordergrund stehen.

Diejenigen, die am 27. Juni anrei-
sen, können sich auf ein Abendpro-
gramm freuen, das unter dem Titel 
„Erkunden & Genießen“ stehen 
wird. Lassen Sie sich überraschen.

Am 28. und 29. Juni werden in 
Kurzvorträgen aktuelle und zu-

Mit Kongressauftakt am 28. und am 29. Juni 2023 im Erbacher Hof in Mainz in 
Präsenzform und im Anschluss bis zum 30. September digital & online.

„Verwaltungen in Kirche & Sozialwirtschaft - Status Quo 
 & Ausblick“ lautet das Motto des 18. KVI Kongresses

Der KVI Kongress 2023 findet in einer hybriden Form statt und verbindet das Beste 
aus zwei Welten.
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möchten, so können Sie dies ein-
fach, schnell und digital unter ht-
tps://kviinitiative.de/bewerbung-
kvii.html in wenigen Minuten 
erledigen. Wir würden uns freuen.

Das Organisationsteam, das Team 
des Erbacher Hofs, das historische 
Ambiente und die schöne Stadt 
Mainz werden ihren Teil dazu bei-
tragen, dass der Auftakt des KVI 
Kongresses für alle ein gelungenes 
Erlebnis werden wird.

Nach dem Präsenz-Kongressauf-
takt werden die diesjährigen The-
men bis Ende September online & 
digital vertieft, sei es in Form von 
Online Diskussionsrunden, Projekt 
Berichten, Web Seminaren oder 
Web Workshops. Diejenigen, die an 
den letzten drei KVI Kongressen 
teilgenommen haben, die corona-
bedingt rein digital & online statt-
gefunden haben, kennen dieses 
Format bereits. 

In einem geschützten Bereich der 
KVI Initiative Website werden die 
Teilnehmenden zahlreiche Im-
pulsvideos sowie Aufzeichnungen 
einiger Online Sessions finden, die 
sie sich nach freier Zeiteinteilung, 
stressfrei und ohne Hektik, im Büro 
oder zu Hause ansehen können. 
Diejenigen, die einen Smart TV ha-
ben, werden die Videos auch in Full 
HD-Auflösung genießen können, 
die in dem speziellen You-Tube Ka-
nal KVI Kongress 2023 eingestellt 
werden. Zudem werden dort zahl-
reiche ergänzende Informationen 
zum Download bereitgestellt.

Das Zukunftsforum „Vernetzung 
der Rechnungsprüfung“ mit Ober-
kirchenrat Sebastian H. Geisler, 
Leiter des Rechnungsprüfungs-
amtes der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers und Markus Ahlers, 
Abteilungsleiter Revision und 
Wirtschaftlichkeitsprüfung des 
Bistums Münster, trifft sich wäh-
rend des KVI Kongresses 2023 
zwei Mal.

Das erste Treffen findet während 
der Auftaktveranstaltung ganz per-
sönlich im Erbacher Hof statt, das 
zweite Treffen online & digital Ende 
September 2023.

Die Kongressteilnehmenden erhal-
ten zahlreiche Anregungen für ihre 
tägliche Arbeit und können sich 
über den Tellerrand der eigenen 
Fachabteilung hinaus zukunftsvor-
bereitend informieren.

Sichern Sie sich Ihren Teilnahme-
platz

Zum KVI Kongress 2023 können 
Sie sich elektronisch unter www.
kviinitiative.de im Bereich KVI 
Kongress anmelden.

Für die Auftaktveranstaltung im 
Erbacher Hof in Mainz haben Sie 
die Wahl zwischen unterschied-
lichen Teilnahmeoptionen. Da die 
Teilnahmeplätze für die KVI Kon-
gress 2023 Auftaktveranstaltung 
im Erbacher Hof in Mainz begrenzt 
sind, sollten Sie sich in den näch-
sten Tagen anmelden, soweit Sie 
dabei sein möchten.

Teilnahmeberechtigt sind Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende in 
Kirche, Caritas und Diakonie sowie 

aller kirchlichen und kirchennahen 
Organisationen nebst Stiftungen 
sowie Vertreter der Mitgliedsunter-
nehmen der KVI Initiative.

Derzeit buchbare Teilnahmeopti-
onen

Zwei Tages Option mit 1 oder 2 
Übernachtungen

    Kongressteilnahme mit Kon-
gressauftakt (28.6. - 29.6.2023) 
inkl. zwei Übernachtungen ab 
27.6. mit Abendessen, Abend-
programm am Anreisetag inkl. 
Getränken sowie Frühstück, 
Mittagessen an beiden Kon-
gresstagen, Kongressgetränken 
und der Teilnahme an der 
Abendgala mit einem Feinkost-
buffet und einer Auswahl hoch-
wertiger Getränke am ersten 
Kongresstag 

    Kongressteilnahme mit Kon-
gressauftakt (28.6. - 29.6.2023) 
inkl. einer Übernachtung ab 
28.6. mit Frühstück, Mittages-
sen an beiden Kongresstagen, 
Kongressgetränken und der 
Teilnahme an der Abendgala 
mit einem Feinkostbuffet und 
einer Auswahl hochwertiger Ge-
tränke am ersten Kongresstag

Freuen Sie sich auf anregende persönliche Gespräche im Erbacher Hof in Mainz.
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sionen“ Eindrücke der zurücklie-
genden Kongresse. Die hier einge-
stellten Bilder und Videos geben 
Ihnen einen guten Vorgeschmack 
über diese einzigartige Veranstal-
tung.

Seit vielen Jahren ist die KVI Initi-
ative ‚die‘ produkt-, verbands- und 
arbeitsfeldübergreifende Platt-
form für den Erfahrungsaustausch 
der Führungskräfte in kirchlichen 

und kirchennahen Organisati-
onen. Kollegiales Networking und 
der Dialog mit Anbietern und Wis-
senschaft prägen den KVI Kon-
gress. 

Der KVI Kongress hat sich zu einer 
Premium Bildungsveranstaltung 
für verwaltungsorientierte Füh-
rungskräfte in Kirchen, kirchlichen 
und kirchennahen Einrichtungen 
entwickelt.

    Kongressteilnahme mit Kon-
gressauftakt (28.6. - 29.6.2023) 
inkl. Mittagessen an beiden 
Kongresstagen, Kongressge-
tränken und der Teilnahme an 
der Abendgala mit einem Fein-
kostbuffet und einer Auswahl 
hochwertiger Getränke am er-
sten Kongresstag

Auf der Website www.kviinitiative.
de finden Sie im Bereich „Impres-

Stimmen der letzten Jahre

Zu den digitalen KVI Kongressen 2022, 2021 und 2020

„Vielen Dank für sehr interessante Seminare und den kollegialen Austausch. Es ist eine große Bereicherung des Arbeitsalltags, 
manche Ideen und Anregungen erweisen sich manchmal erst später als sehr wichtig“, Evelyn Theil, Bildung, Erziehung und Fami-
lie, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendmigrationsdienst, Diakonisches Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V.

„Der Austausch zum Thema Digitalisierung war interessant. Besonders der Vergleich von verschiedenen Entwicklungsständen 
der Digitalisierung bei kirchlichen Trägern war für mich interessant. Der daraus entstandene Austausch hat mir für unsere 
Abteilung Input gegeben und weitere Kontakte zu anderen kirchlichen Ämtern bzw. Abteilungen sind entstanden.“, Sebastian 
Heiermeier, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, Stabsabteilung Interne Revision.

„Die Beiträge und Diskussionen waren sehr interessant und aufschlussreich. Die Präsentationen waren gut aufbereitet, so dass 
man sich schnell in der Thematik zurechtfinden konnte. Nur weiter so!“, Christoph Eikenbusch, Caritasverband für das Erzbistum 
Paderborn e.V.

„Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Tun. Der Workshop war sehr gut. Die Teilnehmenden sehr aufgeschlossen und offen - ohne 
Berührungsängste, was sehr angenehm war.“, Hans-Georg Müller, Geschäftsführer Diakonie Meißen.

„Die Veranstaltung war höchst informativ, anregend, kurzweilig, professionell. Ich bin sehr froh, dass ich teilnehmen durfte - herz-
lichen Dank dafür!“, Michael Mendelin, Fachstelle Personal- und Organisationsentwicklung, Caritasverband für das Erzbistum 
Paderborn e.V.

„…möchte Ihnen zum großen Erfolg des diesjährigen digitalen KVI Kongresses gratulieren. Auch wenn für einige – mich einge-
schlossen – die Formate Neuland waren, hat man sich herangewagt.“, Uwe Geier, Leiter Innenrevision im Bistum Speyer.

Zu den analogen KVI Kongressen vor der COVID-19 Pandemie

 „Die Möglichkeit des kollegialen Austauschs sowie Impulsvorträge namhafter Referenten halten den Blick auf die aktuellen aber 
auch künftigen Herausforderungen aufrecht und weiten den Blick für uns. “, Christof Molitor, Finanzdirektor des Bistums Mainz.

„Sie sind ihrer Zeit regelmäßig voraus.“, Heinz Thomas Striegler, Leiter der Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN).

„Generalvikar Dr. Graf von Plettenberg fand die Veranstaltung und das gesamte Ambiente auch sehr gelungen.“, Dr. Ulrich Wierz, 
Kirchlicher Notar des Bistums Trier.

„Innovationen sind ein Bündnis mit der Zukunft. Ich freue mich, dass der KVI Kongress auch der Sozialwirtschaft eine Plattform 
bietet, um solche Bündnisse vorzustellen und zu schmieden. Nur so hat die Sozialwirtschaft eine gute Zukunft.“, Uwe Ufer, Vor-
stand bei der Diakonie Michaelshoven e.V.

„Besonders gut finden wir immer den Austausch mit anderen Verwaltungseinheiten im kirchlichen Bereich.“, Nils Meißner, stellv. 
Vorstand & Gruppenleiter für Haushalt – Vermögen, Evangelischer Kirchenkreisverband Süd – Verwaltungsamt, Berlin.

„Wir sehen die Globalisierung, die Digitalisierung, den Wandel, der sich daraus ergibt. Das, was bleibt und was bleiben muss, ist 
die Begegnung und das Gespräch. Darum ist es gut, dass Sie jedes Jahr so einen Kongress zusammenbekommen. Das Zusam-
menkommen kann auch Spaß machen. “, Dietmar Giebelmann, der ehemalige Generalvikar des Bistums Mainz.

„Der KVI Kongress zeigt, wie wichtig die Arbeit der KVI Initiative mit der von ihr geschaffenen Plattform des Austauschs und der 
Information ist. Römisch-katholische und evangelische Kirchen und Einrichtungen lernen voneinander und miteinander.“, Ilse 
Junkermann, die ehemalige Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

KVI IM DIALOG | KVI Kongress 2023 Ausblick



HYBRID18. KVI Kongress 2023
Kirche, Verwaltung & Information
28. Juni - 30. September 2023
https://kvikongress.de

KVI Kongress - Das Premium Event für verwaltungsorientierte 
Entscheidungsträger, Führungskräfte
und interessierte Mitarbeitende aus 

Kirche und Sozialwirtschaft. Verwaltungen in Kirche & 
Sozialwirtschaft - Status Quo & Ausblick  Informationen zum KVI Kongress 2023 
sowie das digitale Anmeldeformular 

finden Sie unterhttps://kvikongress.de
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Ergänzend zu der Rubrik ‚Kon-
takte‘, die übrigens mit Veröffent-
lichung jeder Ausgabe der KVI im   
DIALOG aktualisiert wird und auf 
den Webseiten der KVI Initiative 
https://kviinitiative.de und der 
KVI im DIALOG https://kviid.de 
auch zum Download in Form einer 
pdf Datei zur Verfügung steht, wird 
seit geraumer Zeit auch ein Online 
Produktanbieter- und Dienstleister-
verzeichnis angeboten.

Ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen diesen Unternehmen und 
der Redaktionsleitung sowie den 
Beauftragten der KVI Initiative 
sichert dabei, dass die hohen Qua-
litätsansprüche der Verwaltungen 
in Kirche, Caritas und Diakonie bei 
den aufgenommenen Unterneh-
men stets im Fokus bleiben.

Jedes Mitgliedsunternehmen der 
KVI Initiative hat vor Aufnahme 
in das Online Produktanbieter- 
und Dienstleisterverzeichnis eine 
entsprechende Schutz-/Technolo-
gieerklärung abgegeben. Börsen-
notierte Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland werden einer Prüfung 
im Hinblick auf den Deutschen 
Corporate Governance Kodex un-
terzogen. 

Regelmäßig erfolgt ein persön-
licher Dialog zu den spezifischen 
Anforderungen verwaltungsori-
entierter Entscheidungsträger 
und Projektverantwortlicher in 
Kirchen sowie kirchlichen und 
kirchennahen Organisationen 
- sei es auf dem jährlichen KVI 
Kongress, auf KVI Workshops, 
auf Meetings oder unter Nutzung 
anderer Kommunikationsmittel. 

durch Teilnahmezertifikate doku-
mentiert.

Beschränkt sich die Rubrik ‚Kon-
takte‘ in der KVI im DIALOG auf die 
Adress- und Kontaktdaten anbie-
tender Unternehmen, so finden sich 
im Online Produktanbieter- und 
Dienstleisterverzeichnis auch die 
Detailprofile der Anbieter wieder.  
Hier können direkt Online Projekt- 
anfragen gestellt werden.

In speziellen KVI Seminaren für 
anbietende Unternehmen werden 
Mitarbeitende in Geschäftsfüh-
rung, Vertrieb und Marketing fort-
laufend im Hinblick auf die sich 
stetig verändernden Strukturen 
und Anforderungen kirchlicher 
und kirchennaher Verwaltungen 
geschult. 

Erfolgreiche Teilnahmen an Work-
shops oder Seminaren werden 

Das Online Produktanbieter- und Dienstleister-
verzeichnis für Ihre Projektanfragen
Sorglos mit geprüften und qualifizierten Unternehmen in Kontakt treten

Ein Beitrag von Peter S. Nowak
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Ergänzend zu der Rubrik ‚Kon-
takte‘, die übrigens mit Veröffent-
lichung jeder Ausgabe der KVI im   
DIALOG aktualisiert wird und auf 
den Webseiten der KVI Initiative 
www.kviinitiative.de und der KVI 
im DIALOG www.kviid.de auch 
zum Download in Form einer pdf 
Datei zur Verfügung steht, wird 
seit geraumer Zeit auch ein Online 
Produktanbieter- und Dienstleister-
verzeichnis angeboten.

Ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen diesen Unternehmen und 
der Redaktionsleitung sowie den 
Beauftragten der KVI Initiative 
sichert dabei, dass die hohen Qua-
litätsansprüche der Verwaltungen 
in Kirche, Caritas und Diakonie bei 
den aufgenommenen Unterneh-
men stets im Fokus bleiben.

Jedes Mitgliedsunternehmen der 
KVI Initiative hat vor Aufnahme 
in das Online Produktanbieter- 
und Dienstleisterverzeichnis eine 
entsprechende Schutz-/Technolo-
gieerklärung abgegeben. Börsen-
notierte Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland werden einer Prüfung 
im Hinblick auf den Deutschen 
Corporate Governance Kodex un-
terzogen. 

Regelmäßig erfolgt ein persön-
licher Dialog zu den spezifischen 
Anforderungen verwaltungsori-
entierter Entscheidungsträger 
und Projektverantwortlicher in 
Kirchen sowie kirchlichen und 
kirchennahen Organisationen 
- sei es auf dem jährlichen KVI 
Kongress, auf KVI Workshops, 
auf Meetings oder unter Nutzung 
anderer Kommunikationsmittel. 

durch Teilnahmezertifikate doku-
mentiert.

Beschränkt sich die Rubrik ‚Kon-
takte‘ in der KVI im DIALOG auf die 
Adress- und Kontaktdaten anbie-
tender Unternehmen, so finden sich 
im Online Produktanbieter- und 
Dienstleisterverzeichnis auch die 
Detailprofile der Anbieter wieder.  
Hier können direkt Online Projekt- 
anfragen gestellt werden.

In speziellen KVI Seminaren für 
anbietende Unternehmen werden 
Mitarbeitende in Geschäftsfüh-
rung, Vertrieb und Marketing fort-
laufend im Hinblick auf die sich 
stetig verändernden Strukturen 
und Anforderungen kirchlicher 
und kirchennaher Verwaltungen 
geschult. 

Erfolgreiche Teilnahmen an Work-
shops oder Seminaren werden 

Das Online Produktanbieter- und Dienstleister-
verzeichnis für Ihre Projektanfragen
Sorglos mit geprüften und qualifizierten Unternehmen in Kontakt treten

Ein Beitrag von Peter S. Nowak
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Ergänzend zu der Rubrik ‚Kon-
takte‘, die übrigens mit Veröffent-
lichung jeder Ausgabe der KVI im   
DIALOG aktualisiert wird und auf 
den Webseiten der KVI Initiative 
www.kviinitiative.de und der KVI 
im DIALOG www.kviid.de auch 
zum Download in Form einer pdf 
Datei zur Verfügung steht, wird 
seit geraumer Zeit auch ein Online 
Produktanbieter- und Dienstleister-
verzeichnis angeboten.

Ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen diesen Unternehmen und 
der Redaktionsleitung sowie den 
Beauftragten der KVI Initiative 
sichert dabei, dass die hohen Qua-
litätsansprüche der Verwaltungen 
in Kirche, Caritas und Diakonie bei 
den aufgenommenen Unterneh-
men stets im Fokus bleiben.

Jedes Mitgliedsunternehmen der 
KVI Initiative hat vor Aufnahme 
in das Online Produktanbieter- 
und Dienstleisterverzeichnis eine 
entsprechende Schutz-/Technolo-
gieerklärung abgegeben. Börsen-
notierte Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland werden einer Prüfung 
im Hinblick auf den Deutschen 
Corporate Governance Kodex un-
terzogen. 

Regelmäßig erfolgt ein persön-
licher Dialog zu den spezifischen 
Anforderungen verwaltungsori-
entierter Entscheidungsträger 
und Projektverantwortlicher in 
Kirchen sowie kirchlichen und 
kirchennahen Organisationen 
- sei es auf dem jährlichen KVI 
Kongress, auf KVI Workshops, 
auf Meetings oder unter Nutzung 
anderer Kommunikationsmittel. 

durch Teilnahmezertifikate doku-
mentiert.

Beschränkt sich die Rubrik ‚Kon-
takte‘ in der KVI im DIALOG auf die 
Adress- und Kontaktdaten anbie-
tender Unternehmen, so finden sich 
im Online Produktanbieter- und 
Dienstleisterverzeichnis auch die 
Detailprofile der Anbieter wieder.  
Hier können direkt Online Projekt- 
anfragen gestellt werden.

In speziellen KVI Seminaren für 
anbietende Unternehmen werden 
Mitarbeitende in Geschäftsfüh-
rung, Vertrieb und Marketing fort-
laufend im Hinblick auf die sich 
stetig verändernden Strukturen 
und Anforderungen kirchlicher 
und kirchennaher Verwaltungen 
geschult. 

Erfolgreiche Teilnahmen an Work-
shops oder Seminaren werden 

Das Online Produktanbieter- und Dienstleister-
verzeichnis für Ihre Projektanfragen
Sorglos mit geprüften und qualifizierten Unternehmen in Kontakt treten

Ein Beitrag von Peter S. Nowak

Nach Branchen geordnet. Das Internet Produktanbieter- und Dienstleisterver-
zeichnis der KVI Initiative unter www.kviinitiative.de/anbieter.html
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Unter www.kviinitiative.de/anbie-
ter.htm und www.kviid.de/anbie-
ter.htm sind derzeit 11 Kategorien 
aufgeführt:

    Consulting

    E-Mobilität

    Energie & Umwelt 

    Facility- & Immobilienmanage-
ment

 Finanzdienstleister & Banken

    Marketing

    Rechenzentren

    Soft- & Hardwarelösungen

    Systemhäuser

    Telekommunikation

    Wirtschaftsprüfung, Steuer & 
Recht

Mit Klick auf eine Kategorie wer-
den in alphabetischer Reihenfolge 
die entsprechenden Anbieter mit 
ihren Detailprofilen und Kontakt-
daten angezeigt. 

Aufgenommen in das Online Pro-
duktanbieter- und Dienstleisterver-
zeichnis werden nur Anbieter, die 
zuvor eine Mitgliedschaft in der 
KVI Initiative beantragt haben, als 
Mitglied aufgenommen und, wie 
oben beschrieben, geprüft wurden.

Neben jedem Anbieter befindet 
sich ein Button ‚Kontaktanfrage‘. 
Klickt man auf diesen Button, so 
öffnet sich ein Fenster, in dem eine 
individuelle Anfrage formuliert 
werden kann. 

Nach Klick auf den Button „An-
frage Absenden“ wird die An-
frage direkt an das ausgewählte 
Unternehmen zur Bearbeitung 
verschickt. Geben Sie z.B. einen 

Rückrufwunsch ein, so werden 
Sie ohne Umwege von der ent-
sprechend für Sie zuständigen 
Abteilung bzw. vom für Sie zu-
ständigen Mitarbeitenden direkt 
angerufen.

Bestehen entsprechende Rah-
menverträge mit kirchlichen Be-
schaffungsgesellschaften, wie 
z.B. der  BEGECA Beschaffungs-
gesellschaft für kirchliche, cari-
tative und soziale Einrichtungen 
mbH, der  Handelsgesellschaft für 
Kirche und Diakonie mbH (HKD) 
oder der Wirtschaftsgesellschaft 
der Kirchen in Deutschland mbH 
(WGKD), so können kirchliche In-
stitutionen spezielle Konditionen 
in Anspruch nehmen. 

Bei Produkten oder Dienstlei-
stungen, die großen preislichen 
Schwankungen, kurzen Produktle-
benszyklen oder einer dyna-
mischen Entwicklung unterliegen, 
bietet es sich - ausgehend von einer 
konkreten Projektanfrage - an, ein 
individuelles Angebot direkt vom 
Anbieter anzufordern. 

Die Anbieter, die ihre Produkte aus-
schließlich über ihre Vertriebspart-
ner vertreiben, werden hierbei Ihre 
Anfrage an einen Partner weiterlei-
ten oder sich gemeinsam mit einem 
Partner mit Ihnen in Verbindung 
setzen.

Nach wie vor ist für viele Mitarbei-
tende anbietender Unternehmen 
der Umgang mit kirchlichen Insti-
tutionen eine besondere Herausfor-
derung. 

Wer Produkte und Dienstleistungen 
in Kirche und kirchlichen Organisa-
tionen vermarkten will und hier mit 
den in der Wirtschaft erfolgreichen 
Vorgehensweisen herangeht, stellt 
schnell fest, dass dies nicht funkti-
oniert. 

Die kirchlichen Entscheidungs-
wege erscheinen dem außenste-

henden Betrachter verwirrend und 
langsam. Diese Erfahrung haben 
über die Jahre Generationen von 
Unternehmen machen müssen.

Die Verantwortlichen auf Kir-
chenseite beklagen oft die man-
gelhafte Kenntnis der kirchen-
internen Strukturen seitens der 
Anbieter. Auch die Sprache - z.B. 
die im IT Sektor unzähligen An-
glizismen - kann schnell zum Pro-
blem werden. 

Geht gar ein Projekt gänzlich 
schief, dann heißt es oft seitens 
der Projektverantwortlichen auf 
Kirchenseite, dass die Technologie 
offenbar noch nicht soweit sei.

Die Projektleiter der anbietenden 
Unternehmen beklagen in diesen 
Fällen oft ganz andere Dinge, wie 
z.B. ein unprofessionelles Projekt-
management seitens der Verant-
wortlichen auf Kirchenseite.

Auch diesen Aspekten wirkt die 
KVI Initiative entgegen - zum Nut-
zen für beide Seiten: für kirchliche 
Institutionen und für anbietende 
Unternehmen.

KVI ID | 04-2020

Unter www.kviinitiative.de/anbie-
ter.htm und www.kviid.de/anbie-
ter.htm sind derzeit 11 Kategorien 
aufgeführt:

    Consulting

    E-Mobilität

    Energie & Umwelt 

    Facility- & Immobilienmanage-
ment

    Finanzdienstleister & Banken

    Marketing

    Rechenzentren

    Soft- & Hardwarelösungen

    Systemhäuser

    Telekommunikation

    Wirtschaftsprüfung, Steuer & 
Recht

Mit Klick auf eine Kategorie wer-
den in alphabetischer Reihenfolge 
die entsprechenden Anbieter mit 
ihren Detailprofilen und Kontakt-
daten angezeigt. 

Aufgenommen in das Online Pro-
duktanbieter- und Dienstleisterver-
zeichnis werden nur Anbieter, die 
zuvor eine Mitgliedschaft an der 
KVI Initiative beantragt haben, als 
Mitglied aufgenommen und, wie 
oben beschrieben, geprüft wurden.

Neben jedem Anbieter befindet 
sich ein Button ‚Kontaktanfrage‘. 
Klickt man auf diesen Button, so 
öffnet sich ein Fenster, in dem eine 
individuelle Anfrage formuliert 
werden kann. 

Nach Klick auf den Button „An-
frage Absenden“ wird die An-
frage direkt an das ausgewählte 
Unternehmen zur Bearbeitung 
verschickt. Geben Sie z.B. einen 

Rückrufwunsch ein, so werden 
Sie ohne Umwege von der ent-
sprechend für Sie zuständigen 
Abteilung bzw. vom für Sie zu-
ständigen Mitarbeitenden direkt 
angerufen.

Bestehen entsprechende Rah-
menverträge mit kirchlichen Be-
schaffungsgesellschaften, wie 
z.B. der  BEGECA Beschaffungs-
gesellschaft für kirchliche, cari-
tative und soziale Einrichtungen 
mbH, der  Handelsgesellschaft für 
Kirche und Diakonie mbH (HKD) 
oder der Wirtschaftsgesellschaft 
der Kirchen in Deutschland mbH 
(WGKD), so können kirchliche In-
stitutionen spezielle Konditionen 
in Anspruch nehmen. 

Bei Produkten oder Dienstlei-
stungen, die großen preislichen 
Schwankungen, kurzen Produktle-
benszyklen oder einer dyna-
mischen Entwicklung unterliegen, 
bietet es sich - ausgehend von einer 
konkreten Projektanfrage - an, ein 
individuelles Angebot direkt vom 
Anbieter anzufordern. 

Die Anbieter, die ihre Produkte aus-
schließlich über ihre Vertriebspart-
ner vertreiben, werden hierbei Ihre 
Anfrage an einen Partner weiterlei-
ten oder sich gemeinsam mit einem 
Partner mit Ihnen in Verbindung 
setzen.

Nach wie vor ist für viele Mitarbei-
tende anbietender Unternehmen 
der Umgang mit kirchlichen Insti-
tutionen eine besondere Herausfor-
derung. 

Wer Produkte und Dienstleistungen 
in Kirche und kirchlichen Organisa-
tionen vermarkten will und hier mit 
den in der Wirtschaft erfolgreichen 
Vorgehensweisen herangeht, stellt 
schnell fest, dass dies nicht funkti-
oniert. 

Die kirchlichen Entscheidungs-
wege erscheinen dem außenste-

henden Betrachter verwirrend und 
langsam. Diese Erfahrung haben 
über die Jahre Generationen von 
Unternehmen machen müssen.

Die Verantwortlichen auf Kir-
chenseite beklagen oft die man-
gelhafte Kenntnis der kirchen-
internen Strukturen seitens der 
Anbieter. Auch die Sprache - z.B. 
die im IT Sektor unzähligen An-
glizismen - kann schnell zum Pro-
blem werden. 

Geht gar ein Projekt gänzlich 
schief, dann heißt es oft seitens 
der Projektverantwortlichen auf 
Kirchenseite, dass die Technologie 
offenbar noch nicht soweit sei.

Die Projektleiter der anbietenden 
Unternehmen beklagen in diesen 
Fällen oft ganz andere Dinge, wie 
z.B. ein unprofessionelles Projekt-
management seitens der Verant-
wortlichen auf Kirchenseite.

Auch diesen Aspekten wirkt die 
KVI Initiative entgegen - zum Nut-
zen für beide Seiten: für kirchliche 
Institutionen und für anbietende 
Unternehmen.

Nutzen auch Sie das Online Produktan-
bieter- und Dienstleisterverzeichnis 
für Ihre Projektanfragen.
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Der Sommer 2022 hat uns erneut 
in eindrucksvoller Art und Weise 
den globalen Klimawandel und 
seine Folgen für Deutschland deut-
lich werden lassen. Diese Entwick-
lungen werden sich künftig ten-
denziell verstärken!

Die Jahresdurchschnittstempera-
turen werden kontinuierlich an-
steigen, Hitzewellen im Sommer 
länger anhalten und eine damit  
verbundene Trockenheit häufiger 
auftreten. Diese Faktoren haben 
deutliche Auswirkungen auf das 
Stadtklima und die menschliche 
Gesundheit. Parallel wird es zur 
Zunahme von Niederschlagsmen-
gen sowie häufigeren Starkregen-
niederschlägen, Gewittern mit 
Hagel und damit steigenden Hoch-
wassergefahren kommen.

Dadurch können sich unter ande-
rem Schäden an Gebäuden durch 
Sturzfluten sowie durch Über-
schwemmungen ergeben.

Witterungsbedingte- und klima-
tische Einflüsse können also in 
vielfältiger Weise auf Gebäude und 
deren Nutzung einwirken. Höhere 
Temperaturen führen zu einer Zu-
nahme des Hitzestresses in Wohn- 
und Arbeitsstätten für die dort 
lebenden oder arbeitenden Men-
schen. Die nächtliche Abkühlung 
verkürzt sich und vermindert die 
Auskühlung von Wohn- und Büro-
gebäuden.

Im Gebäudebestand von Städten 
verstärkt sich die Hitzewirkung 
noch, da das Stadtklima typischer-
weise zu höheren Durchschnitts- 
und Maximaltemperaturen sowie 
die enge Bebauung und Flächen-
versiegelung zu einer höheren 
Wärmespeicherung führen.

Um das Ziel des Pariser Klima-
schutzabkommens zu erreichen, 
wonach die Erderwärmung bei 
möglichst unter 1,5°C zu halten ist, 
dürfte jeder von uns nicht mehr als 
1,5 Tonnen jährlich pro Person aus-
stoßen.

Der CO2-Fußabdruck von Gebäu-
den

In Deutschland verursacht der Be-
trieb von Gebäuden etwa 35% des 
Endenergieverbrauchs und etwa 
30% der CO2-Emissionen. Verein-
facht dargestellt kann der Lebens-
zyklus einer Immobilie grob in vier 
Abschnitte untergliedert werden:

Planungsphase

In dieser Phase werden die Bedin-
gungen vorgegeben, wie groß der 
CO2-Fußabdruck eines Gebäudes in 
der Zukunft sein wird. Je nach Ge-
bäudetyp und -größe kann er stark 
variieren. Darüber hinaus werden 
in der Planungsphase die Baustoffe 
und Baumaterialien festgelegt, die 
für das Gebäude verwendet wer-
den sollen.

Des Weiteren werden die energe-
tischen Bedingungen festgelegt, 

Zusätzliche Klimatisierungs- 
systeme können den Stromver-
brauch stark ansteigen lassen, denn 
die heutigen Bestandsgebäude sind 
nicht für längere Hitzeperioden aus-
gelegt, vor allem wenn die Klimati-
sierungstechnik oft nur ineffizient 
nachträglich eingerichtet wird.

Der CO2-Fußabdruck allgemein

Mit dem CO2-Fußabdruck wird 
deutlich, wie viel klimaschädliches 
Kohlendioxid eine Person durch ih-
ren Lebensstil verursacht. Je nach-
dem, welcher CO2-Rechner benutzt 
wird, werden verschiedene Alltags-
gewohnheiten betrachtet, wie zum 
Beispiel die täglich zurückgelegten 
Kilometer mit einem Verkehrsmit-
tel (Pkw, Bus, S- oder U-Bahn, Zug), 
der Energieverbrauch oder die ver-
wendeten Nahrungsmittel.

All diese Aktivitäten lassen sich 
mit einem CO2-Wert beziffern, der 
aggregiert den CO2-Fußabdruck 
einer Person ergibt. In Deutsch-
land liegt nach Angaben des Um-
weltbundesamtes  der derzeitige 
jährliche CO2-Fußabdruck bei 
durchschnittlich 11,2 Tonnen CO2-
Äquivalent pro Bundesbürgerin 
oder Bundesbürger.

Dr. Volker Teichert ist Umwelt-, Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitsberater so-
wie wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ar-
beitsbereich „Nachhaltige Entwicklung“ 
der Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft in Heidelberg.

Dr. Oliver Foltin ist stellvertretender Leiter der 
Forschungsstätte der Evangelischen Studien-
gemeinschaft (FEST) und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Arbeitsbereich „Nachhaltige 
Entwicklung“. Darüber hinaus leitet er die 
Fachstelle Umwelt- und Klimaschutz der EKD.

Ab
b.

: e
ki

ba
/T

.R
itt

el
m

an
nEin Beitrag von Dr. Volker Teichert  

und Dr. Oliver Foltin

CO
2
-Fußabdruck von Gebäuden



FUSSABDRUCK
also ob fossile oder nicht-fossile 
Energieträger eingesetzt werden. 
Außerdem sollte bereits zu diesem 
Zeitpunkt der mögliche Rückbau 
oder Abriss des Gebäudes überlegt 
werden. Am Ende des Lebenszy-
klus müssen die Baustoffe und 
Baumaterialien entsorgt werden, 
deshalb sollte bereits in der Pla-
nungsphase darauf geachtet wer-
den, dass möglichst viele Materi-
alien wieder- oder weiterverwendet 
werden können. 

2020 fielen Bauabfälle (Bauschutt, 
Straßenaufbruch, Boden und 
Steine) von 220,6 Mio. Tonnen 
an; dies ist mit Abstand die men-
genmäßig größte Abfallgruppe in 
Deutschland. Pro Person waren es 
rund 2,7 Tonnen pro Jahr an Bau-
schutt. Beim Abriss sollten daher 
die Baustoffe mit überschaubarem 
Aufwand wieder genutzt werden 
können. In jedem Bauwerk steckt 
so genannte „graue Energie“, also 
die Energie, die beim Bauen aufge-
wendet und verbraucht wurde. 

Selbstverständlich benötigt eine 
Sanierung auch (graue) Energie, 
aber mit Abstand weniger. Denn in-
dem ein schon bestehendes Gebäu-
de weitergenutzt wird – anstatt viel 
Aufwand für Abriss, Entsorgung 
und Neubau aufzuwenden – kön-
nen nicht nur (graue) Energie und 
Ressourcen eingespart, sondern 
auch die CO2-Emissionen reduziert 
werden.

Allerdings eignen sich nicht alle 
Bestandsgebäude gleichermaßen 

gut, um im Zuge einer Sanierung 
gewisse energetische Standards 
zu erreichen, die für die Zukunfts-
fähigkeit des Gebäudes notwendig 
sind.

Realisierungsphase

Beton ist der nach wie vor am 
meisten verwendete Baustoff zum 
Bauen von Gebäuden in Deutsch-
land und hat mit 16 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalenten den größten 
Anteil an den Emissionen im Hoch-
bauwesen. Der Großteil der CO2-
Emissionen entsteht bei dessen 
Herstellung. Jährlich werden in 
Deutschland über 14 Mio. Fenster 
und über 7 Mio. Türen (Innen- und 
Außentüren) in Gebäuden verbaut. 
Fenster, Türen und Glas machen 
zusammen mit 10,8 Mio. Ton-

Grafik 1:  Anteile der Baustoffe an den Treibhausgasemissionen im Hochbau (2020)

De
ut

sc
he

 E
ne

rg
ie

-A
ge

nt
ur

 (2
02

1)
: D

EN
A-

Ge
bä

ud
er

ep
or

t 2
02

2.
 Z

ah
le

n,
 D

at
en

, F
ak

te
n.

 B
er

lin
: D

EN
A,

 S
. 6

7.

Zur grauen Energie zählt jene 
Energiemenge, die für die Her-
stellung, den Transport von 
Menschen, Maschinen, Bautei-
len und Materialien zur Bau-
stelle sowie die Lagerung von 
Bauteilen und Materialien und 
die Entsorgung eines Gebäudes 
aufgewendet werden muss.

nen CO2-Äquivalenten (2019) den 
zweitgrößten Emittenten im Bau-
stoffsektor aus.

Neben Beton sowie Fenstern und 
Türen wird im Gebäudebereich 
auch Stahl eingesetzt. Der Stahl-
verbrauch verringerte sich ab 2018 
und die daraus resultierenden 
Emissionen sanken ebenfalls von 
4,6 Mio. Tonnen (2018) auf rund 4 
Mio. Tonnen CO2-Äquivalente im 
Jahr 2020.

Die fünf am häufigsten verwende-
ten Fußbodenbeläge in Deutsch-
land sind Laminat, Parkett, Fliesen 
sowie textile und elastische Fußbo-
denbeläge. Zusammengenommen 
stoßen sie jährlich rund 3,4 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente aus. Um 
das Mauerwerk zu errichten und 

39



40

KVI IM DIALOG | Energie und Umwelt

https://kviid.de

bewährte Techniken, die den Ener-
giebedarf neuer und bestehender 
Gebäude verringern.

Um die Gesamtenergieeffizienz in 
allen Lebensphasen des Gebäudes 
zu optimieren, sollten neben der 
Verbesserung der Energieeffizienz 
in der Nutzungsphase auch nur sol-
che Bauprodukte eingesetzt wer-
den, deren Herstellungsaufwand 
in einem günstigen Verhältnis zu 
ihrem Nutzen über den gesamten 
Lebenszyklus steht.

Dazu gehört auch, dass die Baupro-
dukte und Bauweisen recyclingge-
recht sind, um den Energieeinsatz 
am Ende des Lebenszyklus zu 
limitieren. Die Bauprodukte dür-
fen ferner keine problematischen 
Inhaltsstoffe enthalten, die zu 
(vermeidbaren) Umwelt- und Ge-
sundheitsbelastungen und in Folge 
dessen zu höheren Energiever-
bräuchen (Lüftung, Sanierung u.ä.) 
führen könnten.

 Heizung

Rund 70% des Energieverbrauchs 
eines Haushalts beruhen auf der 
Heizenergie. Sie stellt demnach 

das Dach zu decken, sind Mauer- 
und Dachziegel notwendig; durch 
die im Jahr 2020 rund 3,4 Mio. t 
CO2-Äquivalente entstanden sind.

Dämmstoffe tragen ebenso zur 
CO2-Bilanz bei: Größter Emittent 
unter den Dämmstoffen ist die 
Glas- und Steinwolle mit fast 2 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalenten, gefolgt 
von Polystyrol-Dämmstoffen mit 
rund 1,5 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lenten.

Für den Rohbau innen und außen 
werden Kalksandsteine eingesetzt. 
2020 lag aufgrund der gestiegenen 
Produktion deren CO2-Ausstoß bei 
etwa 1,2 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lenten. 

Zur Verkleidung von Sanitärinstal-
lationen, Elektroleitungen und als 
Schallschutz werden sogenann-
te Gipsplatten verwendet. Durch 
deren Verbrauch werden jährlich 
etwa 0,6 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lente ausgestoßen. 

Nutzungsphase

Die Nutzung versteht sich als der 
größte Abschnitt im Lebenszyklus 
einer Immobilie. Wie bereits er-
wähnt, ist die Bauweise mitverant-
wortlich dafür, wie hoch der Ener-
giebedarf eines Gebäudes bei der 
Nutzung ist.

Die CO2-Bilanz kann durch Maxi-
mierung der Energiegewinnung 
(z.B. durch Solarpanele), energieef-
fiziente Bauweise und angepasstes 
Verhalten der Nutzer verbessert 
werden. Treibhausgasneutralität 
ist dann erreicht, wenn die jähr-
lichen Treibhausgasemissionen 
des Energiebezugs niedriger 
sind als die jährlich vermiedenen 
Treibhausgasemissionen aus der 
Energieeinspeisung eigener Er-
zeugnisse oder wenn das Gebäude 
vollkommen energieautark ohne 
jegliche externe Energiequellen 
auskommt.
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Grafik 2: CO
2
-Fußabdruck von Heizsystemen
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Werden zusätzlich die Emissionen 
berücksichtigt, die bei der Kon-
struktion des Gebäudes entstehen, 
wird es um einiges schwieriger, 
Klimaneutralität zu erreichen. 
Die CO2-Bilanzierung bildet den 
Ausgangspunkt für die Einleitung 
notwendiger Schritte bis hin zum 
übergeordneten Ziel der Treibhaus-
gasneutralität über den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes.

Dabei werden alle klimaschäd-
lichen Emissionen als CO2-Ausstoß 
ausgewiesen. In die Bilanz werden 
keine Emissionen eingerechnet, 
die durch Logistik, Mobilität und 
Entsorgung entstehen. Erzeugt ein 
Gebäude erneuerbare Energie, die 
es aber nicht benötigt, kann diese 
als Gutschrift festgehalten wer-
den. Zentral ist die Erfassung aller 
Emissionen, also auch solcher, die 
beispielsweise in Form von Strom 
oder Fernwärme eingekauft wur-
den, statt diese in der Bilanz außen 
vor zu lassen.

Wärmeschutz, passive Nutzung 
der Sonnenenergie, effiziente Heiz-
technik auf Basis von erneuerbaren 
Energien sowie Lüftungsanlagen 
mit Wärmerückgewinnung sind 
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darf Strom aus erneuerbaren 
Energien bei der Ermittlung des 
Jahres-Primärenergiebedarfs des 
Gebäudes in Abzug gebracht 
werden, soweit er i.) im unmit-
telbaren räumlichen Zusammen-
hang zu dem Gebäude erzeugt 
wird und ii.) vorrangig in dem 
Gebäude unmittelbar nach Erzeu-
gung oder nach vorübergehender 
Speicherung selbst genutzt und 
nur die überschüssige Strommen-
ge in das öffentliche Netz einge-
speist wird.

Im Rahmen der Umsetzung der 
EKD-Klimaschutzrichtlinie arbei-
tet die FEST mit Expert*innen aus 
den Gliedkirchen aktuell an einer 
Aktualisierung und Anpassung der 
bisherigen kirchlichen CO2-Bilan-
zierungsregelungen und Empfeh-
lungen.

Verwertungsphase

Hat eine Immobilie „ausgedient“, 
gibt es zwei Möglichkeiten: entwe-
der abreißen und neu bauen oder 
ausführlich sanieren bzw. revitali-
sieren. In den meisten Fällen sind 
Abriss und Neubau mit erhöhten 
CO2-Emissionen verbunden und 
verursachen zudem hohe Kosten.

Fazit

Gebäude haben je nach ihrer Bau-
weise einen großen CO2-Fußab-
druck. Bereits bei der Planung 
sollte geprüft werden, welche öko-
logischen und nachhaltigen Mög-
lichkeiten der Bauweise zu einer 
niedrigen CO2-Emission beitragen 
können.

Mit der richtigen Bauweise kann 
bereits in der Nutzungsphase viel 
Energie und Geld eingespart wer-
den. Aber auch das Ende der Nut-
zungsphase sollte mit Blick auf die 
entstehenden Abfälle ein Rückbau 
oder eine Umwandlung des Gebäu-
des bereits in der Planung berück-
sichtigt werden.

    Strom

Beim Strom sollte darauf geachtet 
werden, dass er aus erneuerbaren 
Energiequellen stammt.

Auch wenn viele Energieversor-
gungsunternehmen mit einem 
Wert von Null für Ökostrom wer-
ben, sind dessen Emissionen 
durchaus nicht gleich Null zu set-
zen, sofern die Vorkette angemes-
sen berücksichtigt wird.

So lange nur die direkten Emis-
sionen der Stromerzeugung, bei-
spielsweise aus Windenergie , 
betrachtet werden, ist dies zwar 
korrekt, nicht aber, wenn die Emis-
sionen einbezogen werden, die 
beim Bau neuer oder der Demonta-
ge verschlissener Anlagen und bei 
der Leitungslegung und -wartung 
entstehen.

Für Ökostrom – wie bei anderen 
Emissionsfaktoren auch – sind so 
weit wie möglich die Emissionen 
des gesamten Lebenszyklus der er-
zeugenden Anlage zu berücksichti-
gen. Die Emissionen aus dem Ver-
brauch zertifizierten Ökostroms 
können entweder mit einem nä-
herungsweisen durchschnittlichen 
Emissionsfaktor oder auf Basis des 
spezifischen Anlagenmixes be-
rechnet werden.

Immer mehr Häuser werden aus 
diesem Grund mit Photovoltaik-
Anlagen ausgestattet. Auf diese 
Art und Weise kann zumindest 
ein Teil des Stromverbrauchs au-
tark erzeugt werden. Wie sollte 
selbst produzierter Ökostrom aus 
eigenen Photovoltaikanlagen im 
Vergleich zu Ökostrom bilanziert 
werden, der über Energieversor-
gungsunternehmen bezogen wird?

Nach dem Gesetz zur Einsparung 
von Energie und zur Nutzung er-
neuerbarer Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden 
(Gebäudeenergiegesetz – GEG) 

ZUR KLIM
ANEUTRALITÄT

einen der größten CO2-Emittenten 
während der Nutzung eines Ge-
bäudes dar.

Der Grafik 2 auf Seite 40 ist zu ent-
nehmen, dass die Solarthermie sowie 
die Wärmepumpe, die mit grünem 
Strom betrieben wird, die geringsten 
CO2-Emissionen aufweisen.

Eine mit konventionellem Strom 
betriebene Wärmepumpe hat im-
mer noch geringere Emissionen als 
Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl.

Eine weitere etwas umweltfreund-
lichere Alternative können aktuell 
noch Holzpellets sein; hier gilt es 
allerdings zu beachten, woher das 
Holz für die Herstellung der Pel-
lets kommt und entsprechende 
Staubabscheider zum Einsatz kom-
men, um die Schadstoffemissionen 
zu reduzieren.

Das Umweltbundesamt empfiehlt 
jedoch grundsätzlich, dass die Wär-
meversorgung eines Neubaus mit-
tels erneuerbarer Energien ohne 
Verbrennung erfolgen sollte. 

    Kühlung

Wie eingangs erwähnt, müssen wir 
in der Zukunft mit zunehmenden 
Temperaturen rechnen, sodass 
auch die Kühlung von Gebäuden 
immer wichtiger wird. 

Klimaanlagen sind in der Regel 
keine vertretbare Lösung, auch 
angesichts des enormen Stromver-
brauchs.

Mögliche Alternativen an Sonnen-
schutzmaßnahmen könnten außen- 
und innenliegender Sonnenschutz 
in Form von Markisen, Jalousien, 
Roll- und Fensterläden sein.

Eine Maßnahme, die bis dato noch 
wenig genutzt wird, ist die Fassa-
denbegrünung, die das Mikroklima 
auf natürlichem Wege abkühlen 
kann.



42

KVI IM DIALOG | Energie und Umwelt

https://kviid.de

E-
M

OB
IL

IT
ÄT

2022 wurden hierzulande 470.559 
reine Stromer zugelassen, was 
einem Wachstum zum Vorjahr von 
rund 32% und einem Neuzulas-
sungsanteil von rund 17,5 Prozent 
aller Pkw-Neuzulassungen des Jah-
res 2022 entspricht. 2021 wurden 
355.961 reine Stromer zugelassen, 
2020 194.163 und 2019 63.281. Na-
hezu alle Anbieter haben mittler-
weile auch reine Stromer im Pro-
gramm, so dass die E-Mobilität ihr 
Tempo beschleunigt.

Insb. die technologische Weiter-
entwicklung der Batterien und der 
Ladegeschwindigkeit schreiten mit 
einem rasanten Tempo voran. Erste 
Anbieter werden in Kürze Stromer 
anbieten, die eine WLTP Reichwei-
te von über 1.000 km versprechen.

Der in Deutschland meistzuge-
lassene Stromer war 2022 das 
Model Y von Tesla mit 35.426 
Neuzulassungen, nachdem 2021 
noch Teslas Model 3 mit 35.262 
Neuzulassungen den ersten Platz 
eingeheimst hat. Tesla bleibt nicht 
nur in Deutschland, sondern auch 
weltweit an der Spitze.

Die Top Five laut KBA Neuzulas-
sungen von reinen Elektro-Kraft-
fahrzeugen

Platz 1: Tesla Model Y mit 35.426 
Neuzulassungen in 2022

Den ersten Platz belegte mit 
35.426 Neuzulassungen das Tesla 
Model Y, das von uns in der Febru-
ar Ausgabe 2022 der KVI im DIA-
LOG ausgiebig getestet wurde. Ge-
genüber 2021 konnte ein Anstieg 
von über 705% verzeichnet wer-
den. 2021 wurden 4.400 Neuzu-
lassungen vermeldet, wobei hier-

zierte Reichweite. Die beiden letztge-
nannten Modelle verfügen über All-
radantrieb und jeweils einem Motor 
an der Vorder- und Hinterachse.

Alle Model Y Varianten sind sehr 
umfangreich ausgestattet.

Platz 2: Tesla Model 3 mit 33.841 
Neuzulassungen in 2022

Den zweiten Platz belegte mit 
33.841 Neuzulassungen das Model 
3, ebenfalls ein Stromer von TESLA, 
der noch 2021 in der Zulassungssta-
tistik mit 35.262 Neuzulassungen 
den ersten Platz verbuchen konnte. 
Der leichte Rückgang von etwa 1,4% 
gegenüber dem Vorjahr erklärt sich 
durch die große Beliebtheit des Mo-
del Y. Teslas Model Y und Model 3 
waren 2022 weltweit die meistver-
kauften E-Autos.

Das Model 3 ist aktuell in Deutsch-
land in der Version mit Hinterrad-
antrieb ab 43.990,- Euro bestellbar. 
Es verspricht eine WLTP Reichwei-

zulande die ersten Model Y erst im 
August 2021 zugelassen wurden. 
Mit Teslas Model Y schaffte es ein 
reiner Stromer erstmals in die Top 
Ten Liste der meistverkauften Au-
tos in Deutschland insgesamt und 
belegte hier 2022 Platz 9.

Am 22. März 2022 wurde die Tesla 
Gigafactory Berlin-Brandenburg in 
Grünheide eröffnet. Hier werden bis-
her ausschließlich Teslas vom Typ 
Model Y gebaut. Momentan verlas-
sen rund 3.000 Autos wöchentlich 
das Werk. Tesla ist aktuell dabei, die 
Produktion in Grünheide auf 5.000 
Autos pro Woche hochzufahren.

Der Preis des Model Y startet derzeit 
bei 44.890,- Euro1. Es bietet Hinter-
radantrieb und eine verspricht eine 
WLTP Reichweite von 455 km. Das 
„Model Y Maximalreichweite“ star-
tet bei 54.990,- Euro und verspricht 
eine WLTP Reichweite von 533 km. 
Das „Model Y Performance“ kostet 
64.990,- Euro und bietet auf Grund 
der breiteren Reifen eine etwas redu-

Ein Beitrag von Peter S. Nowak

Marktentwicklung, Top Five laut KBA Neuzulassungen 2022

E-Mobilität beschleunigt ihr Tempo

Das Model Y von Tesla belegte 2022 in Deutschland und in vielen anderen Ländern den 
ersten Platz in der Statistik der neu zugelassenen Stromer.
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te von 510 km. Das Model 3 in der 
Version „Maximale Reichweite“ 
startet bei 53.990,- Euro und bietet 
Allradantrieb mit Dualmotor sowie 
eine WLTP Reichweite von 626 km. 
Das Model 3 in der „Performance“ 
Version beginnt bei 60.990,- Euro 
inkl. MwSt. und bietet ebenfalls 
Allradantrieb mit Dualmotor. Diese 
Spitzenversion hat 20-Zoll Felgen, 
so dass sich die WLTP Reichweite 
auf 547 km reduziert.

Alle Model 3 Varianten sind eben-
falls sehr umfangreich ausgestattet.

Laut Tesla qualifiziert sich jede 
Model 3 und Model Y Version für 
den Bafa Umweltbonus in Höhe 
von 4.500,- Euro, der 3.000,- Euro 
Hersteller-Anteil ist bereits in den 
von Tesla ausgewiesenen Preisen 
eingerechnet. Bei allen Modellen 
fällt eine zusätzliche Bearbeitungs-
gebühr in Hohe von 980,- an.

Seit dem 1. Januar 2023 beträgt 
der Bundesanteil der Förderung 
für batterieelektrische Fahrzeuge 
und Brennstoffzellenfahrzeuge 
mit Nettolistenpreis bis zu 40.000 
Euro statt bisher 6.000 Euro jetzt 
4.500 Euro, mit Nettolistenpreis 
zwischen 40.000 Euro und bis zu 
65.000 Euro statt 5.000 nur noch 
3.000 Euro. Die Höhe der Förde-
rung hängt aber vom Nettolisten-
preis des Basismodells ab. Der Her-
stelleranteil kommt jeweils hinzu.

Bereits ab ca. 37.990,- Euro kann 
man demnach mit einem Model 3 
ohne Reichweitenangst stromern 
und Teslas hervorragendes Super-
chargernetz in Deutschland und 
darüber hinaus nutzen.

Platz 3: Fiat 500 Elektro mit 
29.635 Neuzulassungen in 2022

Den dritten Platz belegte mit 
29.635 Neuzulassungen der Fiat 
500 Elektro. Gegenüber dem Jahr 
2021, in dem 12.516 Neuzulas-
sungen registriert wurden, ver-

bucht der Fiat 500 Elektro ein Plus 
von 136,78%.

Zur Auswahl stehen zwei verschie-
dene Akkutypen, die eine WLTP 
Reichweite von bis zu 190 bzw. 
320 km versprechen. Mit seinem 
Schnellladesystem taugt der kleine 
Stromer durchaus auch für längere 
Strecken.

Wählen kann man zwischen drei 
Ausstattungspaketen, Style, Tech 
und Komfort. Zudem hat Fiat hat 
Andrea Bocelli ins Boot geholt, um 
gemeinsam mit den JBL Tontech-
nikern ein erstklassiges Klanger-
lebnis zu schaffen. Der Fiat 500 
Elektro La Prima By Bocelli vereint 
das Beste aus Komfort und Techno-
logie.

Das Einstiegsmodell dieses Klein-
wagens mit einer WLTP Reichweite 
von bis zu 190 km kostet 30.990,- 
Euro. Der Preis des Fiat 500 Elek-
tro La Prima By Bocelli Modells 
beträgt 39.990,- Euro. Dieses Top 
Modell verspricht eine elektrische 
kombinierte WLPT Reichweite von 
bis zu 320 km und eine innerorts 
Reichweite von bis zu 443 km.

Der Einstiegspreis des sog. Fiat 
Elektro 3 +1, des Cityflitzers mit 
Zusatztür auf der Beifahrerseite, 
beträgt 36.990,- Euro, der Preis der 
Top Version „500 3+1 BY BOCEL-
LI“ beträgt 41.990,- Euro.

Die dritte „kleine Tür“ öffnet sich ge-
gen den Wind und erleichtert dank 
des Fehlens des in der Tür integrier-
ten Mittelholmes den Einstieg, das 
Be- und Entladen von sperrigen Ge-
genständen sowie die schnelle und 
einfache Positionierung eines Kin-
des auf dem Kindersitz. Wenn die 
kleine Tür geschlossen ist, gibt es 
keinen Unterschied zu den anderen 
Fiat 500 Elektro Modellen: gleicher 
Stil, gleiche Abmessungen. 

All dies bei einer Gewichtszunah-
me von lediglich 30 Kilogramm, 
die sich nicht auf das Fahrverhal-
ten und den Verbrauch des Autos 
auswirkt.

Wer sich für einen FIAT 500 Elek-
tro entscheidet erhält derzeit 
vom Hersteller, zusätzlich zu den 
6.000,- Euro Bundesförderung, 
3.570,- Euro (Herstelleranteil am 
Umweltbonus).

Der Fiat 500 Elektro La Prima by Bocelli ist die Topversion des Fiat 500 Elektro, der 2022 
mit 29.635 Neuzulassungen den dritten Platz in der deutschen Statistik belegen konnte.
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ID.3, der 2021 den dritten Platz ein-
heimsen konnte. Gegenüber 2021 
verbucht der VW ID.3 ein Minus 
von -12,76%. 2021 wurden 26.693 
Neuzulassungen registriert. 

Es scheint so zu sein, dass viele 
Käuferinnen und Käufer die fami-
lienfreundlicheren und größeren 
VW ID.4 bzw. ID.5 bevorzugen, die 
auch mit einer deutlich besseren 
Reichweite punkten.

Das Modell Life des ID.3. ist vor 
Abzug der Umweltboni ab 43.995,- 
Euro erhältlich, das Business Mo-
dell ab 47.375,- Euro, das Modell 
Style 51.095,00 und das Modell 
Max ab 52.600,- Euro. 

Diese vier Modelle verfügen über 
eine 58 kWh Batterie und verspre-
chen eine WLTP Reichweite je nach 
Modell von 408 bis 426 km.

Der viersitzige ID.3 Tour ist ab 
56.500,- erhältlich und kommt mit 
der größeren 77 kWh Batterie. Die-
ses Modell versprich eine WLTP 
Reichweite von 545 km.

Die o.g. Preise verstehen sich eben-
falls vor Abzug der Umweltboni

Reichweite“ zwischen 360 und 
520 km.

In der Basis fährt der ID.4 aktuell 
als Pro Performance mit 150 kW 
(204 PS) und Hinterradantrieb vor, 
preislich geht‘s bei 46.335,- Euro 
los. Die Pro Version des ID.4 star-
tet bei 48.635,- Euro und die Top 
Version ID.4 GTX 4MOTION in 
der Basis-Ausstattung bei 53.255,- 
Euro sowie in der Individual-Aus-
stattung mit Infotainment-Paket 
bei 55.555,- Euro.

Die Pro Version in der Basis-Aus-
stattung des ID.5 startet bei 47.935,- 
Euro, in der Individual-Ausstattung 
kostet das Model ab 50.235,- Euro. 
Die GTX 4MOTION Basis-Ausstat-
tung startet bei 56.455,- Euro und in 
der Individual-Ausstattung mit Info-
tainment-Paket bei 58.755,- Euro.

Die o.g. Preise verstehen sich vor 
Abzug der Umweltboni.

Platz 5: VW ID.3 mit 23.286 Neu-
zulassungen in 2021

Den fünften Platz belegte mit 
23.286 Neuzulassungen der VW 

Inkl. dem Bafa und Herstelleranteil 
sowie inkl. Haustürlieferung und 
Zulassung ist der FIAT 500 Elektro 
bei diversen Online Händlern aktuell 
bereits ab ca. 24.000,- Euro zu haben, 
durchaus ein Schnäppchenpreis.

Platz 4: VW ID.4/ID.5 mit 24.847 
Neuzulassungen in 2022

Laut Kraftfahrt-Bundesamt wur-
den im letzten Jahr vom VW ID.4/
ID.5 24.847 Neuzulassungen regis-
triert, was einem Plus von 93,41% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
2021 war allerdings lediglich der 
ID.4 verfügbar, die Coupé-Variante 
des ID 4 heißt ID.5 und wird in der 
Zulassungsstatistik erstmals ab 
März 2022 mit genannt. In der Sta-
tistik der neu zugelassenen Stro-
mer belegt der VW ID.4/ID.5 den 
vierten Platz.

Der VW ID.4 ist das erste Elektro-
SUV des Wolfsburger Automobil-
bauers und verspricht eine WLTP 
Reichweite von über 500 km. Nach 
VWs erstem Elektroauto auf MEB-
Basis, dem ID.3, der in der Zulas-
sungsstatistik 2021 mit 26.693 
Neuzulassungen den dritten Platz 
unter den Stromern belegt hat, ha-
ben die Wolfburger mit dem ID.4 
nachgelegt.

Das Platzangebot des 4,58 Meter 
langen VW ID.4 Fünfsitzers ist gut. 
Die großen Türen ermöglichen ei-
nen leichten Einstieg. Selbst groß 
gewachsene Personen finden gute 
Platzverhältnisse vor.

Leider haben weder der ID.4 noch 
der ID.5 einen „Frunk“, einen Stau-
raum unter der Fronthaube. Das 
bei der Top-Ausstattung serienmä-
ßige adaptive Fahrwerk gleicht Bo-
denunebenheiten einfach aus. 

Für die Version mit einer 77-kWh-
Batterie gibt VW eine WLTP Reich-
weite von bis zu 520 km an, nennt 
aber ehrlicherweise im Kleinge-
druckten auch eine „kundennahe 

Der VW ID.5 ist die Coupé-Variante des ID.4 und wurde in Deutschland im März 2022 
eingeführt.
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Jede Organisation ist gehalten, die 
Verkehrssicherung für den Betrieb 
von und in Gebäuden / Immobili-
en zu organisieren. Geschieht dies 
nicht, nennt man es juristisch „Or-
ganisationsverschulden“ und das 
kann zu Haftungsrisiken für ver-
antwortlich handelnde Personen 
führen.

Um den (rechts-) sicheren Betrieb 
der Immobilien zu gestalten, wird 
ein professionelles Facility Ma-
nagement eingeführt: Das regelt 
die Enthaftung - und erschließt 
gleichzeitig monetäre Potenziale.

Der Start war nicht einfach: Eine 
Untersuchung im Rahmen der 
„Wahrnehmung der Betreiberver-
antwortung und im Speziellen der 
Verkehrssicherungspflicht in den 
Bauten des Bistums“ deckte einige 
Problemfelder auf:

1.  Im Bischöflichem Generalvikariat 
(BGV) und seinen nachgelagerten 
Organisationseinheiten wie z.B. 
Schulen ist das Thema Wahrneh-
mung der Betreiberverantwor-
tung nicht angemessen geregelt.

2.  Die Wahrnehmung der Ver-
kehrssicherungspflicht wird er-
schwert durch die Trennung von 
Verantwortung und Weisungsbe-
fugnis.

3.  Zuständigkeiten sind nicht hin-
reichend klar kommuniziert. 
Verantwortung wird aus Unwis-

relevanten Gewerkes (z.B. BMZ = 
Brandmeldezentrale) zurückste-
hen müsste. 

Damit ist die Verantwortungsket-
te nicht geklärt und die Gesamt-
Verantwortung bleibt bei der 
ranghöchsten Person – dem Ge-
neralvikar, der (so sehen es die 
Juristen) die Sicherheit nicht syste-
matisch organisiert hat.

senheit nicht wahrgenommen.

4.  Zentrale Handlungsvorgaben 
/ Anweisungen (z.B. in Form 
verbindlicher Richtlinien für die 
Technikverantwortlichen) gibt 
es nicht.

5.  Die Dokumentation zur Entla-
stung im Schadensfall ist unzu-
reichend.

Wenn - wie hier am Beispiel Schu-
le dargestellt - die Mitarbeiter im 
Fachbereich Immobilien (FBI) kei-
ne Weisungsbefugnis für die Haus-
meister/innen haben, könnte ein 
disziplinarisch befugter Schulleiter 
die Anweisung zum Aufbau der 
Bestuhlung für eine Feier in der 
Aula priorisieren, selbst wenn da-
für die Funktion eines sicherheits-

Ein Beitrag von Christian Harting  
in Zusammenarbeit mit dem  
Bistum Aachen

Betreiberverantwortung für kirchliche Bauten: Natürliche Personen in  
persönlicher Haftung 

Bistum Aachen macht Gebäudebetrieb  
rechtssicher und wirtschaftlicher

Der Aachener Dom ist die Bischofskirche des Bistums Aachen und das bedeutendste 
Wahrzeichen der Stadt Aachen. Karl der Große ließ den Zentralbau und das Westwerk 
gegen Ende des achten Jahrhunderts als Kern seiner Pfalzanlage errichten. Die Grund-
steinlegung erfolgte um 795, die Fertigstellung um 803.
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Organisations-Verschulden

Unter einem Organisationsver-
schulden ist eine schuldhafte 
Verletzung der Organisations-
pflicht von Unternehmenslei-
tung und/oder Führungskräften 
zu verstehen.
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Sicherheits-Management-System 
zusammenzuführen.

    Betreiberpflicht ist eine dem 
Betreiber durch Rechtsnormen 
auferlegte Verhaltensregel, d.h. 
eine durch Rechtsnorm an ihn 
adressierte Pflicht, betreffend 
den sicheren und nachhaltigen 
Betrieb von baulichen Anlagen.

    Unternehmerpflicht ist eine 
dem Unternehmer auferlegte 
Verhaltensregel, d.h. eine durch 
Rechtsnorm an ihn adressierte 
Pflicht.

Alles in allem eine recht komplexe 
Aufgabe, der sich das Bistum Aa-
chen zu stellen hat.

Sicherheit in Schulen: Haftungsri-
siko steigt

Laut der Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (GUV) gibt es jährlich 
1.700.000 Schülerunfälle mit stei-
gender Tendenz. Die Ursachen 
sind technischer, organisatorischer 
und/oder verhaltensbedingter Na-
tur.

Dabei sind die Aufgaben der Schul-
leiterinnen und Schulleiter, Sicher-

heitsbeauftragten und Lehrkräfte 
eher undeutlich. Historisch gelebte 
Strukturen bestimmen den All-
tag, während der Gesetzgeber die 
Schnittstellen nur „unscharf“ be-
stimmt. Und das führt dazu, dass 
regelmäßig der Schulträger haftet!

Aufbau einer rechtssicheren Be-
treiberorganisation

GEFMA, der Deutsche Verband für 
Facility Management (FM) verfügt 
mittlerweile über mehr als 15 Jahre 
Erfahrung im Umgang mit derar-
tigen Situationen und hat mit der 
Richtlinie GEFMA 190 „Betreiber-
verantwortung im FM“ und vielen 
hilfreichen Tools ein gutes Instru-
mentarium etabliert.

Um das Projekt gut gestalten zu 
können, wurde ein externes Con-
sulting in Anspruch genommen 
und sich zunächst auf den wich-
tigsten Bereich Schule konzen-
triert. Eine IST-Analyse brachte 
zum Vorschein, dass die Sicher-
heit sehr von einzelnen Personen 
und deren individuellem Zusam-
menwirken abhängt. Die Qualifi-
kationen der Personen sind auch 
unterschiedlich: So beherrscht 
ein Architekt die Gebäudeerstel-

Problem: nicht geklärter Verantwortungsübergang

Begriffsverständnis  
‚Verantwortung‘

„Verpflichtung und Berechti-
gung, zum Zwecke der Erfüllung 
einer Aufgabe oder in einem 
eingegrenzten Funktionsbereich 
selbständig zu handeln.

Mit der Chance zum selbstän-
digen Handeln verknüpft sich 
das Einstehenmüssen für Erfolg 
und Misserfolg ...“

(GABLER Wirtschaftslexikon)

Bislang hat es im Bistum Aachen 
keine schwereren Vorfälle gegeben, 
trotzdem gibt es einige glücklicher-
weise gut ausgegangene Fälle und 
auch mögliche Schulschließungen 
konnten abgewendet werden.

Betreiberpflicht + Unternehmer-
pflicht

Der Betreiber ist eine natürliche 
oder juristische Person, die unter 
Berücksichtigung der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und tatsächlichen 
Umstände bestimmenden Einfluss 
auf den Betrieb einer baulichen An-
lage oder Teilen davon ausübt (in 
Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÜAnlG).

Doch damit nicht genug. Das BGV 
ist nicht nur verantwortlich für den 
sicheren Betrieb von Gebäuden, 
sondern als „Unternehmer“ auch 
für das, was in den Gebäuden ge-
schieht – hier kommt der Arbeits-
schutz ins Spiel.

Es gibt nicht nur selbst genutzte 
Gebäude wie Schulen, sondern 
auch gemietete (hier ist deren Ei-
gentümer für den Betrieb zustän-
dig, das BGV für den Arbeitsschutz) 
und ebenso vermietete (FBI = Be-
treiber, Arbeitsschutz nicht durch 
BGV). Damit ist das Zusammen-
wirken von FBI + Arbeitsschutz + 
Nutzern zu klären und in einem 

KVI IM DIALOGKVI IM DIALOG | Facility- und Immobilienmanagement

strategisches 
Immobilien-

management
FB Immobiien

Architekten

Erziehung /
Schule

Schulleiter

Hausmeister

Lehrer
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Bereits derzeit refinanzieren erste Quick win’s die Anfangsinvestition.
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Management von Objekten. Und 
ein als Hausmeister eingesetzter 
gelernter Tischler ist nicht zwangs-
läufig ein Experte im Umgang mit 
immer komplexer werdenden tech-
nischen Anlagen oder chemischen 
Stoffen (z.B. für die Wasseraufbe-
reitung in Schwimmbädern).

Auch wenn es augenscheinlich 
Sinn machen würde, die Hausmei-
ster/innen zumindest perspekti-
visch dem FBI zuzuordnen, wurde 
diese Idee wegen des voraussicht-
lich hohen Aufwandes für die Um-
stellung zunächst zurückgestellt.

Zur Lösung der fachlichen und or-
ganisatorischen Fragen wurden 3 
wesentliche Funktionen etabliert:

    Eine Nutzungsverordnung re-
gelt die Schnittstellen zwischen 
innerem + äußerem Schulbe-
reich zwischen dem Betreiber 
(FBI) und dem Nutzer (Erzie-
hung + Schule). So verbleibt 
z.B. das Hausrecht und die dis-
ziplinarische Weisungsbefugnis 
beim Schulleiter, der FBI hat 
jedoch ein Zutrittsrecht im Ge-
fahrenfall, ohne um Erlaubnis 
fragen zu müssen.

    Ein Objektmanagement ist 
neu etabliert worden, das sich 
professionell um alle mit dem 
Betrieb verbundenen Belange 
kümmert und gegenüber Haus-
meister/innen eine fachliche 
Weisungsbefugnis hat.

    Eine VMID-Matrix (Verantwor-
tung, Mitwirkung, Information, 
Durchführung) zeigt für alle 
Aufgaben die jeweiligen Stellen 
und/oder Personen an und klärt 
so die Schnittstellen mit allen 
Beteiligten inkl. dem Arbeits-
schutz.

Damit sind die komplexen Verhält-
nisse im Bereich Schule geklärt, 
weitere Klärungen für die Rolle als 

Vermieter für Externe oder als Mie-
ter werden folgen.

Ein Projekt, das sich selbst refi-
nanziert

Von Anfang an wurde verabredet, 
nicht nur mit „juristischen Augen“, 
sondern auch mit wirtschaftli-
chen zu agieren und über die Zeit 
ein professionelles Facility Ma-
nagement aufzubauen. Natürlich 
braucht es dazu einige Grundlagen 
wie z.B. ein Anlagen-Kataster oder 
eine Aufnahme der Flächen und 
dazu die Zusammenführung aller 
Informationen in einem Computer-
Aided Facility Management Sys-
tem (CAFM). 

Quick Wins in < 1a

Schnelle Erfolge sind in weniger 
als einem Jahr einfach realisier-
bar.

Potenziale in 3-5a

brauchen stabiles Fundament

So wurde in einem begleitenden 
Teilprojekt bzgl. der Unterhaltsrei-
nigung festgestellt, dass sich vo-
raussichtlich ein Einsparpotenzial 
von 20%-40% ergibt – ein Betrag 
von mehreren Millionen Euro (über 
3-5 Jahre gerechnet).

Ein wichtiger Baustein dazu ist 
eine aktuelle Informationsbasis, 
damit noch abzubildende Prozesse 
automatisiert und digitalisiert wer-
den.

Weiterhin gilt es, die Qualifikation 
des Personals (Mitarbeiter werden 
zu einem FM-Fachwirt nach GEF-
MA qualifiziert und Haustechniker 
in speziellen Fachaufgaben).
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Kirchliches Immobilienmanage-
ment (KIM)

Exkulpation

Entlastung vom Vorwurf einer 
schuldhaften Pflichtverletzung 
bzw. Rechtfertigung zur Abwehr 
einer Beschuldigung

Auch hier lohnen sich bereits heu-
te strategische Überlegungen: Wel-
che Instandhaltungskosten werden 
voraussichtlich in den nächsten 
10-20 Jahren entstehen? Welche 
Gebäude wird es in Zukunft noch 
brauchen? Wie wird sich ange-
sichts des immer beliebter wer-
denden eLearnings die Schulform 
und damit der Anspruch an Schul-
gebäude ändern?

Enthaftung gesichert + Geld ge-
spart

Alle Beteiligten können sich freu-
en: Das Projekt zur Betreiberver-
antwortung sichert nicht nur die 
Enthaftung für alle verantwort-
lichen Personen, sondern schafft 
quasi auf Knopfdruck auch noch 
die Grundlage für die Exkulpation 
(lat.: culpa = die Schuld ==> ex cul-
pa = aus der Schuld heraus).

Zusätzlich werden Potenziale ge-
hoben, die lt. Erfahrung immer 
entstehen, wenn professionelles 
Facility Management zum Einsatz 
kommt. 

Je nach Geschwindigkeit können 
die Quick Wins bei etwa 10%-15% 
der Betriebskosten liegen, die 
mittelfristigen Potenziale sogar 
bei 15%-25% - das sind Gelder, die 
sich gerne woanders einsetzen 
lassen.

Speed im Projekt

Um Projekt-Erfolge bestmöglich ein-
fahren zu können und vor allem die 
Enthaftung schnellstens zu sichern, 
wurde das Objektmanagement inte-
rimsweise mit einem externen und 
erfahrenen Profi gestaltet. 

Um mögliche Interessenkonflikte 
zu vermeiden, sollte dieser Profi 
keine eigenen Dienstleistungen er-
bringen, sondern ausschließlich für 
das Management derselben + für 
den Aufbau geeigneter Strukturen 
da sein.

Um zukünftig in der Wahl der be-
sten Partner flexibel zu sein, wurde 
dem Partner aufgetragen:

-     Gestaltung der Strukturen der-
art, dass ein Dritter sich mit 
entsprechender Dokumentati-
on und Übergabe einfach einar-
beiten kann

Damit kann das Bistum Aachen 
nach Ablauf der Vertragszeit die 
Aufgaben ohne hohe Wechselko-

Christian Harting ist Leiter der KVI Academy und trägt seit vielen Jahren als Mitglied des 
KVI Beirats maßgeblich zur stetigen Weiterentwicklung der Aktivitäten der KVI Initiative 
bei. Mit seinem Unternehmen CHCT Christian Harting Consulting + Training ist er spezia-
lisiert auf Managementberatung und -trainings.

sten an einen anderen Partner ge-
ben oder (und das ist die aktuelle 
Intention) das Objektmanagement 
selbständig übernehmen – dazu 
werden die ausgebildeten Mitar-
beiter bereits im laufenden Projekt 
durch das Interims-Management 
integriert und angelernt.

Ergebnisse + Learnings

-     Enthaftung gesichert: Es ent-
steht eine nachweisbar (wich-
tig!) rechtssichere Betreiberor-
ganisation.

-     Kosten sinken: Bereits jetzt re-
finanzieren erste Quick win’s 
die Anfangsinvestition.

-     Zukunft planbar: Es werden 
fundierte Grundlagen für Ent-
scheidungen geschaffen.

Alles in allem ein Projekt, dass sich 
sowohl für das Bistum als auch für 
die handelnden Personen als äu-
ßerst positiv herausstellt.

Herzlichen Glückwunsch dazu.
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Projekt „Vernetzte Vielfalt - digital agil in Kirche und Diakonie - Thinking in circles“

Ein Beitrag von Kathrin Linz-Dinchel  
und Dr. Jürgen Pelzer

Die fortschreitende Digitalisierung 
bringt für Kirche und kirchennahe 
Wohlfahrtsorganisationen immer 
neue Herausforderungen und Fra-
gestellungen mit sich. 

Mit dem Projekt „Vernetzte Vielfalt 
- digital agil in Kirche und Diako-
nie“ reagiert die Diakonie Bayern 
auf diese Entwicklung und ver-
netzt lokale Akteur*innen wie Kir-
chengemeinden, Gruppen, Einrich-
tungen, und Diakonische Werke 
miteinander.

Die Aktiven in den Kirchengemein-
den, in den unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern, in denen die Diakonie 
wirkt sowie in der dazugehörigen 
Verwaltung, sind in unterschied-
lichen Geschwindigkeiten und mit 
vielfältigen Lösungsansätzen auf 
der Schnellstraße der Digitalisie-
rung unterwegs.

Denn eines ist sicher: Haben sie 
einmal den Fuß auf die Straße der 
Digitalisierung gesetzt, geht es 
schnell voran. 

Die Frage ist dann meist nur: 
Geht es in die richtige Richtung? 
Wieviel kostet das? Und kommen 
alle mit?

In jedem Fall ist es gut, bereits 
eine Digitalisierungsstrategie oder 
zumindest (technische) Fixpunkte 
zu haben, an denen Orientierung 
möglich ist.

Noch besser ist es, wenn man sich 
auf den Gedankengang einlassen 
kann, dass die erfolgreiche Digitali-
sierung (1) eine Digitalisierung von 
Prozessen ist und darüber hinaus 
(2) immer auch einen kulturellen 

Prozesse (Stichwort: Restrukturie-
rung)? Oder wie es Thorsten Dirks, 
der CEO von Telefónica Deutsch-
land so eingängig formulierte: 
„Wenn Sie einen Scheißprozess di-
gitalisieren, dann haben Sie einen 
scheiß digitalen Prozess.“ Und hier 
schließt sich die Frage an: Mit wel-
chem Prozess beginnen wir? Und 
welches Tool nutzen wir dafür?

An diesem Punkt angekommen, 
beginnt die Orientierung von neu-
em. Und hier setzt die Strategie der 
„Vernetzten Vielfalt“ an.

Wandel der Organisation und der 
Mitarbeitenden bedingt.

Ganz anschaulich ist es, wenn man 
das auf die Praxis bezieht und zum 
Beispiel eine Abteilung oder einen 
Arbeitsbereich digitalisieren möchte. 

Die erste Frage, die man sich dann 
stellen sollte ist: Welche Prozesse 
gibt es in der Abteilung, die man di-
gitalisieren könnte? 

Die zweite Frage lautet dann: 
Brauchen wir überhaupt all diese 

Digitalisierung agil und vernetzt gestalten

Entgegennahme des KVI Innovationspreises 2022 durch die Vorständin des Diako-
nischen Werks der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Frau Sandra Schuh-
mann. Auf dem Bild zu sehen sind (von links nach rechts) Frau Sandra Schuhmann, 
Herr Dr. Jürgen Pelzer sowie Frau Kathrin Linz-Dinchel. Das Diakonische Werk der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern wurde für das Projekt „Vernetzte Vielfalt - 
digital agil in Kirche und Diakonie - Thinking in circles“ als zweiter Sieger mit dem KVI 
Innovationspreis 2022 ausgezeichnet.
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„Vernetzte Vielfalt“ initiiert, un-
terstützt und vernetzt die Digi-
talisierung in der bayerischen 
Landeskirche, Diakonie und Er-
wachsenenbildung. Mehrfach-
strukturen sollen so reduziert, 
Synergieeffekte ermöglicht, und 
die Innovationsfähigkeit gesteigert 
werden. Mit dem Projekt identi-
fizieren und schaffen Kirche und 
Diakonie in Bayern Blaupausen 
und Mustervorlagen für gelungene 
Digitalisierungen: Agile Netzwerke 
(Circles) ermöglichen fokussiert-
transparenten Austausch für alle 
Akteur*innen im Bereich Digitali-
sierung, IT, agiles Arbeiten (New 
Work), Kollaboration und Förder-
möglichkeiten. 

Die Corona-Krise hat vor allem 
dazu beigetragen, die Zusammen-
arbeit von Teams und Einheiten zu 
digitalisieren. So sind Videokon-
ferenzen für die meisten von uns 
völlig normal bzw. „new normal“ 
geworden.

Vor allem durch Videokonferenz-
Tools können Digitalisierungs-
vorhaben in Kirche und Diakonie 
– sowohl lokal als auch bayernwe-
it – miteinander vernetzet und in 
Austausch gebracht werden. 

Der Austausch ist immer moderiert 
aber nicht zwangsläufig themen-
bezogen, ganz im Sinne der „Lean 
Coffee - Methode“ (= Treffen ohne 
vorher festgelegte Agenda).

Vielmehr geht es darum, Personen 
miteinander in den Austausch zu 
bringen, die ähnlichen Aufgaben 
gegenüberstehen und voneinander 
lernen wollen. (Im Sinne einer Com-
munity of Practise, CoP, also einer 
praxisbezogenen Gemeinschaft).

Das Projekt „Vernetzte Vielfalt“ 
sammelt und bündelt das Wissen 
um „was“ und um „woher“ und 
beschleunigt somit immer stär-
kere Vernetzung. Das in den Aus-
tauschrunden generierte Wissen 

wird oft in Kanban-Boards oder 
Whiteboards festgehalten, visuali-
siert und zugänglich gemacht.

An das Vernetzungsangebot 
schließt sich auch ein Beratung-
sangebot an, das unter dem Vor-
zeichen der digitalen Transforma-
tion konzeptionelle Beratung bei 
Digitalisierungsprozessen und zu 
nationalen sowie europäischen För-
dermitteln für die Mitglieder aus 
Kirche und Diakonie bietet. Beson-
ders neuartig und wegbereitend in 
dem Projekt ist (1) der Bottom-up-
Ansatz, der Akteur*innen von Kir-
che und von Diakonie miteinander 
in den Austausch bringt, ohne dass 
Hierarchien und organisationale 
Verortung eine Rolle spielen.

Das ist auch gut so, denn in einer 
immer komplexer werdenden Welt 
der Digitalisierung, stoßen die 
altbewährten, starren Organisa-
tionsstrukturen an ihre Grenzen. 
Stattdessen sind selbstorganisierte 
Teams oder ad-hoc-Austauschrun-
den handlungsfähiger, innovativer 

VE
RN

ET
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E

Übersicht über die aktuellen Angebote und bisherigen Aktivitäten des Projekts „Ver-
netzte Vielfalt“
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und dank der Schwarmintelligenz 
auch kompetenter um knifflige 
Fragestellungen schneller zu lösen.

Des Weiteren ermöglicht „Ver-
netzte Vielfalt“ auch das Auspro-
bieren einer neuen Arbeitskultur, 
da das Projekt (2) die Grundprin-
zipien der Agilität mit Digitalisie-
rung verbindet. 

Neugierige, motivierte Individuen 
(nicht Funktionsträger) erkunden 
hier die Räume und Möglichkeiten 
der Vernetzung. Sie tauschen sich 
im Gespräch miteinander aus und 
übermitteln so effizient ihre Gedan-
ken, Informationen und Tipps. Die 
Moderator*innen (= Projektleitung 
„Vernetzte Vielfalt“) ermöglichen 
das Umfeld, in dem in regelmä-
ßigen Abständen neue Erkennt-
nisse, Reflexion und Anpassung 
ausgetauscht werden können. Sie 
sichern ebenfalls die Ergebnisse 
und deren Verfügbarkeit.

Unsicherheiten der Teilneh-
menden sind irrelevant. Gemein-
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sam wird Neues erkundet und 
Erkenntnisse immer wieder dem 
Neuen angepasst. Nach zwei Pro-
jektjahren stellen wir fest: Das 
Projekt „Vernetze Vielfalt – digital 
agil in Kirche und Diakonie (Thin-
king in Circles)“ trug wesentlich 
dazu bei, den Aufbau und die Ver-
stetigung von Doppelstrukturen im 
Bereich Digitalisierung in Kirche 
und Diakonie aufzudecken und zu 

Kathrin Linz-Dinchel und Dr. Jürgen Pelzer leiten das Projekt „Vernetzte Vielfalt - digital agil in Kirche und Diakonie“. Kathrin Linz-Dinchel ist 
Referentin „Vernetzte Vielfalt“ beim Diakonischen Werk der Ev.- Luth. Kirche in Bayern e. V., Dr. Jürgen Pelzer ist Referent für fachübergrei-
fende Fortbildungen mit Schwerpunkt Digitalisierung.
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Wolfgang Janowsky, Vorstand 
Wirtschaft und Recht und 2. Vor-
sitzender des Vorstands des Dia-
konischen Werks der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern

„Das Projekt ‚Vernetzte Vielfalt 
- digital agil in Kirche und Diako-

nie - Thinking in circles‘ ist eines 
unserer erfolgreichsten Projekte, 
dies insbesondere deshalb, da 
es für zwei Paradigmenwechsel 
steht: Die intensive Zusammenar-
beit zwischen Kirche und Diako-
nie und die Vernetzung von Kom-
petenz statt der Beanspruchung 
einer Meinungs- bzw. Kompe-
tenzführerschaft.

Das ist wesentlich agiler, kompe-
tenter und effizienter, weshalb 
wir sehr stolz sind, dass dieses 
Projekt als zweiter Sieger des KVI 
Innovationspreises 2022 ausge-
zeichnet wurde! Hierfür gebührt 
aber sehr großer Dank den beiden 
Initiator*innen Kathrin Linz-Din-
chel und Jürgen Pelzer, die mit so 

hohem Einsatz und großer Begeis-
terung das Projekt vorantreiben 
und dank ihrer besonderen Kom-
petenzen in so kurzer Zeit deut-
lich mehr erreicht haben, als wir 
erwartet haben.

Besonderer Dank gebührt der 
Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern, die mit ihrer Fi-
nanzierungszusage im Rahmen 
des kirchlichen Engagements 
für eine digitale Transformation 
dieses Projekt allein ermöglicht 
haben“, so Wolfgang Janowsky, 
Vorstand Wirtschaft und Recht 
und 2. Vorsitzender des Vor-
stands des Diakonischen Werks 
der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern.

vermeiden sowie Synergieeffekte 
zu generieren. 

Eine Verzahnung der Akteur*innen 
und der Austausch über Lösungen 
in der digitalen Transformation 
auf lokaler Ebene ermöglichten 
es, die gerade neu entstehenden 
Strukturen in Diakonie und Kirche 
gemeinsam zu denken und zu re-
flektieren. 

Wir sagen danke für die Möglich-
keiten und die Erfahrungen, die wir 
dank der anteiligen Projektförde-
rung durch die durch die Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Bayern 
machen durften. Das Projekt „Ver-
netzte Vielfalt – digital agil in Kirche 
und Diakonie“ läuft in dieser Form 
noch bis 31.12.2023. Eine Übersicht 
über unsere Projektaktivitäten fin-
det sich unter www.digitalagil.de.
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Supervision ist eine lohnende In-
vestition in Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung der Arbeit ei-
ner Person, eines Teams oder einer 
Einrichtungsleitung.

Denn in einer sich ständig verän-
dernden Arbeitswelt mit konflikt-
haften, widersprüchlichen und 
komplexen Anforderungen schär-
fen die, die Supervision erhalten, 
unter externer Anleitung ihr beruf-
liches Selbst- und Rollenverständ-
nis.

Sie gewinnen zusätzliche Deu-
tungs-, Handlungs- und Lösungs-
kompetenzen für Probleme in 
ihrem Arbeitskontext. Sie verbes-
sern ihre berufliche Kommunika-
tion. Sie entwickeln in Entschei-
dungs- und Zielfindungsprozessen 
sach- und fachgerechte Kriterien. 
Ihre Kompetenzen und Ressourcen 
werden aktiviert. Davon profitie-
ren die Beratenen und die Einrich-
tungen, in denen sie arbeiten. 

Gegenstand und Ziele von Super-
vision

Supervision ist praxisorientierte 
Beratung für berufliche Fragen. Sie 
folgt dem generellen Ziel, durch 
angeleitete Analyse und Reflexion 
verschiedene Dimensionen der Ar-
beit der Beratenen zu verbessern, 
und zwar

    ihre Arbeitsleistungen und Ar-
beitsergebnisse,

    ihre berufliche Kommuni-
kation und ihre Arbeitsbe-
ziehungen (zu Kolleg:innen, 
Klient:innen, Vorgesetzten und 
Mitarbeiter:innen),

Supervision; am Beginn jedes Su-
pervisionsprozesses steht eine 
Themen- und Zielvereinbarung 
(„Auftragsklärung“).

Um die vereinbarten Supervisi-
onsziele zu erreichen, werden in 
der Regel die in der Grafik 1 dar-
gestellten Analysebereiche schritt-
weise bearbeitet: 

Dadurch entsteht ein breiteres und 
tieferes Verständnis von Problem-
konstellationen und Sichtweisen, 
daraus folgen mehr Handlungsop-
tionen.

Beispiel

In einem kirchlichen Verwaltungs-
zentrum kommt es immer wieder 
zu Konflikten zwischen zwei Mit-
arbeitenden von Abteilung A und 
Abteilung B. Es greift zu kurz, den 

    ihre Arbeitszufriedenheit und

    ihr berufliches Selbstverständ-
nis, d.h. ihr Verständnis von 
Rolle und Auftrag im Kontext 
der Ziele und der Struktur ihrer 
arbeitgebenden Organisation.

Supervision unterscheidet sich von 
anderen Beratungsformaten weni-
ger durch ihre Methoden als durch 
ihren Gegenstand: Während z.B. in 
Therapie oder Lebensberatung die 
beratene Person mit ihren Lebens- 
und Beziehungsfragen im Zentrum 
der Beratung steht, ist es im Fall 
von Supervision die Arbeit bzw. die 
jeweils konkrete arbeitsbezogene 
Frage der Ratsuchenden. 

Welche konkreten Fragen und Klä-
rungsziele die Supervision bear-
beitet, entscheiden die Beratenen 
bzw. die Auftraggeber:innen der 

Ein Beitrag von  
Prof. Dr. habil. Kerstin Lammer

Supervision als Klärungshilfe für Führungskräfte und Teams

„Denn Sie wissen, was Sie tun“

Supervision ist eine Form der beruflichen Beratung, die zur Reflexion des eigenen Han-
delns anregen sowie Qualität professioneller Arbeit sichern und verbessern soll.
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Konflikt einfach nur auf der Per-
sonenebene zu betrachten („Mit-
arbeiterin A hat oder ist ein Pro-
blem“).

Der Durchgang durch die verschie-
denen supervisorischen Analy-
sebereiche kann z.B. zeigen: Der 
Konflikt entsteht durch Zuständig-
keitsüberschneidungen zwischen 
den beiden Abteilungen oder durch 
unterschiedliche Auftragslogiken 
(A soll die Einhaltung von Qua-
litätskriterien nach ISO überwa-
chen, B soll für Einsparungen sor-
gen) – dann sind nicht personelle, 
sondern strukturelle Problemlö-
sungen zu suchen.  

In kirchlichen oder kirchennahen 
Berufen und Organisationen (zu-
nehmend aber auch in nicht-kirch-
lichen, die immer häufiger ihre 
„Vision“ oder „Mission“ betonen) 
ist zusätzlich die Frage nach dem 
Auftrag und dem Sinn, nach der 
Bedeutungsdimension der Arbeit 
besonders zu berücksichtigen.  

Beispiele

Die Pflegedirektorin eines Dia-
konie-Krankenhauses sagt an-
gesichts von Fallpauschalen und 
Personalmangel: „Mit Menschen-
würde, Nächstenliebe und ganz-
heitlicher Zuwendung hat das für 
mich nichts mehr zu tun, wenn wir 
die Patienten gerade noch satt und 
sauber kriegen.“

Supervisorisch ist nun daran zu 
arbeiten, an welchem Sinnhori-
zont und an welchem ethischen 
Anspruch die Einrichtung und die 
Mitarbeiterin ihre Arbeit ausrich-
ten, wodurch sich der Anspruch 
umsetzen lässt, inwieweit die Mit-
arbeiterin sich damit noch identifi-
zieren kann etc.  

Der Vorstand eines Johanneswerks 
klagt: „Fünf Prozent schwierige 
Mitarbeitende kosten mich in der 
Personalführung 95% Aufwand. 

Aber als Diakonie-Chef kann ich 
nicht einfach durchgreifen, ich 
muss ja auch seelsorglich mit un-
seren Leuten umgehen.“ Super-
visorisch ist hier am Zielkonflikt 

zwischen Vorgesetzten- und Seel-
sorgerolle zu arbeiten. 

Traditionen, Expertisen und Me-
thoden

Das Spannungsfeld der supervisorischen Analyse nach Kerstin Lammer 2007/2012.

Traditionen, Expertisen und Methoden der Supervision. 
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Die Traditionen, Expertisen und 
Methoden der Supervision ähneln 
denen anderer Beratungsformate. 
Die meisten Supervisor:innen und 
Coaches arbeiten heute multiper-
spektivisch und methodenplural; 
sie speisen ihr Repertoire vor allem 
aus drei Disziplinen:

    Aus der Sozialarbeit bzw. der 
Soziologie stammen die Tradi-
tion der Arbeit an konkreten 
beruflichen Fallbeispielen 
(„case-studies“), das Prinzip des 
praxisbezogenen „learning by 
doing“ bzw. des training on the 
job und der Rückgriff auf Rollen-
theorien.

    Aus der Pädagogik werden das 
Arbeiten mit Werkzeugen der 
Lern- und Motivationsanamne-
se, das Prinzip des reflektie-
renden „learning by doing“ und 
der Rückgriff auf Lerntheorien 
entnommen.

    In der Psychotherapie bzw. 
der Psychoanalyse gründet 
das Arbeiten an Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, an der 
bewussten Wahrnehmung von 
biografischen Prägungen, Über-
tragungen und Projektionen der 
im Arbeitskontext handelnden 
Personen sowie das Arbeiten 
an Einsichten in psychodyna-
mische Prozesse in und zwi-
schen diesen Personen. 

So kommen jeweils die Arbeits-, 
die Lern- und Lebenslinie der Bera-
tenen und ihrer Klärungsfragen in 
den Blick.  

Für kirchliche und kirchennahe Ar-
beitsfelder kann es hilfreich sein, 
Supervisor:innen zu wählen, die 
auch theologisch geschult sind, die 
besondere Kontextbedingungen, 
sowie typische ekklesiogene Kon-
flikte und Rollenkonflikte kennen 
und zwischen theologischen und 
ideologischen Argumenten unter-
scheiden helfen können.  

Beispiel

Der Superintendent eines Kir-
chenkreises sagt: „Weil die Kirche 
schrumpft, müssen wir bis 2030 
ein Drittel der Personalstellen und 
ein Viertel des Haushaltsvolumens 
einsparen. Die Mitarbeitenden 
werden an der Strategieplanung 
beteiligt.

Aber wie sollen wir sachlich über 
Auftrag und Strategien reden, 
wenn für die Leute die Frage exis-
tenziell ist, wem es an den Kragen 
geht? Alle wollen beweisen, warum 
ihr Arbeitsbereich und ihre eigene 
Stelle erhalten bleiben müssen. 
Und wenn wir ein Haus schließen 
oder jemanden entlassen, heißt es 
sofort: ‚Das ist aber unchristlich.‘“

In Fällen wie diesen kann pasto-
ralpsychologische Supervision 
unterstützen, den ideologischen 
Vorwurf zu hinterfragen und theo-
logische Leitplanken für die künf-
tige Organisationsstrategie heraus-
zuarbeiten: Kürzungen sind nicht 
„unchristlich“; vielmehr müssen 
verantwortliche Kirchenleitende 
bei schwindenden Ressourcen the-
ologisch begründbare Prioritäten-
Entscheidungen treffen.

In der Supervision wird reflektiert, 
welche theologischen und kir-
chentheoretischen Kriterien dabei 
anzuwenden sind; es wird danach 
gefragt, was Alleinstellungsmerk-
male kirchlicher Arbeit sind und 
was andere Organisationen ebenso 
gut können, etc.

Fazit

Supervision hilft besser und zu-
friedener, weil Selbst-bewusster, 
Rollen-bewusster und Auftrags-
bewusster zu arbeiten.

Sie bietet Klärungshilfe bei be-
ruflichen Konflikten und Kom-
munikationsproblemen, bei der 
Bewältigung von Krisen und Ver-

änderungsprozessen in der Berufs-
biografie oder in der Organisation 
bzw. in der Einrichtung.

Sie führt dazu, dass Leitende und 
Teams besser wissen, was sie tun, 
warum und wozu. Supervision 
schafft für Sie und Ihre Einrichtung 
einen Vorsprung in Professionali-
sierung, Personal- und  Qualitäts-
entwicklung.

Deutsche Gesellschaft für Su-
pervision und Coaching e.V. 
(DGSv)

Die Deutsche Gesellschaft für 
Supervision und Coaching e.V. 
(DGSv) setzt sich seit ihrer 
Gründung 1989 für die Qua-
lität von Supervision und seit 
der Jahrtausendwende auch 
Coaching ein. Die DGSv för-
dert Konzeptentwicklung, For-
schung und Praxis und gehört 
seit Ende 2022 zu den Partner-
verbänden der KVI Initiative. 
Sie vertritt die fachlichen und 
berufspolitischen Interessen 
ihrer über 4.400 natürlichen 
und 31 juristischen Mitglieder 
(PDF).

Web: www.dgsv.de

Frau Prof. Dr. habil. Kerstin Lammer ist Su-
pervisorin, Lehrsupervisorin und Coach 
(DGSv/DGfP), Systemische Familienthera-
peutin (SG) und Professorin für Praktische 
Theologie. Sie ist leitende Militärdekanin 
des Evangelischen Militärdekanats Mitte.
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Mehr denn je sind stetige und qua-
litativ hochwertige Fortbildungen 
wichtig. Die Seminare und Work-
shops der KVI Academy, die ziel-
gerichtet für Mitarbeitende aus 
Kirche & Sozialwirtschaft und für 
Mitarbeitende der Mitgliedsunter-
nehmen der KVI Initiative konzi-
piert und stetig weiterentwickelt 
werden, unterstützen Sie und ge-
ben Ihnen wirksame Lösungswerk-
zeuge an die Hand.

Das gesamte Programm finden Sie 
unter https://kviinitiative.de im 
Bereich KVI Academy. Individuelle 
Wünsche können Sie gerne mit uns 
abstimmen, um die Inhalte eines 
Seminars oder Workshops auf Ihre 
Bedürfnisse hin anzupassen oder 
um ein Training speziell für Ihre 
Organisation zu entwickeln.

Hierzu sowie für Ihre Anfragen 
steht Ihnen Herr Christian Harting, 
Leiter der KVI Academy, per EMail 
unter academy@kviinitiative.de 
zur Verfügung.

Ihre Anfragen können Sie auch un-
ter https://kviinitiative.de/anfrag-
einhouse.html stellen. Wir melden 
uns unverzüglich, um mit Ihnen 
eine telefonische Abstimmung 
Ihres Seminars oder Workshops 
vorzunehmen. Nach dieser Ab-
stimmung erhalten Sie unter Be-
rücksichtigung Ihrer individuellen 
Wünsche ein Angebot.

Die meisten Seminare und Work-
shops können sowohl Online als 
auch in Präsenzform durchgeführt 
werden. Seminare und Workshops 
in Präsenzform erstrecken sich je 
nach Intensität über ein oder zwei 
Tage. Die Online Trainings dauern 

    die angesetzten Qualitätsstan-
dards viel umfassender sind, als 
dies bei marktüblichen Semi-
naren der Fall ist,

    sie von einem speziellen Exper-
tenteam, das sich mit Kirche & 
Sozialwirtschaft bestens aus-
kennt, unter wissenschaftlicher 
Begleitung konzipiert und im 
engen Dialog mit Entschei-
dungsträgern weiterentwickelt 
werden,

    wir Ihnen vor, während und 
nach den Seminaren & Work-
shops zur Verfügung stehen, 
um z.B. gewonnene Erkennt-
nisse strategisch umzusetzen 
oder Optimierungen der Verwal-
tungsstruktur zu erörtern.

Nachfolgend stellen wir Ihnen 
einige Trainings näher vor. Das 
gesamte Programm der KVI Aca-
demy finden Sie, wie oben bereits 
erwähnt, unter https://kviinitiati-
ve.de im Bereich KVI Academy.

3 bis 4 Stunden, da die Aufnahme- 
und Konzentrationsfähigkeit der 
Referierenden und Teilnehmenden 
aus unserer Erfahrung nicht länger 
als max. 4 Std. aufrechterhalten 
werden kann. Trainings in Prä-
senzform sind demnach intensiver 
und umfangreicher. Sie werden 
i.R. als Inhouse-Trainings in Ihren 
Räumlichkeiten durchgeführt oder 
in Ihrer Tagungseinrichtung.

Sehr beliebt ist es, ein Inhouse-
Training während einer internen 
Tagung durchzuführen.

Die KVI Seminare & Workshops 
zeichnen sich dadurch aus, dass

    sie im Rahmen der Aktivitäten 
der KVI Initiative und einer en-
gen Bindung zum Sektor Kirche 
& Sozialwirtschaft konzipiert 
werden,

    ganz spezifische Wünsche be-
rücksichtigt werden,

Für Führungskräfte aus Kirche & Sozialwirtshaft und Mitarbeitende anbietender 
Unternehmen 

Ein Beitrag von Peter S. Nowak

Seminare & Workshops in Premiumqualität

Viele Seminare & Workshops der KVI Academy können nach Wahl in Präsenzform auch 
Online durchgeführt werden.
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Achtsamkeit als Führungskompe-
tenz

    Routineaufgaben in der Führung 
als Achtsamkeitsrituale.

Nutzen

    Ihre Konzentration, Intuition, 
Kreativität und Belastbarkeit 
nehmen zu,

    Sie werden Gelassener und em-
pathischer im Umgang mit Ihren 
Mitmenschen und Situationen,

    Sie können sich besser auf 
Ihre aktuelle Realität einlassen, 
Selbst- und Fremdwahrneh-
mung erhöhen sich,

    Das Achtsamkeitstraining ver-
schafft Ihnen innere Distanz, Ge-
lassenheit und innere Stärke, die 
Sie zielgerichtet in Ihr Führen 
und Handeln einfließen lassen.

Methode & Durchführung

    Kurze Inputs, Dialoge, Erfah-
rungsaustausch, intensives 
Übungsprogramm mit ge-
führten Meditationen und 
(Selbst-)Reflektionen.

    Online bzw. in Präsenzfom 

Gesund und leistungsfähig bleiben 
- Stressmanagement und Resilienz

In dieser veränderungsreichen 
Zeit ist es für Führungskräfte und 
ihre Mitarbeitenden eine besonde-
re Herausforderung, gesund und 
leistungsfähig zu bleiben. Gerade 
in Zeiten des digitalen Wandels, 
agiler Arbeitsprozesse und hohen 
Innovationsdrucks wird es immer 
wichtiger für Organisationen, ein 
erhöhtes Augenmerk auf die Wider-
standsfähigkeit und Stresskompe-
tenz ihrer Mitarbeitenden zu legen.

Dieses Training gibt Antwort auf 
folgende Fragen:

Warum fällt es manchen Menschen 
leichter, belastende Phasen oder 
gar Krisen zu überstehen und wa-
rum werden andere Menschen da-
rüber krank?

Was macht uns widerstandsfähig 
und hilft uns, Stress und Bela-
stungen zu verarbeiten?

Ist Resilienz eine individuelle Kom-
petenz oder können auch Organisa-
tionen resilient werden und so den 
Herausforderungen unserer Zeit 
besser gewappnet begegnen?

Lernen Sie in diesem Training

    Techniken, neue Denkansätze 
und Perspektiven kennen, die 
Sie unterstützen, in angespann-
ten Zeiten Kräfte zu mobilisie-
ren und gleichzeitig Entspan-
nung möglich werden zu lassen,

    wie Sie aktiv mit Herausfor-
derungen umgehen, um mit 
Vertrauen in die eigenen Kom-
petenzen und Stärken konstruk-
tive Lösungen zu entwickeln,

    wie Sie die Situation analysie-
ren, um reflektierte und kontrol-
lierte Handlungsalternativen zu 
entwickeln, statt bei Stress im-
pulsiv zu reagieren.

In diesem Training erlernen Sie 
den konstruktiven Umgang mit 

Das Seminar „Achtsamkeit als Führungs-
kompetenz“ wird von Claudia Lutschewitz, 
Wirtschaftspsychologin (M.Sc.), Master of 
Mediation (MM), sowie MBA und Juristin, 
durchgeführt. Sie ist eine erfahrende Kon-
fliktmanagementberaterin, Wirtschafts-
mediatorin und interkulturelle Kommuni-
kations- und Verhandlungs-Trainerin.

Das Seminar „Gesund und leistungsfä-
hig bleiben - Stressmanagement und 
Resilienz“ wird von Christina Henn-Ro-
ers durchgeführt, die seit vielen Jahren 
als Business Coach tätig ist.

Der Fokus der Arbeitswelt von Füh-
rungskräften verändert sich stän-
dig. Geschwindigkeit, Komplexität, 
Aufgabendichte und vielfältige Er-
wartungen nehmen zu.

Lernen Sie in diesem Seminar, wie 
Sie den Anforderungen, der Unplan-
barkeit und der Hektik des Alltags 
mit Achtsamkeit, Konzentration und 
Gelassenheit begegnen können. Stär-
ken Sie Ihre Empathie und Resilienz 
gegenüber sich selbst sowie Ihren 
Mitarbeitenden, fokussieren Sie sich 
gezielt und treffen Sie bedacht die 
richtigen Entscheidungen. Führen 
Sie sich selbst und Ihr Team achtsam 
in einem produktiven, kreativen und 
entspannten Miteinander.

Inhalte

    Mit Empathie und achtsamer 
Kommunikation erfolgreich zu-
sammenarbeiten,

    Die eigene Wahrnehmung signi-
fikant verbessern,

    Selbstführung: Wie gut küm-
mern Sie sich um sich selbst?,
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Organisationen müssen sich per-
manent verändern und erfolgreich 
den Anforderungen des Umfeldes 
anpassen.

Gerade deshalb ist es so wichtig, 
dass Entwicklungsprozesse nach-
haltig und erfolgreich gestaltet 
werden und erfolgreich sind. 

Dieses Seminar bietet Ihnen die 
Möglichkeit, in der Planung und 
Umsetzung von Veränderungsvor-
haben künftig erfolgreicher zu sein.

In diesem Seminar lernen Sie

    welche Phasen, Ebenen und Ele-
mente einen Veränderungspro-
zess bestimmen

    welche Rolle die emotionale 
Ebene in einem Veränderungs-
prozess spielt und wie Sie mit 
Emotionen und Widerständen 
umgehen können

    wie es Ihnen gelingen kann, 
durch eine gute Verbindung von 
Fachberatung und Prozessbe-
ratung auf allen Ebenen und in 
allen Phasen des Prozesses die-
sen erfolgreich zu gestalten

    welche Haltungen einen Verän-
derungsprozess positiv beein-
flussen

    wie Sie mit agilen Methoden und 
guter Kommunikation Beteili-
gung und Identifikation in Ver-
änderungsprozessen verstärken 
können

Nach dem Seminar werden Sie 
eine konkrete Strategie für Ihre Or-
ganisation entwickeln können, mit 
der es Ihnen gelingt, künftige Ent-
wicklungs- und Veränderungspro-
zesse erfolgreich und nachhaltig zu 
gestalten.

Durchführung

Online bzw. in Präsenzfom

Stress und erfahren den Zusam-
menhang zwischen Resilienz, 
Grundüberzeugungen und Werten. 
Grundlage des Trainings sind das 
LOOVANZ-Resilienz-Trainingspro-
gramm der AHAB-Akademie sowie 
verschiedene theoretische Kon-
zepte zum Umgang mit Stress und 
Belastungen (z.B. nach G. Kaluza), 
die mittels praktischer Übungen le-
bendig vermittelt werden.

Durchführung

In Präsenzfom

Veränderungsprojekte erfolgreich 
planen und umsetzen - Entwick-
lung nachhaltig gestalten

Zeit- und Selbstmanagement - Nie 
wieder überarbeitet

Haben Sie auch das Gefühl, dass 
Ihr Arbeitstag zu wenig Stunden 
hat für all die wichtigen Aufgaben, 
die zu erledigen sind? Wachsen die 
Stapel auf Ihrem Schreibtisch auch 
immer weiter?

Dann nutzen Sie dieses Training 
und lernen Sie,

    wie Sie effektiv Prioritäten setzen

    wie Sie Zeitdieben aus dem Weg 
gehen

   wie Sie richtig delegieren

Kompakt und intensiv lernen Sie in 
diesem eintägigen Praxis-Training, 
sich selbst besser zu organisieren 
und die richtigen Prioritäten zu set-
zen. Sie erfahren, wie sie Störungen 
und Zeitdiebe minimieren und wie 
Sie Ihr persönliches Management 
nachhaltig optimieren. Sie erhalten 
sofort umsetzbare Tipps und Ideen, 
um Ihre Arbeitszeit noch effektiver 
zu nutzen. Sie lernen, wie Sie unnö-
tigen Stress reduzieren und Ihre En-
ergien sinnvoll nutzen zu können.

Durchführung

In Präsenzfom

Das Seminar „Veränderungsprojekte 
erfolgreich planen und umsetzen – Ent-
wicklung nachhaltig gestalten“ wird von 
Klaus Muth durchgeführt. Er begleitet 
und unterstützt Organisationen ver-
schiedener Branchen in Veränderungs-
projekten und in der Führungskräfteent-
wicklung.

Unsere immer komplexer wer-
dende Arbeitswelt ist von steten 
Veränderungen bestimmt. Unsi-
cherheit, Angst und Überforderung 
sind häufig Begleiterscheinungen 
dieser Veränderungen. 

Viele Veränderungsprozesse schei-
tern oder sind nur bedingt erfolg-
reich, weil es nicht gelingt, in allen 
Phasen des Prozesses besonders 
die fachliche und die emotionale 
Ebene gut zusammenzuführen. 

Das Intensiv-Seminar „Zeit- und Selbst-
management - Nie wieder überarbeitet“ 
wird von Susanne Goldstein durchge-
führt, die als langjährig erfahrene Trai-
nerin Führungskräfte unterschiedlicher 
Branchen unterstützt.
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Überblick und erfolgreicher Ver-
trieb“ erfahren die Teilnehmenden, 
wie Kirche, Caritas und Diakonie 
aufgebaut sind, auf welchen Wegen 
Entscheidungen getroffen werden, 
wo die wirklichen Entscheidungs-
träger zu finden, über welche 
Marktbedeutung dieser Sektor ver-
fügt, und wie man in diesem Sektor 
erfolgreich agiert.

Dieser Workshop hilft den Teil-
nehmenden, die spezifischen 
Strukturen von Kirche & Sozial-
wirtschaft kennenzulernen und 
die Aktivitäten auf diesen Sektor 
bzw. in diesem Sektor optimal aus-
zurichten.

In diesem Workshop werden u.a. 
behandelt

    Struktur und Potenziale des 
Marktes Kirche & Sozialwirt-

Für Mitarbeitende in der Geschäfts-
führung, in der Bereichsleitung, im 
Vertrieb und im Marketing sowie 
für Mitarbeitende, die neu in Kir-
che, Caritas oder Diakonie beschäf-
tigt sind, bietet die KVI Academy 
spezielle Workshops an.

Hierbei werden die Teilnehmenden 
im Hinblick auf die sich stetig ver-
ändernden Strukturen und Anfor-
derungen kirchlicher und kirchen-
naher Verwaltungen geschult und 
erhalten einen fundierten Überblick 
über die komplexen Strukturen und 
über die Bedeutung des Sektors Kir-
che und Sozialwirtschaft.

KVI Kompakt-Workshop „Kirche & 
Sozialwirtschaft im Überblick und 
erfolgreicher Vertrieb“

In dem KVI Kompakt-Workshop 
„Kirche & Sozialwirtschaft im 

Workshops nicht nur für Mitarbei-
tende anbietender Unternehmen

Wer aus der privaten Wirtschaft 
oder einer öffentlich-rechtlichen 
Verwaltung kommend eine Posi-
tion in einer kirchlichen oder so-
zialwirtschaftlichen Verwaltung 
annimmt, sollte die speziellen Ge-
pflogenheiten und Strukturen sei-
ner neuen Organisation kennen. 

Wer Produkte und Dienstlei-
stungen in Kirche und kirchlichen 
Organisationen vermarkten will 
und dort mit der in der Wirtschaft 
erfolgreichen Vorgehensweise he-
rangeht, stellt schnell fest, dass 
dies nicht funktioniert.

Die Entscheidungswege erschei-
nen verwirrend und langsam, die 
Strukturen sehr komplex und un-
durchsichtig. 

Die Bedeutung und das Marktvo-
lumen dieses Sektors werden oft-
mals unterschätzt.

Erfolgreicher Vertrieb im Markt 
Kirche erfordert nicht nur fun-
diertes Wissen um die Strukturen 
der Kirche & Sozialwirtshaft, son-
dern auch die richtigen Ansatz-
punkte, die angepasste Ansprache 
und Fingerspitzengefühl für die in 
Jahrhunderten gewachsene, ganz 
eigene Mentalität innerhalb des 
Mikrokosmos Kirche.

Eine erfolgreiche Tätigkeit in einer 
kirchlichen oder sozialwirtschaft-
lichen Verwaltung, sei es im Rah-
men eines Angestellten- oder eines 
Beamtenverhältnisses, erfordert 
gute Kenntnis der Strukturen und 
Entscheidungswege, die sich nicht 
so einfach verändern lassen. 

Insb. für neue Mitarbeitende, die 
aus der Privatwirtschaft kommen, 
ist eine schnelle Anpassung an die 
neuen Rahmenbedingungen unab-
dingbar, um die neuen Herausfor-
derungen meistern zu können.    

Der KVI Kompakt-Workshop „Kirche & Sozialwirtschaft im Überblick und erfolgreicher 
Vertrieb“ hilft den Teilnehmenden, die Strukturen von Kirche & Sozialwirtschaft ken-
nenzulernen und wird i.R. von zwei Referierenden durchgeführt, die in diesem Sektor 
seit vielen Jahren tätig sind.
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schaft, Besonderheiten und 
Spezifika des Gesamtmarktes, 
Marktpotenziale und Entwick-
lungsprognosen, Betätigungs-
felder der verfassten Kirche

    Strukturen der Evangelischen 
und der Katholischen Kirche: 
Organisatorischer Aufbau der 
Bistümer und Landeskirchen

    Spezifika im Marketing: Strate-
gisches Marketing mit der Ziel-
gruppe Kirche und Sozialwirt-
schaft

    Überzeugungs-/Vertriebsrele-
vante Merkmale: Was ist anders 
im Markt Kirche und Sozialwirt-
schaft?

Durchführung

Online

Sollten Sie Ihre Kenntnisse in 
einem Intensiv-Workshop vertiefen 
wollen, so werden spezielle Work-
shops angeboten, die in Präsenz-
form durchgeführt werden. Siehe 
hierzu das Gesamtprogramm der 
KVI Academy unter https://kviini-
tiative.de

Online- & Videokonferenzen pro-
fessionell präsentieren und mode-
rieren

Ein Thema in einem Video oder auf 
einer Online Session kompakt und 
fesselnd zu behandeln, ist eine He-
rausforderung. 

Mit der COVID-19 Pandemie hat 
ein neues mediales Zeitalter begon-
nen, das ohne auch nach CORONA 
bestehen bleibt, zumal unsere Ar-
beitswelt immer digitaler wird. 

Da wir Sie auch hierbei in Richtung 
Zukunft unterstützen wollen, bietet 
die KVI Academy das „Training On-
line- & Videokonferenzen professi-
onell präsentieren und moderieren 
an.

Online- & Videokonferenzen be-
dürfen besonderer Fähigkeiten der 
Vortragenden bzw. Moderierenden, 
die die Teilnehmenden in diesem 
Training erlernen.

Erlernen Sie in diesem Training,

    wie Sie eine ungezwungene und 
lockere Atmosphäre schaffen,

    wie Sie die Teilnehmenden einer 
Online- oder Videokonferenz be-
geistern und fesseln, 

    wie Sie eine Online-Diskussion 
ankurbeln, 

    wie Sie die Teilnehmenden zum 
aktiven Mitmachen animieren,

    was für eine gute Online- & Vi-
deokonferenz von Bedeutung 
ist.

Das Training wird durchgeführt, 
wenn 8 bis 10 Teilnehmende aus 
einem oder aus mehreren Unter-
nehmen bzw. Organisationen daran 
interessiert sind. Bei 10 Teilneh-
menden aus einem Unternehmen 
bzw. aus einer Organisation kön-
nen nach Absprache individuelle 
Inhalte implementiert werden.

Durchführung

Online

Das Training „Online- & Videokonferenzen 
professionell präsentieren und moderie-
ren“ wird von Christian Harting durchge-
führt. Er ist Leiter der KVI Academy und 
verfügt über eine langjährige Trainings-
erfahrung. Christian Harting ist zudem 
langjähriger Webbegleiter der KVI Initiative. 
Im KVI Beirat ist er Vertreter der Partner-
verbände.

Das Training „Online- & Videokonferenzen professionell präsentieren und moderie-
ren“ unterstützt die Teilnehmenden auf ihrem Weg in Richtung Zukunft.

Alle Seminare der KVI Acade-
my finden Sie unter  

https://kviinitiative.de/acade-
my.html
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Immer perfider werdende 
Cyberattacken verursa-
chen enorme Schäden

100 Jahre erfolgreich im 
Dienst der Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft

Evangelische Stiftung 
Pflege Schönau fusioniert 
mit Evangelischer Pfarr-
pfründestiftung Baden

2022 entstand der deutschen Wirtschaft 
ein Schaden in Höhe von rund 203 Mrd. €.

Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsit-
zender der Bank für Sozialwirtschaft

Ingo Strugalla, geschäftsführender Vor-
stand der Stiftung Schönau

Immer perfider werdende Cyber-
attacken stellen Unternehmen vor 
die Herausforderung, sich recht-
zeitig vor diesen zu schützen. Dies 
gilt auch für den Sektor Kirche und 
Sozialwirtschaft. Laut Bitcom ent-
stand im Jahr 2022 der deutschen 
Wirtschaft ein Schaden in Höhe von 
rund 203 Milliarden Euro durch 
Diebstahl von IT-Ausrüstung und 
Daten, Spionage und Sabotage. Da-
mit liege der Schaden zwar etwas 
niedriger als im Rekordjahr 2021 
mit 223 Milliarden Euro, sei aber 
nach wie vor immens.

Trotz großer Herausforderungen 
für Banken sowie die Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft blickt 
die Bank für Sozialwirtschaft (So-
zialbank) auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr 2022 zurück: Im Kre-
ditgeschäft konnten Neuzusagen 
von mehr als 1 Mrd. Euro erzielt 
und das Zinsergebnis gesteigert 
werden. Das Provisionsergebnis 
erhöhte sich ebenfalls deutlich. 
Das gute Betriebsergebnis ermög-
licht eine weitere Erhöhung der 
Vorsorgereserven. So startet die 
Sozialbank optimistisch in ihr Ju-
biläumsjahr. Seit 100 Jahren ist sie 
erfolgreiche Finanzdienstleisterin 
und Beraterin für Unternehmen, 
Einrichtungen und Verbände der 
Sozial- und Gesundheitswirtschaft 
in Deutschland. Das Jubiläum steht 
unter dem Motto „Gemeinsam sozi-
al wirksam“.

Nahezu jedes Unternehmen in 
Deutschland werde Opfer: 84 Pro-
zent der Unternehmen seien im 
vergangenen Jahr betroffen gewe-
sen, weitere 9 Prozent gingen da-
von aus. Dabei seien die Angriffe 
aus Russland und China zuletzt 
sprunghaft angestiegen. 43 Pro-
zent der betroffenen Unternehmen 
hätten mindestens eine Attacke 
aus China identifiziert (2021: 30 
Prozent). 36 Prozent hätten Urhe-
ber in Russland ausgemacht (2021: 
23 Prozent). Zugleich gingen die 
Angreifer immer professioneller 
vor. Erstmals lägen das organi-
sierte Verbrechen und Banden 
an der Spitze der Rangliste der 
Täterkreise. Bei 51 Prozent der 
betroffenen Unternehmen kämen 
Attacken aus diesem Umfeld. Spä-
testens mit dem russischen An-
griffskrieg gegen die Ukraine und 
einer hybriden Kriegsführung auch 

im digitalen Raum ist die Bedro-
hung durch Cyberattacken für die 
Wirtschaft in den Fokus von Unter-
nehmen und Politik gerückt. 

Für die weiterhin erfolgreiche Er-
füllung ihres Auftrags ist die Sozial-
bank gut aufgestellt: „Wir verzeich-
nen eine stabile Nachfrage nach 
Krediten. Der Investitionsbedarf in 
unseren Kundenbranchen ist wei-
terhin sehr hoch. 

Die Evangelische Stiftung Pflege 
Schönau (ESPS) und die Evange-
lische Pfarrpfründestiftung Baden 
(EPSB) haben zum 1. Januar 2023 
in eine gemeinsame Stiftung mit 
dem Namen „Stiftung Schönau“ 
fusioniert. Die Verschmelzung 
bringt für mehrere tausend Verträ-
ge und Vertragspartner eine spür-
bare Vereinfachung und sorgt für 
mehr Klarheit und Transparenz. 
Alle bestehenden Verträge gelten 
unverändert weiter und auch der 
Stiftungszweck bleibt davon un-
berührt. Mit der Fusion wird die 
Verwaltung vereinfacht und es 
werden deutliche Einsparungen 
bei den laufenden Kosten reali-
siert. Mit Blick auf die künftigen 
finanziellen Herausforderungen 
der Evangelischen Landeskirche 
ein Baden ein spürbarer Entla-
stungsbeitrag.

„Nach der Umstellung von Kame-
ralistik auf kaufmännische Rech-
nungslegung und der Erweite-
rung unserer Investmentstrategie 
auf das europäische Ausland ist 
die Fusion die dritte wesentliche 
Strukturreform der letzten 20 
Jahre und ein weiterer wichtiger 
Schritt in die Zukunft“, meint Ingo 
Strugalla, geschäftsführender Vor-
stand der Stiftung Schönau. 
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Wilken Software Group 
ist seit Dezember wieder 
vollständig arbeitsfähig 

Kritische Infrastruktur, 
Blackout - weshalb Ihre 
Daten beim Kirchlichen 
Rechenzentrum Südwest-
deutschland (KRZ-SWD) 
sicher sind

Neue gefma Leitfäden für 
globale FM-Strategien 

Jörn Struck, CTO Wilken Software Group

Knapp acht Wochen nach dem Cy-
ber-Angriff auf die Wilken Software 
Group konnte das Unternehmen im 
Dezember die grundsätzliche Lie-
ferfähigkeit für alle Produktlinien 
wiederherstellen. Nach den Unter-
suchungen durch die IT-Forensiker 
steht zudem endgültig fest, dass die 
Kundensysteme der Wilken Soft-
ware Group zu keiner Zeit betroffen 
waren. Auch auf sensible Kunden-
daten hatten die Hacker zum jet-
zigen Kenntnisstand keinen Zugriff. 

Der Schutz sensibler Daten hat 
für das Kirchliche Rechenzentrum 
Südwestdeutschland (KRZ-SWD) 
höchste Priorität. Dabei geht es 
nicht nur um die Gewährleistung 
und Einhaltung strenger Sicher-
heitsstandards, sondern auch 
um die Vorbereitung auf Ernst-
fälle, beispielsweise andauernde, 
großflächige Stromausfälle. Als 
hochverfügbares Rechenzentrum 

Einheitliche Qualitätsstandards 
beim Facility Management sind für 
große Organisationen ein wichtiger 
Faktor.

Es ist für viele Organisationen eine 
wesentliche Herausforderung, 
ihre FM-Strategien zu konzen-
trieren und das bei gleichzeitig 
einheitlichen, höchsten Quali-
tätsanforderungen an das Facility 
Management. Gefma arbeitet des-
halb intensiv an Orientierungshil-
fen für Organisationen zum Thema 
Facility Management.

„Nachdem wir sehr früh nachvollzie-
hen konnten, wann und wie der An-
griff erfolgte und wie sich die Malwa-
re ausgebreitet hat, war es möglich, 
den Neuaufbau der Systeme schnell 
und gezielt anzugehen. In diesem 
Rahmen haben wir zudem die Chan-
ce genutzt, unsere gesamte interne 
Netzinfrastruktur sowie die internen 
Mail- und Applikationsumgebungen 
neu aufzusetzen und abzusichern“, 

berichtet Jörn Struck, CTO der Wil-
ken Software Group. 

„Ich bin sehr froh, dass wir hier mit 
einem blauen Auge davongekom-
men sind. Die Daten unserer Kun-
den waren aufgrund physikalisch 
getrennter Netzwerke dauerhaft zu 
jeder Zeit geschützt. Zudem hatten 
wir kaum Produktionsausfälle im 
Kundennetz zu verzeichnen. Das 
beweist Sicherheit, liefert Vertrau-
en und zudem Professionalität. 
Aus Sicherheitsgründen wurden 
dennoch alle Beteiligten und Mit-
arbeiter angewiesen, die entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen 
zu ergreifen und z. B. Passwörter 
unverzüglich zu ändern“, ergänzt 
Wilken-CEO Dominik Schwärzel.
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Dominik Schwärzel, CEO Wilken Software 
Group

Kirchliches Rechenzentrum Südwest-
deutschland (KRZ-SWD)

beschäftigt sich das KRZ-SWD in-
tensiv mit dem Thema „Blackout“.

An beiden Standorten des Dualen 
Rechenzentrums ist eine vollauto-
matische Netz-Ersatzanlage (NEA) 
vorhanden. Diese besteht aus je 
einer USV-Anlage zur unterbre-
chungsfreien Stromversorgung, 
akkugestützt zum Ausgleich von 
Spannungsschwankungen und zur 
kurzfristigen Überbrückung. 

Zusätzlich gibt es je einen Not-
stromgenerator, um längere 
Zeiträume ohne Strom überbrü-
cken zu können.

Die Erfüllung aller Anforderun-
gen für hohen Schutzbedarf (TSI 
Level 3) wird regelmäßig durch 
den TÜV zertifiziert.
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Jüngst wurden zwei neue gefma Leitfäden 
fertiggestellt

Die GEFMA 967 und die GEFMA 
968 Leitfäden sind im Online-Shop 
unter www.gefma.de/shop erhält-
lich.
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Die Gesellschaft befindet sich im 
digitalen Wandel. Verantwort-
liche Akteure in Kirche und Sozi-
alwirtschaft stehen vor enormen 
Herausforderungen. Sie müssen 
Chancen identifizieren, die sich 
durch neue Technologien ergeben. 
Beispielsweise lassen sich Abläufe 
beschleunigen und verbessern, Or-
ganisationsstrukturen flexibilisie-
ren und Mitarbeitende von Routi-
neaufgaben entlasten. Gleichzeitig 
birgt die Digitalisierung auch Ri-
siken und weckt Ängste, die ernst 
genommen werden sollten.

Vor etwa zwei Jahren ermittelte 
der Studiengang BWL-Öffentliche 
Wirtschaft der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Mannheim 
(DHBW) mit einer Befragung auf 
Ebene der Landeskirchen und Bis-
tümer erstmals den Stand und 
die Perspektiven der Digitalisie-
rung von Kirchenverwaltungen. 
Im Fokus stand damals die fach-
liche Einschätzung der EDV/IT-
Verantwortlichen, sozusagen als 
„Digitalisierungs-ExpertInnen“. In 
Kooperation mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Mann-
heim hat die KVI Initiative jetzt die 
Studie „Digitalisierung in Kirche & 
Sozialwirtschaft - Status Quo und 
Zukunftsperspektiven“ durchge-
führt. Die wissenschaftliche Leitung 
hatte Prof. Dr. Ralf Daum, Studien-
gangsleiter BWL-Öffentliche Wirt-
schaft an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Mannheim.

Im Vergleich zu 2018 war es nun-
mehr möglich, die Perspektive in 
mehrfacher Hinsicht stark zu erwei-
tern. Die neue Studie umfasst nicht 
nur die oberste Kirchenebene, son-
dern Kirche sowie kirchliche und 

nehmen können aus dieser Studie 
wichtige Erkenntnisse für ihre Ver-
triebs- bzw. Kommunikationsstra-
tegie mit den Verantwortlichen im 
Sektor Kirche & Sozialwirtschaft 
gewinnen. An dieser Studie interes-
sierte Unternehmen können sie im 
KVI Shop kostenpflichtig bestellen. 
Die Erlöse fließen hierbei in die 
Finanzierung der Aktivitäten der 
KVI Initiative. PDF-Datei, 52 Sei-
ten, Verlag: interim20000 GmbH, 
Köln, Autoren: Prof. Dr. Ralf Daum, 
Peter S. Nowak, Co-Autoren: Luisa 
Beckmann, Franziska Brückner, 
Lydia Gerster, Laura Goldschmitt, 
Janina Hahl, Kristina Klotz, Chantal 
Rausch, Sina Urban und Laura Wei-
demaier. Oktober 2020, siehe www.
kviinitiative.de/shop.html

kirchennahe Organisationen auf al-
len Ebenen. Außerdem beschränkt 
sie sich nicht nur auf EDV/IT-
Expert*innen. Damit wird eine zen-
trale Erkenntnis der vergangenen 
Jahre aufgriffen, dass Digitalisie-
rung kein reines Informatikthema, 
sondern untrennbar mit Fragen der 
Organisationsgestaltung verbunden 
ist. Insgesamt wurden im Juli und 
August 2020 über 750 Mitarbei-
tende unterschiedlicher Ebenen be-
fragt. Die Studie dokumentiert, dass 
die Digitalisierung in Kirche und 
Sozialwirtschaft große Fortschritte 
macht.  Allen Entscheidungsträgern 
der ersten Managementebene aus 
Kirche & Sozialwirtschaft wurde 
die Studie bereits in elektronischer 
Form zugestellt. Anbietende Unter-

Kann im KVI Shop unter www.kviinitiative.de/shop.html bestellt werden

Studie Digitalisierung in Kirche & Sozialwirt-
schaft – Status Quo und Zukunftsperspektiven

EmpfehlungEmpfehlung

Im Rahmen der Studie Digitalisierung in Kirche & Sozialwirtschaft wurden über 750 
Mitarbeitende unterschiedlicher Ebenen befragt

KVI IM DIALOG | Literatur
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Bald die neue Nr. 1 der KVI Shop Bestsellerlise - das Buch „Verwaltung 4.0 - Wie 
man Nonprofit-Organisationen zukunftsfest machen kann“?

Kann im KVI Shop unter www.kviinitiative.de/shop.html bestellt werden

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch, Uwe 
Ufer und Peter S. Nowak stellen in 
dem Buch „Verwaltung 4.0 - Wie 
man Nonprofit- Organisationen 
zukunftsfest machen kann“ bei-
spielhaft dar, wie man im Zuge der 
voranschreitenden Digitalisierung 
die Verwaltungen in Sozialunter-
nehmen, Kirche, Caritas und Diako-
nie sowie in allen anderen Organi-
sationen, die nicht gewinnorientiert 
agieren, zukunftsfest machen kann.

Auch hier hat die Digitalisierung 
längst Einzug gehalten, die nicht 
nur unser Arbeitsleben, sondern 
auch unseren Alltag verändern 
wird. Namhafte Philosophen spre-
chen gar von einer digitalen Revolu-
tion, die unser Leben so verändern 
wird wie seinerzeit die industrielle 
Revolution. Veränderungen finden 
bekanntlich nicht auf einen Schlag, 
sondern fließend statt.

Wie erfolgreich erste Schritte in 
Richtung Digitalisierung begangen 
werden können, erläutern die Auto-
ren in diesem Buch an einem Pra-
xisbeispiel. Das Buch fasst hierbei 
die langjährigen Erfahrungen der 
Autoren, die erfolgreich in unter-
schiedlichen Branchen tätig sind, 
zu einem einzigartigen Werk zu-
sammen, das dem Leser handfeste 
Anregungen und Hilfestellungen 
bietet. Das Buch hilft nicht nur heu-
tigen und zukünftigen Führungs-
kräften, sondern auch den Mitarbei-
tenden, die von Veränderungen im 
Zuge der Digitalisierung betroffen 
sein werden, dabei, positiv in die 
Zukunft zu blicken. Das im Buch 
ausführlich geschilderte Projekt-
beispiel verdeutlicht, dass in einem 
komplexen Projekt in Richtung Di-
gitalisierung das aktive Mitwirken 
Vieler unabdingbar ist.

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch ist 
bei der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Warth & Klein Thornton AG 
tätig und verfügt über 25 Jahre 
Erfahrung in der Prüfung, enga-
giert sich in der KVI Initiative und 
lehrt als Honorarprofessor an der 
Evangelischen Hochschule Dres-
den. Uwe Ufer ist kaufmännischer 
Vorstand der 2.500 Mitarbeitende 
zählenden Diakonie Michaelsho-
ven in Köln und hat Lehraufträge 
an verschiedenen Hochschulen. Im 
Rahmen eines beispielhaften Pro-
jektes, das er 2014 initiiert hat, führt 
er die Diakonie Michaelshoven in 
Richtung Digitalisierung. Peter 

S. Nowak ist Geschäftsführer der 
interim2000 GmbH, Gründungs-
mitglied und Sprecher der KVI Ini-
tiative – Kirche, Verwaltung & Infor-
mation. Als Experte des IT Marktes, 
den er seit über 25 Jahren begleitet, 
und mit seinem Weitblick wird er 
von vielen Entscheidungsträgern 
als Impuls- und Ratgeber geschätzt.

Softcover, 228 Seiten, Verlag: inte-
rim20000 GmbH, Köln, Autoren: 
Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch, Uwe 
Ufer, Peter S. Nowak, 1. Auflage 
September 2018, ISBN: 978-3-00-
060397-6, siehe www.kviinitiati-
ve.de/shop.html

ISBN 978-3-00-060397-6

 „Wie man Nonprofit-Organisationen zukunftsfest machen kann“

Die sogenannte digitale Transformation bewirkt einen Umbruch, der einen Wandel 
aller Lebensbereiche bedeutet. Mit der Digitalisierung verändern sich Organisati-
onsstrukturen, Arbeits- und Lebensräume.

Traditionelle Hierarchien lösen sich auf, Mitarbeitende werden zu Mitgestalten-
den, Altes wird überdacht. Digitale Prozesse, innovative Softwarelösungen und 
neue Arbeitsabläufe verändern zunehmend Verwaltungen nahezu aller Organisa-
tionen und Unternehmen. Mit Offenheit aller Beteiligten, Engagement und Zuver-
sicht wird auch dieser Wandel gemeistert werden.

Das Buch hilft nicht nur heutigen und zukünftigen Führungskräften, sondern auch 
den Mitarbeitenden, die von Veränderungen betroffen sein werden, die im Zuge 
der Digitalisierung unausweichlich sind, dabei, in die Zukunft positiv zu blicken.

„Wie man Nonprofit-Organisationen 
zukunftsfest machen kann“

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch, Uwe 
Ufer und Peter Nowak stellen in die-
sem Buch beispielhaft dar, wie man 
im Zuge der voranschreitenden Digi-
talisierung die Verwaltungen in Sozi-
alunternehmen in Kirche, Caritas und 
Diakonie sowie in allen anderen Orga-
nisationen, die nicht gewinnorientiert 
agieren, zukunftsfest machen kann.

Auch hier hat die Digitalisierung längst 
Einzug gehalten, die nicht nur unser 
Arbeitsleben, sondern auch unseren 
Alltag verändern wird. Namhafte Phi-
losophen sprechen gar vor einer di-
gitalen Revolution, die unser Leben 
so verändern wird wie seinerzeit die 
industrielle Revolution. Veränderun-
gen finden bekanntlich nicht auf einen 
Schlag, sondern fließend statt.

Wie erfolgreich erste Schritte in Rich-
tung Digitalisierung begangen werden 
können, erläutern die Autoren in die-
sem Buch an einem Praxisbeispiel. Das 
Buch fasst hierbei die langjährigen Er-
fahrungen der Autoren, die erfolgreich 
in unterschiedlichen Branchen tätig 
sind, zu einem einzigartigen Werk zu-
sammen, das dem Leser handfeste An-
regungen und Hilfestellungen bietet.

Das Buch hilft nicht nur heutigen und 
zukünftigen Führungskräften, son-
dern auch den Mitarbeitenden, die 
von Veränderungen im Zuge der Digi-
talisierung betroffen sein werden, da-
bei, positiv in die Zukunft zu blicken. 
Das im Buch ausführlich geschilderte 
Projektbeispiel verdeutlicht, dass in 
einem komplexen Projekt in Richtung 
Digitalisierung das aktive Mitwirken 
Vieler unabdingbar ist.

Friedrich Vogelbusch, Uwe Ufer, Peter S. Nowak

Verwaltung 4.0
    Wie man Nonprofit-Organisationen zukunftsfest machen kann

Friedrich Vogelbusch, Uwe Ufer, Peter S. Nowak

Verwaltung 4.0
    Wie man Nonprofit-Organisationen zukunftsfest machen kann
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Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch ist bei der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & 
Klein Thornton AG in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung und Corporate Finance & 
Advisory Services tätig und verfügt über 
25 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Be-
ratung von gemeinnützigen und kommu-
nalen Unternehmen.

Prof. Dr. Vogelbusch ist in mehreren 
Aufsichtsgremien der Freien Wohlfahrt 
tätig, in der KVI Initiative - Kirche, Ver-
waltung & Information engagiert und 
lehrt als Honorarprofessor an der Evan-
gelischen Hochschule Dresden. Zudem 
ist er Lehrbeauftragter an der Dresdner 
International University (DIU) und der 
Sächsischen VWA. Er hat in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Artikel und Bü-
cher zum Thema Management von Sozi-
alunternehmen verfasst.

Verwaltung 4.0 - Wie man Nonprofit-Organisationen 
zukunftsfest machen kann

KVI Shop TopsellerKVI Shop Topseller
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Kann im KVI Shop unter https://kviinitiative.de/kvishop.html bestellt werden

IT-Report 2022 - Trends in Digitalisierung und 
Informationstechnologien 

Der IT-Report 2022 für die Sozialwirtschaft kann in gedruckter und in digitaler 
Form bestellt werden

Bedingt durch die Corona-Pande-
mie und ihre Folgen sowie durch 
Krankheitsausfälle im Team er-
scheint auch der IT-Report 2022 
wieder leider verspätet. Die He-
rausgeber bitten alle Teilneh-
menden und Interessenten, dies zu 
entschuldigen.

Der aktuelle Report umfasst eine 
empirische Untersuchung des 
Standes der IT-Entwicklung in 
sozialen Organisationen, eine 
Erhebung auf Seiten der Bran-
chensoftware-Anbieter sowie ein 
Verzeichnis dieser Anbieter mit 
Unternehmensdaten. Zeitreihen-
vergleiche zeigen zahlreiche Ent-
wicklungen in beiden Untersu-
chungsbereichen auf.

Kommentare der langjährig bran-
chenerfahrener Autoren Prof. 
Helmut Kreidenweis und Prof. Dr. 
Dietmar Wolff sowie des Sponsors 
und Beratungsunternehmens Cu-
racon helfen beim Einordnen von 
Zahlen und Trends.

Im Untersuchungsfeld der sozia-
len Organisationen befindet sich 
der IT-Report 2022 nun schon im 
4. Durchgang seines dreijährigen 
Zyklus von Fragen und Themen-
schwerpunkten. Der Report 2021 
eröffnete diesen 4. Zyklus mit den 
Themen Wertbeitrag der IT, Orga-
nisation des IT-Betriebes und Qua-
litätsbeurteilung von Branchen-
software-Anbietern sowie dem 
2018 erstmals aufgenommenen 
Themenfeld Digitalisierung.

In diesem Jahr wird wieder über 
die klassischen Basisthemen der 
IT berichtet: Nutzerzahlen, Kosten, 
Server-, Netzwerk- und Endgeräte-

Infrastruktur, IT-Organisation und 
IT-Personal, IT-Services, Investiti-
onsvorhaben sowie IT-Sicherheit 
und Datenschutz.

Dabei wurde das Fragen-Raster ge-
genüber 2016 und 2019 nicht wesent-
lich verändert, um die Zeitreihen-Ver-
gleiche als zentrales Qualitäts- und 
Alleinstellungsmerkmal dieses Re-
ports fortführen zu können. Auch 
wurde bewusst darauf verzichtet, ein 
neues Themenfeld hinzuzunehmen, 
da der Fragebogen im „Faktenjahr“ 
bereits an der Grenze der Zumutbar-
keit angekommen ist, was man dann 
immer am etwas geringeren Rück-
lauf im Vergleich zu den anderen 
beiden Jahren im Dreijahreszyklus 
bemerkte.

Bei den Software-Anbietern wurde 
erneut auf das bewährte Frage-
instrumentarium gesetzt. Um 
den Rücklauf in diesem Untersu-
chungsfeld zu steigern oder we-
nigstens zu stabilisieren, haben 

wir den Fragebogen stark gekürzt. 
Dabei stehen Fakten und Marktein-
schätzungen im Mittelpunkt der 
Befragung.

Nach 2021 wurden die Anbieter in 
diesem Jahr erneut nach den Aus- 
bzw. Nachwirkungen der Corona-
Pandemie auf ihr Geschäft befragt.

Der IT-Report für die Sozialwirt-
schaft wird seit 2007 jährlich von 
der Arbeitsstelle Sozialinforma-
tik der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt veröffentlicht 
und kann u.a. im KVI Shop gegen 
Gebühr in digitaler oder gedruckter 
Form bestellt werden.

Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt Fakultät für Soziale 
Arbeit Arbeitsstelle für Sozialin-
formatik, Autoren: Prof. Helmut 
Kreidenweis, Prof. Dr. Dietmar 
Wolff, ISBN: 978-3-9817383-7-7, 
siehe https://kviinitiative.de/kvi-
shop.html
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Produktanbieter und Dienstleister für Kirche und Sozialwirtschaft

ibo Software GmbH 
Im Westpark 8, D-35435 Wettenberg  
Tel.: 06 41 - 98210-700 
Web.: www.ibo.de

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH 
Otto-Hahn-Straße 12, 40670 Meerbusch 
Tel.: 0800 - 187 187 7 
Web: www.kyoceradocumentsolutions.de

Metaways Infosystems GmbH 
Pickhuben 2, D-20457 Hamburg 
Tel.: 040 - 31 70 31-0 
Web:  www.metaways.de

Wilken Software Group 
Hörvelsinger Weg 25-29, 89081 Ulm 
Tel.: 07 31 - 96 50-0  
Web: www.wilken.de

 Systemhäuser & Scandienstleister
ALOS GmbH   
Dieselstraße 17, 50859 Köln  
Te.: 0 22 34 - 4008-0  
Web: www.alos.de

Konica Minolta Business Solutions  
Deutschland GmbH 
Europaallee 17, 30855 Langenhagen 
Tel.: 05 11 - 74 04-0 
Web: www.konicaminolta.de

 Telekommunikation
Deutsche Telekom AG 
Friedrich-Ebert-Allee 140,  
53113 Bonn 
Web.: www.telekom.de

Vodafone GmbH  
Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf 
Web: www.vodafone.de

 Versicherungen & Versorgungskassen
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH 
Ecclesiastraße 1 - 4, 32758 Detmold 
Web: www.ecclesia.de

Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands (KZVK) 
Am Römerturm 8, 50667 Köln 
Tel.: 02 21 - 20 31-0 
Web: www.kzvk.de

 Wirtschaftsprüfung, Steuer und Recht
CURACON GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Am Mittelhafen 14, 48151 Münster 
Tel.: 02 51 - 9 22 08-0 
Web: www.curacon.de

Solidaris Revisions-GmbH  
Wirtschaftsprüfungs &  
Steuerberatungsgesellschaft 
Von-der-Wettern-Str. 13, 51149 Köln 
Tel.: 0 22 03 - 89 97-136  
Web: www.solidaris.de

Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
NL Dresden 
Schubertstraße 41, 01307 Dresden 
Tel.: 03 51 - 31 82 10 
Web: www.grantthornton.de

 Consulting
AppSphere AG  
Ludwig-Erhard-Straße 2, 76275 Ettlingen 
Tel.: 0 72 43 - 348 87-0 
Web: www.appsphere.com

B&L Management Consulting GmbH 
Holbeinstraße 74, 60596 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69 - 13 30 93-0 
Web: www.bul-consulting.de

CC CZWALINA CONSULTING AG 
Inzlingerstrasse 65  
CH-4125 Riehen bei Basel, Schweiz 
Tel.: +41 61- 645 96 50 
Web: www.cc-consulting.ag

Sopra Steria SE  
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29, 22085 Hamburg 
Tel.: 040 - 22703-0  
Web: www.soprasteria.de

Syncwork AG - Management Consulting und 
Informationstechnologie 
Bahnhofstraße 59, 65185 Wiesbaden 
Tel.: 06 11 - 45 04 45-0 
Web: www.syncwork.de

 E-Mobilität
BMW AG 
Petuelring 130, 80788 München  
Web: www.bmw.de

NISSAN Center Europe GmbH 
Renault-Nissan-Str. 6-10, 50321 Brühl 
Web: www.nissan.de

Renault Deutschland AG 
Renault-Nissan-Straße 6-10, 50321 Brühl 
Web: www.renault.de

Tesla Motors GmbH 
Blumenstraße 17, 80331 München  
Web: www.teslamotors.com

Volkswagen AG 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg 
Web: emobility.volkswagen.de

 Energie
GASAG Contracting GmbH 
Litfaß-Platz 2, 10178 Berlin 
Web: www.gasag-contracting.de

KSE Gesellschaft zur Energieversorgung der 
kirchlichen und sozialen Einrichtungen mbH 
Konvikstr. 22/24, 79098 Freiburg i. Br. 
Web: www.kse-energie.de

 Facility-/Immobilienmanagement
ENGIE Deutschland GmbH - Geschäftsbereich 
Energy Services 
Theodor-Althoff-Straße 41, 45133 Essen 
Web: www.engie-deutschland.de

SPIE GmbH 
Alfredstraße 236, 45133 Essen 
Web: www.spie.de 

Stiftung Schönau
Zähringerstraße 18, 69115 Heidelberg 
Tel.: 0 62 21 - 91 09 0 
Web: www.stiftungschoenau.de

 Finanzdienstleister/Banken
Bank für Kirche und Caritas eGKamp 17, 
33098 Paderborn  
Web: www.bkc-paderborn.de

Bank für Kirche und Caritas eG 
Kamp 17 • 33098 Paderborn 
Tel.: 0 52 51 - 121-0 
Web: www.bkc-paderborn.de

Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank 
Schwanenwall 27, 44135 Dortmund 
Web: www.kd-bank.de

Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft 
Wörthstrasse 15-17, 50668 Köln 
Tel.: 02 21 - 9 73 56-0 
Web: www.sozialbank.de

DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 - 71 47- 0 
Web: www.deka.de

DKM Darlehnskasse Münster eG 
Breul 26, 48143 Münster 
Web: www.dkm.de

Evangelische Bank eG 
Seidlerstr. 6, 34117 Kassel 
Tel.: 0800 - 520 604 10 
Web: www.eb.de

KfW 
Palmengartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt/Main 
Tel.: 0 69 - 74 31-0 
Web: www.kfw.de

 Rechenzentren
ECKD KIGST GmbH 
Ziegelstraße 8, 63065 Offenbach am Main 
Web: www.eckd.de

KRZ-SWD Stiftung Kirchliches Rechen- 
Zentrum Südwestdeutschland 
Junkersring 10,  
76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
Web.: www.krz-swd.de

Swiss Post Solutions GmbH 
Am Börstig 5, 96052 Bamberg 
Tel.: 05 21 - 9 22 78-636 
Web: www.swisspostsolutions.com

 Soft- und Hardwarelösungen
AIDA Geschäftsführungs-Organisations-
Systeme GmbH 
Gültlinger Straße 3/1, 75391 Gechingen 
Tel.: 0 70 56 - 92 95-0 
Web: www.aida-orga.de

AKI GmbH  
Berliner Platz 9, 97080 Würzburg  
Tel.: 09 31 - 3 21 55-0

Axians Infoma GmbH 
Hörvelsinger Weg 17-21, 89081 Ulm 
Tel.: 07 31 - 1551-0 
Web: Axians Infoma GmbH

Churchtools Innovations GmbH 
Waldstrasse 63, 76133 Karlsruhe 
Tel.: 07 21 - 509 965-0 
Web: www.church.tools
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Akademien für Kirche 
und Diakonie gGmbH 

BBW Bundesverband 
Bürowirtschaft 
 
BHE Bundesverband 
Sicherheitstechnik e.V. 
 
 
BITKOM Bundesverband 
Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und 
neue Medien e.V. 
 
BVBC Bundesverband 
der Bilanzbuchhalter und 
Controller e.V.   
 DBV Dietrich-Bonhoeffer-
Verein
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KIRCHE ist unsere 
KOMPETENZ.      
Von Anfang an.        

Berlin . Darmstadt . Freiburg . Hamburg . Hannover . Leipzig . München . Münster . Nürnberg . Ratingen . Rendsburg . Saarbrücken . Stuttgart                                       www.curacon.de           

Umstellung auf Doppik  .  Bewertung von Immobilien  .  Haushaltssystematik/-ausgleich  .  Neues 
kirchliches Finanzmanagement (NKF)  .  Kennzahlensysteme  .  Abbau von Buchungsrückständen

Steuerdeklaration  .  §2b UStG  .  Tax CMS  .  Fusion von Gemeinden  .  Ad hoc-Beratung  
MANDANTENSERVICES: Jahresabschlusserstellung  .  Lohn-/ Finanzbuchhaltung  .  Training on 
the Job  .  Bereitstellung von DATEV-Lizenzen  .  Unterstützung bei Softwareumstellung (z. B. Mach)

Kirchliches Stiftungsrecht  .  Ablösung von Staatsleistungen  .  Kirchliches Arbeitsrecht
Körperschaftsstatus: Organisation & Verfassung    

Aufbau-/ Ablauforganisation für Verwaltungen  .  Analyse von NKF-Prozessen  .  Personalmanagement    
Buchführungsorganisation  .  Kostenstellenrechnung   DATENSCHUTZ: Bestellung von externen 
Datenschutzbeauftragten  .  Coaching von internen Datenschutzbeauftragten  .  Datenschutzaudit
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